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CHRISTOPH SAMITZ

Die Einführung der Dekaproten und Eikosaproten
in den Städten Kleinasiens und Griechenlands

Die Eingliederung griechischer Poleis in das römische Reich hatte unbestritten erheb-
liche Auswirkungen auf die gesellschaftliche Struktur, den öffentlichen Raum und das
politische Leben dieser Städte. Ein Bereich jedoch, in dem bis in die Kaiserzeit vor al-
lem in alten griechischen Städten erstaunlich wenige Änderungen sichtbar sind, ist
das Repertoire öffentlicher Ämter und Liturgien. Wenn sich auch die Anforderungen
und Bedeutung vieler Funktionen (wie etwa der Strategie oder Gymnasiarchie) seit
der hellenistischen Zeit in stetigem Wandel befanden, so traten doch auch noch im
2. und 3. Jh. n. Chr. in den meisten Städten vor allem Amtsträger und Liturgen auf, die
dieselben Titel trugen wie ihre Vorgänger im klassischen Athen ein halbes Jahrtausend
zuvor und deren Tätigkeiten auch noch deutlich in deren Tradition standen. Wenige
städtische Ämter scheinen in der Zeit der späten Republik und des Prinzipats völlig
neu entstanden zu sein, wie etwa die Eirenarchie, das Zensorenamt oder die Bular-
chie.1

Die Frage, ob und wie römische Autoritäten in die interne Struktur griechischer
Städte eingriffen, soll in diesem Beitrag anhand der Einrichtung der Dekaprotie bzw.
Eikosaprotie behandelt werden. Dieses Amt taucht erst in der zweiten Hälfte des 1. Jh.

Diese Studie entstand im Rahmen des vom österreichischen Fonds zur Förderung der wissen-
schaftlichen Forschung finanzierten Projektes «The Interaction of Roman Rule with Traditional
Hellenistic Institutions in Asia Minor» unter der Leitung von Hans Taeuber. Diesem sowie
Vera Hofmann bin ich zu größtem Dank für zahlreiche erhellende Diskussionen, Ergänzun-
gen und Korrekturen verpflichtet. Großen Dank schulde ich auch den Herausgebern des Chiron,
vor allem Christof Schuler, der mit viel Geduld und nützlichen Hinweisen die langwierige
Entstehung dieses Artikels begleitet hat. Die Verantwortung für alle verbleibenden Fehler und
Unvollständigkeiten bleibt freilich bei mir alleine.

1 Eine Untersuchung über städtische Ämter in Kleinasien, die unter den Römern neu ge-
schaffen worden zu sein scheinen, bietet Dmitriev 2005, 189–216. Er versucht dabei vor allem,
die Bedeutung der römischen Herrschaft für diese Neuerungen zu widerlegen und für alle neuen
Ämter hellenistische Vorgänger zu finden, wobei ihm aber nicht in jedem Punkt zuzustimmen
ist; s. auch die Besprechung bei Hamon 2009. Von Dmitriev nicht behandelt wird das Amt des
Argyrotamias, das ab dem 1. Jh. in griechischen Städten auftaucht (s. dazu die unpublizierte Dis-
sertation von Macro 1969). Die Einführung der Eirenarchie, die ein interessantes Vergleichs-
modell zur Dekaprotie darstellen könnte, haben unlängst Brélaz 2005, 114–122 und Sänger
2010, 113–119 eingehend untersucht.
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n. Chr. auf und ist vor allem in Kleinasien inschriftlich gut belegt, bevor es im 3. Jh.
auch in Ägypten eingeführt wird und somit auch in der papyrologischen Dokumen-
tation greifbar wird.2 Wie noch gezeigt werden wird, hafteten die dekˇprvtoi, die
«zehn ersten», für das jährliche an Rom zu entrichtende Steueraufkommen ihrer
Stadt, weshalb ein besonderes Interesse der Vertreter des römischen Staates an dieser
Institution von vornherein nahe liegt.

Hier soll der Versuch unternommen werden, aus der zeitlichen und räumlichen
Verteilung der Belege Erkenntnisse über die Verbreitung und historische Entwicklung
der Dekaprotie zu gewinnen. Damit verknüpft sind die Fragen, auf welcher Grundlage
die Dekaproten ernannt wurden und welche Aufgaben den Inhabern dieses Amtes je-
weils oblagen. Herangezogen werden neben einigen Rechtstexten aus dem 3. und frü-
hen 4. Jh. vor allem die zahlreichen inschriftlichen Belege, die in einem Katalog im
Anhang zusammengestellt sind. Auf diesen Katalog beziehen sich die fett gedruckten
Zahlen im Text. Nicht eingehender behandelt werden die decem-, undecim- und di-
verse andere -primi und -viri, die für manche italische und sizilische Munizipien in re-
publikanischer Zeit bezeugt und für die Spätantike aus Rechtsquellen bekannt sind.3
Hier soll vielmehr das Quellenmaterial aus dem griechischen Osten im Mittelpunkt
stehen, erst in einem weiteren Schritt könnte man Fragen nach eventuellen Verbin-
dungen stellen.4

Forschungsgeschichte

Bereits Gelehrte des 19. Jahrhunderts, die sich mit griechischen Inschriften (Wad-
dington) oder römischer Verwaltung und griechischen Städten (Marquardt, Me-
nadier) beschäftigten und so auf die Dekaproten stießen, vertraten die Ansicht, dass
diese – anders als die decemprimi italischer Munizipien – nicht die zehn ersten des
nach Rang geordneten album der städtischen Kurie/Bule sein können. Sie sahen in ih-
nen vielmehr gewöhnliche Amtsträger, einen regelmäßigen, wahrscheinlich jährlich
wechselnden Ausschuss des Rates, der aus allen Buleuten gewählt wurde und die Steu-
ereintreibung für Rom mit persönlicher Haftung zu übernehmen hatte.5 Anders als

2 Die Entstehung des Amtes unter römischer Herrschaft ist daher weitgehend akzeptiert, für
hellenistische Vorläufer plädierten nur Boecklin – Hyatt 1934, 517–518. Sie argumentieren
damit, dass es städtische Amtsträger für Steuereinhebung auch schon in hellenistischen König-
reichen gegeben hat oder gegeben haben muss; die Dekaproten hätten dieselben oder etwas er-
weiterte Aufgaben gehabt und in römischer Zeit lediglich einen neuen Titel erhalten.

3 Gegen die Gleichsetzung all dieser Ämter bei Seeck 1901, 148 s. z.B. Turner 1936, 7
Anm. 3.

4 Turner 1936, 19 hält es für nicht unwahrscheinlich, dass die schlecht und spät belegten de-
cemprimi des Westens nach östlichen Vorbildern geschaffen worden waren.

5 Waddington, in: Le Bas – Waddington III 2, S. 286; Marquardt 1881, 213–214.
Letzterer wollte über die Jährlichkeit des Amtes kein sicheres Urteil fällen. Die Auffassung als
jährliches Amt wurde auch in den zeitgenössischen Nachschlagewerken wiedergegeben, z.B. im
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die beiden anderen genannten Forscher meinte J. Menadier aus den Rechtsquellen
erschließen zu können, dass das Amt allen Bürgern offen stand und nicht auf Ratsher-
ren beschränkt war.6

W. M. Ramsay äußerte sich in seinen «Cities and Bishoprics of Phrygia» erstmals
ausführlicher über die Geschichte der Dekaprotie.7 Seiner Ansicht nach entsprach das
Amt in seiner Konzeption sehr wohl westlichen Vorbildern, ging zurück auf die Rang-
ordnung in der Senatorenliste und war von den Römern erfunden worden. Ursprüng-
lich bildeten die Dekaproten einen repräsentativen Ausschuss des Rates. Erst im 3. Jh.
seien sie dann vor allem für römische Steuern zuständig gewesen und hätten mit dem
eigenen Vermögen gehaftet, weshalb man für das Gremium dann wahrscheinlich
nicht mehr die ersten auf der Liste, sondern die reichsten Bürger heranzog.

Während sich die bisher genannten Gelehrten nur en passant mit dieser neuen
Institution befasst hatten, widmete ihr O. Seeck 1901 mit seinem Aufsatz «Decem-
primat und Dekaprotie» erstmals eine umfassende und in vielerlei Hinsicht einfluss-
reiche Studie. Auch er sah in den Dekaproten im Osten grundsätzlich die ersten zehn
Ratsherren des senatorischen Albums, die diese Funktion entsprechend ursprünglich
lebenslänglich, später für eine Mindestdauer von wahrscheinlich fünf Jahren auszu-
üben hatten.8 Den Ursprung des Amtes vermutete Seeck in einem zunächst inoffi-
ziellen, ad hoc gebildeten Komitee, das als Ansprechpartner für Verhandlungen mit
römischen Behörden (unter anderem über die Steuerveranlagung) eingerichtet und
später institutionalisiert worden war. Schließlich wurde den Dekaproten auch die
Haftung für alle Steuern auferlegt. Die Einführung erfolgte in den verschiedenen Pro-
vinzen zu unterschiedlichen Zeiten, wobei Seeck für Kleinasien die Schaffung des
Amtes durch Pompeius annahm, da er manche Belege fälschlich in die Zeit Mark An-
tons datierte.9 Darüber hinaus übernahmen die Dekaproten in manchen Provinzen
von Anfang an, in anderen mit der Zeit, die Aufgaben eines Zensors (u.a. Führung
und Revision der Bürger- und Senatorenlisten) und waren auch mit der Übernahme
von Kassenbeständen und Schriftstücken von Amtsträgern10 und der Verpachtung

Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines (Humbert, 1892) oder im Dictionary of
Greek and Roman Antiquites (Watte, 1890); eine klare Trennung zwischen decemprimi und
dekˇprvtoi auch im Dizionario epigrafico di antichità romane s. v. decemprimi (1910).

6 Menadier 1880, 100.
7 Ramsay 1895–1897, I 63f. und II 437.
8 Eine Rücktrittsmöglichkeit für decemprimi wird in Rechtstexten des 4. Jhs. eingeräumt, was

Seeck 1901, 152–153 auf den griechischen Osten des 2. Jhs. umlegt, um somit die vielen ehe-
maligen Dekaproten in Ehreninschriften zu erklären.

9 Seeck 1901, 150. Die von ihm angeführten [ntvnáa in Thyateira (30) werden heute auf
Antoninus Pius, Caracalla oder Elagabal bezogen, s. Herrmanns Kommentar in TAM V 2. Als
weiteres Indiz führt Seeck eine Grabinschrift aus Kios (81) an, die einen Dekaproten namens
Antonius Marcus Pelleius (sic!) nennt, der sein Bürgerrecht von Mark Anton erhalten haben
müsse. Freilich kann es sich genauso gut um einen Nachkommen eines Protegés des Triumvirn
handeln.

10 S. Anm. 62.
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von Grundbesitz betraut. Grundlage dieser teils sehr hypothetischen Schlussfolgerun-
gen Seecks waren neben Inschriften und Papyri des 2. und 3. Jhs., deren Lesung und
Interpretation heute freilich vielfach verbessert sind, auch literarische Quellen für Si-
zilien und Massalia in republikanischer Zeit und in großem Maße juristische Texte aus
dem 2. bis 6. Jh.

Noch im gleichen Jahr erschien der RE-Artikel zum Schlagwort Dekˇprvtoi von
K. G. Brandis (1901), der versuchte, die Ansichten Seecks grundsätzlich zu wider-
legen. Er betonte, dass die Dekaprotie ein gewöhnliches, jährliches städtisches Amt
war. Es war eine römische Neuerung, hatte jedoch mit den decemprimi nur den Na-
men gemein. Vor allem bemühte Brandis sich um den Nachweis, dass die Dekapro-
ten im Gegensatz zu den decemprimi keine besondere Verbindung zum Rat hatten
und auch nicht immer Ratsherren waren. E. Hula stellte sich in seinem im folgenden
Jahr erschienenen Aufsatz über Dekaprotie und Eikosaprotie, der unten noch genauer
besprochen werden wird, entschieden auf die Seite von Brandis, wonach die Deka-
proten eine normale städtische $rx‹ oder leitoyrge›a waren. Neben der häufigen
Nennung unter selbigen führte er dafür vor allem das Auftreten von Iterationen an.11

Diese Auffassung, dass die Dekaprotie nichts mit einer nach Seniorität erstellten
Ratsliste zu tun hatte, sondern eine gewöhnliche Liturgie war, zu der die reichsten
Bürger ungeachtet ihrer Ratszugehörigkeit herangezogen werden konnten, hat sich
schließlich weitgehend durchgesetzt. Sie wurde auch von M. I. Rostovtzeff in sei-
ner «Social and Economic History of the Roman Empire» vertreten. Er sieht in dem
Amt den auch sonst belegten allmählichen Übergang von kollektiver Haftung (der
ganzen Stadt oder des Rates und der Magistrate für die Steuer) zur Haftung von
Einzelpersonen, eben der Dekaproten.12 Die Dekaprotie tauchte etwa ab der Zeit
Hadrians in Kleinasien auf, war damals aber wohl nur eine städtische «liturgy of a
modest character», bei welcher die reichsten Bürger für von der kaiserlichen Verwal-
tung geforderte Leistungen herangezogen wurden,13 ursprünglich wohl vor allem zu
außerordentlichen Belastungen. Sie breitete sich von dort allmählich über andere
Teile des Ostens aus. Erst im späten 2. und 3. Jh. waren die Dekaproten vor allem mit
regulären Steuern befasst (vgl. Ramsay) und entwickeln sich zum höchsten städti-
schen Amt.14

11 Hula 1902, 206–207.
12 Rostovtzeff 1926, 339–342.
13 Rostovtzeff 1926, 594 Anm. 45 merkt an «that in many of these inscriptions (sc. der

frühen Zeit, also Hadrian bis Mark Aurel) the rank of the dekˇprvto« is not very high, and that
the office is often connected with the performance of kyriakaÏ xreÖai, i. e. responsibility for
compulsory work and compulsory deliveries by the people.» Mit den kyriakaÏ xreÖai bezieht
sich Rostovtzeff auf 38, wo allerdings von kyriakaÏ Éphres›ai die Rede ist, die nicht sicher in
Zusammenhang mit der ausgeübten Dekaprotie stehen (vgl. Anm. 49). Ihre Nennung im Zu-
sammenhang mit ãpidfisei« spricht zudem dafür, dass es sich um teilweise freiwillige Leistungen
handelt. Die Inschrift 66, die kyriakaÏ xreÖai nennt, ist wahrscheinlich in das 3. Jh. zu datieren.

14 Rostovtzeff 1926, 339–342 und 594 Anm. 45.
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Maßgeblich geprägt ist das Bild von der Dekaprotie außerhalb Ägyptens bis heute
von einem Artikel des damals fünfundzwanzigjährigen E. Turner.15 Der große Papy-
rologe übernahm Seecks Theorie, wonach die Dekaproten anfänglich als ein ad hoc
gebildetes Gremium zur Verhandlungsführung mit römischen Behörden eingesetzt
wurden, das später unter römischer Förderung institutionalisiert wurde. Allerdings
setzte er sie nicht mit den decemprimi des Westens gleich und folgte auch den meisten
anderen Thesen Seecks nicht. Die Dekaproten waren seiner Auffassung nach ur-
sprünglich ein Finanzkomitee des Rates, aber nicht die ersten eines Albums. Die
Frage, ob sie immer Buleuten waren, ließ er offen. Überhaupt betonte Turner die
Uneinheitlichkeit, der man außerhalb Ägyptens bei dieser Institution begegnet. Das
ursprüngliche Ad-hoc-Kollegium konnte wahrscheinlich in jeder Polis anders zusam-
mengesetzt sein, die Amtszeiten variierten von Stadt zu Stadt, und anders als in Ägyp-
ten waren die Dekaproten Kleinasiens auch nicht ausschließlich für die Reichssteuern
zuständig. Nach Turner lag das daran, dass die Dekaprotie in den Städten Klein-
asiens eben lokal entstand und sich nur allmählich, vor allem ab dem späten 2. Jh.,
ausbreitete,16 während sie in Ägypten 202 (heute geht man von einer Einführung ge-
gen 246 aus, s.u.) als fest etabliertes Amt einheitlich «von oben» eingeführt wurde.17

Diese Sicht, dass die Dekaprotie ein normales städtisches Amt war, das mit den reichs-
ten Bürgern besetzt wurde, ist seither oftmals wiederholt worden, ebenso, dass sie
möglicherweise aus einem Finanzausschuss des Rates hervorging.18

Unterschiedlich beantwortet, häufig ohne nähere Argumentation, wurde hingegen
die Frage, ob die Dekaprotie wirklich lokal und von den Aufgaben der römischen Be-
steuerung unabhängig entstand und später für diese verwendet wurde, oder ob sie
speziell für die Steuereintreibung, eventuell von den Römern, geschaffen wurde, und
den Dekaproten später auch andere Aufgaben in der städtischen Verwaltung übertra-
gen wurden. In der Nachfolge Turners ging A. H. M. Jones davon aus, dass die De-
kaprotie ursprünglich ein Ehrenamt ($rx‹), keine Liturgie war, und dass die Deka-
proten ein lokales Finanzkomitee bildeten. Wie Rostovtzeff war er der Ansicht,
dass sie erst im 2. Jh. allmählich zur Steuereinhebung herangezogen wurden, die erst
im 3. Jh. ihre Hauptaufgabe wurde.19 Andere gingen davon aus, dass die Dekaprotie
von Anfang an zwar eine Liturgie war, aber eine munizipale: Die Dekaproten waren
zehn Bürger, die für alle möglichen notwendigen Ausgaben herangezogen werden

15 Turner 1936.
16 Turner 1936, 15: «This regional variation (in der Amtszeit) considered together with the

pot-pourri of local financial duties, is an indication that the dekˇprvtoi were originally a spon-
taneous growth in their cities. A general survey will reinforce this, and show that Rome officially
encouraged them for her own purposes after they had already developed on individual lines.»

17 Turner 1936, 16: «The contrast between the data from Egypt and those from the rest of
the Empire (allowing for peculiar conditions in Egypt) is particularly that between created uni-
formity and spontaneous development.»

18 Siehe Magie 1950, 648 und die 1515–1516 Anm. 48 angeführte Literatur.
19 Jones 1940, 139.



6 Christoph Samitz

konnten und der Stadt mit ihrem Vermögen hafteten; der römische Staat griff auf
sie dann für die Haftung für die Steuerleistung zurück. Somit wurde die Liturgie von
einer städtischen zu einer dem römischen Staat verpflichteten.20 Genauso findet sich
jedoch auch weiterhin die Theorie, dass das Amt eigens für die Steuereintreibung ge-
schaffen wurde, sei es von den Städten selbst21 oder von römischen Autoritäten,22 und
erst später auch andere Aufgaben aufgebürdet bekam.

Speziell mit der Frage der Entstehung und Ausbreitung des Amtes haben sich in
jüngerer Vergangenheit nur G. Burton und S. Dmitriev beschäftigt. Burton wi-
dersprach der verbreiteten Auffassung, dass sich die Dekaprotie in den Städten Klein-
asiens von einem Finanzkomitee zu einer Institution entwickelte, die standardmäßig
für die römische Steuereintreibung zuständig war. Er verwies auf die relativ geringe
Zahl an Städten, in denen dieses Amt bezeugt ist, und den Umstand, dass die Deka-
proten in informativeren Texten hauptsächlich mit städtischen Finanzen befasst sind,
jedoch in keinem Text aus der Provinz Asia mit regulären Reichssteuern. Daraus
schloss er, dass nur manche Städte diese Institution zuerst zur Aufsicht über städtische
Finanzen einführten und sie dann zum Instrument der Steuereinhebung machten,
während andere Städte bei anderen, unbekannten Verfahren der Steuereintreibung
blieben.23 Dmitriev übernahm Burtons Schlussfolgerung. Wie Rostovtzeff –
auf den jedoch nicht verwiesen wird – sah er in den Dekaproten eine ursprünglich nur
sporadisch ad hoc gewählte Gruppe von Buleuten, auf die römische Autoritäten für
diverse Aufgaben zurückgreifen konnten. Erst mit der Zeit wurden sie bevorzugt für
die Steuereintreibung herangezogen.24

Quellenlage

Entscheidend für die Frage nach der Entstehung und der Verbreitung der Dekaprotie
ist die räumliche und zeitliche Verteilung der inschriftlichen Belege. Der Katalog im
Anhang bietet einen detaillierten Überblick über alle Texte und über Fragen der Da-
tierung und Interpretation. Der folgende Abschnitt zeichnet in groben Linien die Ver-
teilung der Texte nach, geordnet im Wesentlichen nach Regionen und Provinzen und
mit besonderem Augenmerk auf den jeweils frühesten Belegen.

Syrien

Der früheste datierte Beleg für Dekaproten stammt aus dem Jahr 66 n. Chr. und findet
sich im damals zur Provinz Syria gehörigen Gerasa (133). Allerdings kann man sich
die Frage stellen, ob sich bei den frühesten Belegen aus Syrien nicht vielleicht hinter

20 MacMullen 1976, 167 mit weiterer Literatur.
21 Macro 1980, 668.
22 Wörrle 1975, 290–291.
23 Burton 2001, 207–209.
24 Dmitriev 2005, 199–200.
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der griechischen Bezeichnung althergebrachte einheimische Institutionen verbergen,
wie das gelegentlich in orientalischen Städten der Fall ist.25 Es wurde darauf hingewie-
sen, dass sich etwa zur selben Zeit bei Flavius Josephus Stellen finden, die zeigen, dass
in Palästina zu dieser Zeit die ersten zehn Ratsmitglieder eine besondere Stellung
innehatten und die daher ebenfalls als frühe Belege für die Institution der Dekaprotie
gelten können.26 Jedoch kommen bei Josephus die «Ersten» nicht nur in der Zehnzahl
vor, sondern auch in anderen Zahlen,27 und die Wortneuschöpfung dekˇprvto« ist
nicht ohneweiters mit der bloßen Erwähnung von «ersten» oder führenden Gemeinde-
mitgliedern gleichzusetzen.

Bei den Belegen aus Gerasa handelt es sich um zwei fast gleich lautende Bauin-
schriften an einem Stadttor, in denen neben der Datierung nach der lokalen Ära drei
Archonten und der Sekretär genannt werden, in deren Amtszeit die Bauarbeiten ver-
richtet wurden. Von den Archonten trägt der erste zusätzlich den Titel prfiedro«, der
zweite wird dekˇprvto« (di@ b›oy) pfilev« genannt.

Damit liefert der Text (133a) den einzigen eindeutigen Beleg dafür, dass das Amt
auf Lebenszeit vergeben werden konnte. Zwar kennen wir Dekaproten aus Lykien, die
diese Funktion bis zu ihrem Tode ausübten (s.u.), doch besagt dies nur, dass sie das
Amt längere Zeit innehatten und schließlich im Amt starben, nicht aber, dass das Amt
von vornherein auf Lebenszeit angelegt war.28 Die vielen Ehrungen für lebende Ex-
Dekaproten zeigen, dass das Amt eben in der Regel nicht auf Lebenszeit verliehen
wurde. Dennoch muss man den frühen Beleg für einen dekˇprvto« aus Gerasa nicht
einer einheimischen Tradition zuschreiben und deshalb eine andere Bedeutung ver-
muten als in anderen Regionen,29 zumal er nur wenige Jahre älter ist als ein anderer
früher Beleg aus Makedonien (23). Auch die anderen Texte der Region geben keinen
Anlass dazu, in den genannten dekˇprvtoi etwas grundsätzlich anderes zu sehen als
in den gleichnamigen Amtsträgern andernorts. Die Ernennung zum Dekaproten auf
Lebenszeit beruhte möglicherweise auf Freiwilligkeit.30

25 Vgl. z.B. Macro 1969, 69.
26 Flav. Jos. vita 69, vgl. 296; BJ 2, 639; ant. Jud. 20, 194. Seeck 1901, 150; Turner 1936, 12.

Nicht als reguläres Amt, sondern als bloße Ehrenstellung sehen diese hingegen z.B. Liebenam
1900, 294–295 mit Anm. 1; Mitford 1947, 204–205 Anm. 20. Darüber hinaus bezeichnen In-
schriften des syrischen Raumes wichtige Personen gelegentlich als prâtoi, was Stark 1852, 528
ebenfalls mit den dekˇprvtoi in Verbindung bringt; zu den prâtoi vgl. Welles 1938, 388. Als
prvte÷onte« werden ab der Kaiserzeit auch in Kleinasien führende Gemeindemitglieder be-
zeichnet, s. dazu zuletzt Zoumbaki 2008.

27 Z.B. Flav. Jos. vita 55: #Ioyda›vn dØdeka toŒ« dokimvtˇtoy«; ebd. 56: toŒ« prØtoy« a\tân
¡ndra« Ybdom‹konta; BJ 2, 639: pent‹konta d# Ytwroy« tá« boylá« toŒ« mˇlista gnvr›moy«.

28 Zu Prusias ad Hypium s. die Bemerkungen im Katalog.
29 P.-L. Gatier, BE 1997, 642 verstand hingegen die dekˇprvtoi in Gerasa als «groupe res-

treint de bouleutes».
30 Bedingt vergleichbar hierzu wären die ebenfalls freiwillige lebenslange oder «ewige» Aus-

übung der Gymnasiarchie oder Agonothesie in griechischen Städten, s. Anm. 79.
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Eines der aufschlussreichsten Dokumente über die Tätigkeiten von Dekaproten
ist die große Zollinschrift von Palmyra (134). In diesem Ratsbeschluss aus dem Jahr
137 n. Chr., der in griechischer und palmyrenischer Sprache auf der Agora von Pal-
myra aufgezeichnet wurde, werden die Archonten und die Dekaproten damit be-
auftragt, die bisher nicht im Zollgesetz verankerten, aber gemäß dem Herkommen
eingehobenen Zölle beim nächsten Abschluss eines Pachtvertrages in diesen aufzu-
nehmen. Ferner wird den Dekaproten zusammen mit den Archonten und den s÷ndi-
koi für die Zukunft die Aufsicht über die korrekte Zolleinhebung durch den Zoll-
pächter anvertraut.

Die palmyrenischen Dekaproten sind hier mit dem Zollwesen befasst, was sich gut
in die sonstige Beleglage über die Zuständigkeit der Dekaproten für Abgaben (s.u.)
einfügt, auch wenn es sich in Palmyra wohlgemerkt um eine Abgabe zugunsten der
Stadtkasse und nicht der römischen Verwaltung handelt. Trotzdem meinte J. Teixi-
dor, dass hier nur der Titel mit dem bekannten griechischen Amt übereinstimmt und
in Palmyra eigentlich etwas ganz anderes bezeichnet. Er geht von einem lateinischen
Originaltext aus, der dem griechischen und dem palmyrenischen Text zugrunde liege,
und sieht in den Amtsträgern, die im griechischen Text dekˇprvtoi und im palmyre-
nischen Text einfach ^šrt# (das Zahlwort «zehn» im status emphaticus, also «die Zehn»)
genannt werden, ein munizipales Richtergremium, das im lateinischen Original als
decuria bezeichnet worden sei.31 Abgesehen von der problematischen Hypothese, ein
lateinisches Original eines Beschlusses des Rates von Palmyra vorauszusetzen, sind
auch Teixidors konkrete Argumente gegen die Interpretation als «klassische» Deka-
proten wenig überzeugend. Er führt die für Palmyra bezeugte Präsenz anderer mit rö-
mischer Steuereintreibung befasster Funktionäre und publicani ins Treffen, was aber
nicht dagegen spricht, dass es für diesen städtischen Zoll auch städtische Amtsträger
gab. Auch M. Sartre hat darauf hingewiesen, dass griechische Dekaproten in einem
vorwiegend fiskalischen Dokument nicht im Geringsten überraschen und daher der
Ausdruck im griechischen Text durchaus nicht als sinnentstellende Übersetzung zu
betrachten ist.32 Dieser Beleg fügt sich also gut in das sonst bekannte Aufgabenspek-
trum griechischer Dekaproten.33

Auch der einzige weitere Beleg für einen Dekaproten im Nahen Osten und der Pro-
vinz Syria, aus Balanaia an der Mittelmeerküste (135), bietet keinerlei Auffälligkeiten,
da die Dekaprotie inmitten einer gewöhnlichen städtischen Ämterlaufbahn erscheint.

In der Spätantike, als Dekaproten in Kleinasien, Griechenland und Ägypten längst
verschwunden sind, erscheinen dekˇprvtoi und pentˇprvtoi im syrischen Raum ge-

31 Teixidor 1983, 239 mit Anm. 7.
32 Sartre 1996, 392–393. Ausdrücklich gegen Teixidors Interpretation dieses Teiles des

palmyrenischen Textes spricht sich auch Matthews 1985, 174 Anm. 5 aus.
33 Gatier in BE 1997, 642, der die dekˇprvtoi in Gerasa als «groupe restreint de bouleutes»

versteht, suggeriert Ähnliches auch für diejenigen von Palmyra und spricht sich skeptisch gegen
die Ansicht von Sartre aus, dass sie Beamte für die Steuererhebung seien.
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legentlich als eine Art von Dorfvorstehern.34 Da es sich hier wohl um eine grundle-
gend andere Institution handelt und eine Kontinuität zu den Steuerliturgen der Kai-
serzeit nicht sichtbar ist, sind die Belege nicht im Katalog enthalten.

Griechenland

Den zweitältesten Beleg für die Dekaprotie stellt nun ein unlängst publizierter Text
aus dem westlichen Pierien dar (der antike Name der Stadt ist unbekannt), der auf das
Jahr 73/4 datiert ist (23). Es ist dies zugleich die einzige Nennung dieses Amtes in den
Inschriften der Provinz Macedonia.

Die früheste genau datierbare Erwähnung von Dekaproten in der Provinz Achaea fin-
det sich in einem Ehrendekret von Aigiale auf Amorgos vom 20. November 153 n. Chr.
(2). Wie auch sonst in kaiserzeitlichen Volksbeschlüssen der Stadt Aigiale üblich, tre-
ten die Dekaproten hier in einer sonst nirgends belegten Form auf, nämlich als An-
tragsteller zusammen mit den Strategen. Neben diesem Dekret sind noch ein weiteres
derartiges Dekret aus Aigiale (3) und ein vergleichbares Dokument aus der Nachbar-
stadt Minoa (13) durch Nennung der Konsuln genau datiert, beide auf das Jahr 207.
Die übrigen Dekrete aus Aigiale, die dieses Formular aufweisen (4–12) gehören wohl
ungefähr in dieselbe Zeit wie die beiden datierten, also das 2. oder frühe 3. Jh. Ein Be-
schluss von der Insel Andros über die Erlassung der Kopfsteuer (s.u. S. 13–14) mit
einer möglichen Erwähnung der Dekaproten (1) stammt aus der Regierungszeit des
Antoninus Pius.

Ansonsten gibt es aus dem griechischen Mutterland und von den Inseln nicht viele
Erwähnungen von Dekaproten. Manche davon sind nur sehr unsicher ergänzt. Von
den lediglich sechs unzweifelhaften weiteren Belegen lassen sich fünf ins ausgehende
zweite oder ins 3. Jh. n. Chr. datieren. Aus Athen mit seiner großen Zahl kaiserzeit-
licher Inschriften sind interessanterweise keine Dekaproten bekannt. Angesichts der
Fülle von erhaltenen Texten aus Athen kann man daraus vorsichtig den Schluss zie-
hen, dass es dieses Amt dort nicht gab35 oder ihm zumindest in der öffentlichen Wahr-
nehmung keine besondere Bedeutung beigemessen wurde.

Kleinasien und Zypern

Sowohl in der Dichte der Belege, als auch durch die große Anzahl an früh datierten
Texten, nimmt Lykien eine Sonderrolle ein. Ein Text aus Tlos (85) nennt einen Deka-
proten, der gegen Ende des 1. Jh. n. Chr. aktiv gewesen sein muss, ein anderer aus
Aperlai (104) datiert möglicherweise in die Zeit Domitians oder Trajans. Ein weiterer

34 Z.B. SEG 20, 375 (388 n. Chr.); s. Grainger 1995, 193–194. Zu den Belegen für
pentˇprvtoi als Dorfbeamte in Syrien vgl. auch SEG 55, 1636.

35 Seeck 1901, 151.
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Beleg aus Kaunos (86) könnte etwa aus trajanischer oder frühhadrianischer Zeit stam-
men,36 etwas später sind die Texte über einen Mann aus Patara (93).

In hadrianische Zeit fallen auch die beiden frühesten aufs Jahr genau datierbaren
Zeugnisse aus Lykien, die Demosthenesstiftung aus Oinoanda aus dem Jahr 124
n. Chr. (87) und die lange Inschrift über die Finanzierung eines lokalen Kultes aus De-
reköy bei Kadyanda aus den späten 130er Jahren (88), die beide eåkosˇprvtoi nen-
nen. Etliche weitere Inschriften verteilen sich auf das 2. und 3. Jh., einige lassen sich si-
cher auf die Zeit nach der Constitutio Antoniniana datieren. Insgesamt sind allein aus
der Landschaft Lykien (ohne Pamphylien) bisher 27 Belege für Deka- oder Eikosapro-
ten aus 15 verschiedenen Städten bekannt.

Auch in den anderen Regionen, die ab ca. 70 n. Chr. zur Provinz Lycia et Pamphylia
gehörten, nämlich Pamphylien und dem südwestlichen Pisidien, ist die Institution der
Dekaprotie in den Inschriften gut belegt. Sie erscheint in allen inschriftlich einigerma-
ßen gut dokumentierten Städten der pamphylischen Ebene (Side, Perge, Aspendos,
Sillyon) sowie in Etenna an der pisidisch-pamphylischen Grenze, in Laertes an der
Grenze zu Kilikien und in Ariassos, Pogla und Panemuteichos im Westen Pisidiens.
Von den frühen am besten datierbar ist eine Inschrift aus Etenna aus trajanischer Zeit
(112). Mehrere Belege werden in das 2. Jh. n. Chr. datiert, zu den spätesten datierbaren
zählen eine Inschrift aus Ariassos, die aus dem Jahr 264/5 n. Chr. stammt (113a), und
eine Statuenbasis aus Panemuteichos (114), ebenfalls aus der Mitte des 3. Jhs. Die ge-
samte Provinz Lycia et Pamhylia liefert 37 Belege aus 24 Städten.

Außerhalb Lykiens sind in Kleinasien Texte, die sich sicher auf das 1. oder frühe
2. Jh. datieren lassen, vergleichsweise spärlich. Auch eine gewisse ungleiche geogra-
phische Verteilung der Belege und deren Dichte fallen ins Auge, worüber noch zu
sprechen sein wird.

Die römische Provinz, in der sich mit etwa 50 Texten die größte Zahl an Belegen für
die Dekaprotie erhalten hat, ist die Provinz Asia, was angesichts der großen Dichte
kaiserzeitlicher Inschriften im westlichen Kleinasien nicht weiter überrascht. Es han-
delt sich dabei jedoch fast ausschließlich um Erwähnungen in Ehreninschriften für
städtische Honoratioren, die selten Auskunft über Details der Amtsausübung geben.
Auch ist die Institution nur aus 14 oder 15 verschiedenen Städten bekannt. Am häu-
figsten, nämlich insgesamt 19 mal, wird das Amt der Dekaprotie in den Inschriften
der Stadt Thyateira genannt, die früheste datierbare Erwähnung aus der Zeit Mark
Aurels (28) gehört zugleich zu den frühesten der Provinz Asia. Von den übrigen Bele-
gen aus Thyateira lassen sich zumindest fünf mit Sicherheit in die Zeit nach der Con-
stitutio Antoniniana datieren (32–36).

36 Kaunos, das geographisch der Region Karien zugeordnet wird, gehörte zumindest in ha-
drianischer Zeit sicher zur Provinz Lycia et Pamphylia und dem lykischen Bund, wie das jüngst
von Chr. Marek entzifferte Präskript der großen Zollinschrift (I.Kaunos 35) zeigt, s. Marek
2006a, 188.
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Aus Stratonikeia in Karien sind aus den unzähligen kaiserzeitlichen Inschriften
für Priester der Heiligtümer der Hekate in Lagina und des Zeus in Panamara drei
Dekaproten bekannt. Da die Priester dieser Heiligtümer den reichsten Familien an-
gehörten und durch eine große Zahl an Inschriften dokumentiert sind, lässt sich die
Wirkungszeit dieser drei Personen ungefähr festmachen. Der erste übte die Deka-
protie für drei Jahre aus (25), wahrscheinlich in der Regierungszeit Hadrians. Damit
wäre er der früheste datierbare Dekaprot der Provinz Asia. Der nächste bekannte
Dekaprot ist wahrscheinlich sein Sohn (26). Die dritte Persönlichkeit, für die gleich
vier Inschriften die Ausübung der Dekaprotie belegen (27), war in severischer Zeit
aktiv.

Zwei der fünf Belege für Dekaproten aus Philadelphia aus Lydien werden aus paläo-
graphischen Gründen grob ins 2. Jh. datiert (47, 48), das dort gefundene Siegel (49)
gehört in die Zeit zwischen 209 und 211. Eine Gruppe von ebenfalls fünf Belegen für
Dekaproten stammt aus Tralleis, wobei die Mehrheit dem späten 2. oder 3. Jh. ange-
hören dürfte.

Auch andernorts im Westen Kleinasiens lassen sich einige Belege in severische Zeit
oder bald danach datieren. Ein Text aus Hierapolis in Phrygien stammt aus der Regie-
rungszeit Caracallas, wahrscheinlich nach 213 (65), eine weitere Inschrift aus dersel-
ben Stadt wird ebenfalls in die erste Hälfte des 3. Jh. gehören (66). Eine Ehreninschrift
aus Ephesos, die einen vielgereisten Gesandten der Stadt ehrt, der unter anderem auch
Dekaprot war, wurde in der Regierungszeit des Macrinus gesetzt (57). Ein Grab in
Apameia in Phrygien, das für einen boyleytÎ« kaÏ dekˇprvto« errichtet wurde, ist
auf das Jahr 237 n. Chr. datiert (63). Grob ins 3. Jh. oder dessen Mitte werden die Be-
lege für die Institution der Dekaprotie in einer Kolonie in der Troas (67) und in Ak-
monia datiert (64). Für einige weitere Inschriften lässt sich zumindest sagen, dass sie
nicht vor der Regierungszeit Hadrians entstanden sein können (58, 68).

Ein Dutzend Inschriften mit der Erwähnung des Amtes ist aus Bithynien publiziert,
neun davon aus Prusias ad Hypium und je eine aus Klaudiopolis, Kios und Herakleia
am Pontos. Während letztere von den Herausgebern keine Datierung erfahren haben,
dürften die Inschriften aus Prusias allesamt in severische Zeit fallen.

In Kilikien, wo eine Handvoll Inschriften die Institution der Dekaprotie nennt,
stammt der einzig möglicherweise näher datierbare Beleg aus der Zeit des Antoninus
Pius (122).

Die sechs Inschriften aus Zypern, die die Dekaprotie nennen, sind vorwiegend nur
auf Grund der Schrift datiert, wobei die meisten nach dem Urteil der jeweiligen Bear-
beiter frühestens aus dem späten 2. Jh. stammen können. Möglicherweise konzentrie-
ren sich also in Zypern, wie auch in anderen Regionen, die Belege in severischer Zeit.

Ägypten

Während aus Kleinasien und Griechenland großteils nur Ehreninschriften lakonisch
erwähnen, dass der Honorand unter anderem auch als Dekaprot fungiert hatte, sind
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die Aufgaben dieser Liturgen aus hunderten Papyri und Ostraka aus Ägypten wesent-
lich besser bekannt.37

Im Land am Nil taucht das Amt wesentlich später auf als in anderen Regionen des
östlichen Mittelmeeres, nämlich erst zwischen 242 und 246,38 bevor es im Frühjahr
302 n. Chr. wieder verschwindet.39 Dekaproten erscheinen in Ägypten hauptsächlich
in Steuerquittungen als Eintreiber der Naturalsteuern,40 womit sie die Aufgaben der
zwischenzeitlich abgeschafften Sitologen übernehmen. Die dekˇprvtoi Ägyptens
sind Liturgen auf Gauebene, sie werden vom Rat der Gaumetropole aus den städti-
schen Honoratioren auf Vorschlag des Amtsvorgängers gewählt, sind meist zu zweit41

für je eine Toparchie zuständig und haften mit ihrem eigenen Vermögen. Daneben
sind sie auch in eine Reihe anderer Aufgaben innerhalb der Gauverwaltung involviert,
wie die Inspektion des Ackerlandes, die Überwachung der Vermessung, die Instand-
haltung der Dämme und Kanäle oder die Steuerveranlagung, und ersetzen in ihren
Tätigkeiten weitgehend den verschwundenen basilikÌ« grammate÷«.42 Allerdings
sind die Dekaproten in Ägypten ausschließlich für Aufgaben der Reichsverwaltung
herangezogen worden. Anders als in Kleinasien ist eine Verwendung dieser Liturgen
für die Verwaltung städtischer Gelder (s.u.) nicht bezeugt.43 Diese Zuständigkeit in
erster Linie für die Eintreibung der Steuern und die Haftung mit dem eigenen Vermö-
gen für eventuelle Ausfälle ist auch aus den juristischen Quellen bekannt (s.u.).

Weitere Regionen

Zwei letzte Belege für Dekaproten fallen geographisch und zeitlich aus dem Rahmen
der bisher behandelten Texte. In einer Weihung für die Tetrarchen aus dem Jahre
309/10 aus Kabyle in Thrakien trägt einer der Männer, der für die Durchführung der
Weihung verantwortlich war, den zur Hälfte ergänzten Titel dekˇprvto« (24); die
Städte Siziliens ehren Betitius Perpetuus Arzygius, wahrscheinlich den corrector Sici-

37 Zusammenfassend mit weiteren Literaturverweisen Naether 2010, 101–102.
38 Thomas 1975, 112. Kruse 2002, 948 vermutet die Einführung eher gegen Ende dieses

Zeitraumes.
39 Thomas 1974: Die Dekaproten werden zwischen Anfang Mai und Anfang Juli 302 in ihren

Hauptaufgaben – der Steuereintreibung – durch die wiedereingeführten Sitologen ersetzt. Diese
Reform fällt zusammen mit der Aufgabe der fünfjährigen Zyklen von ãpigrafa› (Steuervor-
schreibungen), s. Bagnall – Thomas 1978.

40 Ihre Zuständigkeit für Geldsteuern in Ägypten ist fraglich, s. Kruse 2002, 947 Anm. 41.
41 Wahrscheinlich ab 287 treten sie auch in Gruppen von fünf bis sechs Mann auf, s. Bag-

nall 1978 und Bagnall – Thomas 1978. In dieser Zeit wird wahrscheinlich auch ihre Amts-
zeit auf fünf Jahre ausgedehnt.

42 Zusammenfassend Kruse 2002, 945–948, der gegen Thomas 1975, 111–112 darauf hin-
weist, dass die Dekaproten einen wesentlich größeren Aufgabenbereich haben als die Sitologen,
welche reine Steuereintreiber gewesen waren, weshalb man die Dekaproten auch nicht mit Tho-
mas als einen bloßen «Ersatz» der Sitologen sehen kann.

43 Turner 1936, 9 mit Anm. 7.
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liae zwischen 312 und 324, durch Errichtung einer Statue in Rom, wozu sie zwei Ge-
sandte dorthin schickten, die als diashmfitatoi dekˇprvtoi bezeichnet werden (136).
Diese beiden Belege fallen somit zeitlich auch nach die Abschaffung der Dekaprotie in
Ägypten im Jahre 302.

Aufgabenbereiche

Wie bereits erwähnt, war früher gelegentlich die Ansicht geäußert worden, die Deka-
proten außerhalb Ägyptens seien erst geraume Zeit nach ihrem ersten Auftreten,
nämlich erst gegen Ende des 2. Jh., zur Eintreibung von Reichssteuern eingesetzt wor-
den. Inzwischen sind jedoch mehrere Inschriften bekannt geworden, die die Dekapro-
ten bereits im 2. Jh. n. Chr. explizit mit römischen Steuern in Verbindung bringen. Be-
sonders deutlich ist ein langes Dokument eines antiken Dorfes in Lykien beim
heutigen Dereköy (88), das wahrscheinlich im Territorium der Stadt Kadyanda lag.
Die Angaben über die Tätigkeit der Eikosaproten beziehen sich auf die 130er Jahre.
Dort erscheint für mehrere Jahre je ein eåkosˇprvto«, der wohl nicht bloß die Ver-
antwortung und Haftung für die vorgeschriebene Steuersumme trug, sondern auch
für die Eintreibung (prˇssein) der sitikÎ dekˇth oder sitikÎ $pfimoira zuständig
war.44 Der Text zeigt auch, dass in Kadyanda die Eikosaproten nicht nur kollektiv
agierten, sondern ein einzelner Eikosaprot für ein Dorf zuständig war.45 Dabei ist von
einem pfiro« («Geldquelle») die Rede, der dem jeweiligen Eikosaproten zugewiesen
ist, und von darin jährlich übrig gebliebenen Geldbeträgen (t@ tân Éperox[â]n toÜ
ãkkeimwnoy pfiroy tˆ eåkosaprØt8). Damit ist der Text weiters ein eindeutiger Be-
weis dafür, dass die Eikosaproten mit der Eintreibung von Geldsteuern zu tun hatten,
nicht oder nicht nur von Naturalsteuern, für die ihre Zuständigkeit in Ägypten be-
zeugt ist.

Diesem Zeugnis zeitlich am nächsten steht eine fragmentarische Inschrift aus An-
dros aus der Regierungszeit des Antoninus Pius (1). Diese enthält den Beginn eines
Volksbeschlusses, der die Befreiung der Bürger von der Kopfsteuer durch Einnahmen
aus bestimmten Grundstücken zu finanzieren versucht. Der Antrag verlangt, «dass die
Buleuten und die De[kaproten und die anderen] Bürger (…) [frei sein können] von
der Kopfsteuer.» Die gesonderte Nennung der dekˇprvtoi zwischen Buleuten und
sonstigen (?) Bürgern bedarf einer Erklärung. Wahrscheinlich ist die ausdrückliche
Nennung der Dekaproten darauf zurückzuführen, dass sie für das Steueraufkommen
der Stadt hafteten und somit von der Reform besonders profitierten. P. M. Nigdelis
schloss aus der Nennung der Buleuten weiters, dass diese mit ihrem Vermögen hafte-
ten, wenn die Dekaproten ausfielen.46 Indirekt bezeugt dieser Text somit, dass die De-

44 Wörrle 1997, 449–450.
45 Wörrle 1997, 449. Auch in Ägypten treten oft zwei dekˇprvtoi auf, die gemeinsam für

eine Toparchie zuständig sind, s.o.
46 Nigdelis 1990, 277 und 295–296.
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kaproten neben Steuern auf Grunderträge (wie die sitikÎ dekˇth) auch für die Kopf-
steuer zuständig waren.

Einer der frühesten datierbaren Belege aus der Provinz Asia, eine Inschrift aus
Thyateira (28), bezeichnet den thyateirischen Bürgen Laevianus als [dek]aprvte÷-
santa tÎn ba[ryt]wran pr»jin Baster[nik]‹n, was so interpretiert wird, dass er als
Dekaprot für die Eintreibung einer Sondersteuer zuständig war, die der Stadt im Zu-
sammenhang mit dem Kampf Mark Aurels gegen die Bastarner im Markomannen-
krieg auferlegt worden war.47 Einige andere Texte, die die Dekaproten im Zusammen-
hang mit kaiserlichen Steuern nennen, sind leider nur sehr unsicher ergänzt und
können nicht als gesicherte Belege gelten.48 Weitere Ehreninschriften für Dekaproten
nennen deren «kaiserliche» (kyriakfi«) Dienste, wobei auch hier nicht sicher ist, ob
sich das ausschließlich auf ihre Tätigkeiten während der Ausübung der Dekaprotie be-
zieht.49

Als Indiz nicht nur für die Haftung, sondern auch für die tatsächliche Eintreibung
der Steuern durch die Dekaproten kann neben diesem Text aus Thyateira auch ein
Bronzesiegel aus dem nahen Philadelpheia aus den Jahren 209 bis 211 n. Chr. gelten,
das die Aufschrift Kl(a÷dio«) Basile›dh« dekˇprvto« trägt (49). Passend für diese
Tätigkeit sind auch die Tugenden, die Dekaproten laut den Ehreninschriften während

47 Turner 1936, 14. Wörrle 1997, 449 weist darauf hin, dass in diesem Fall wahrscheinlich
ein einzelner aus den zehn Dekaproten für die Erhebung dieser Sondersteuer bestimmt worden
war. Zum Verständnis der bar÷tera pr»ji« Basternik‹ s. Filippini 2011, 294 Anm. 17 mit
weiterer Literatur. Filippini a. O. 294–296 geht davon aus, dass Laevianus die gesamte gefor-
derte Summe vorschoss und dann von seinen Mitbürgern eintreiben konnte. Dass die Eintrei-
bung dieser Sondersteuer ein hohes Risiko, vielleicht auch bedeutende eigene finanzielle Bei-
träge des Laevianus beinhaltete, ist gut möglich und könnte den ausdrücklichen Verweis auf die
Schwere der Belastung erklären, die vielleicht auch eine besonders schwere finanzielle Belastung
für den Dekaproten darstellte (in der Form von Vorschüssen oder teilweiser Übernahme der ge-
forderten Zahlung). Dass die Dekaproten aber grundsätzlich immer die geforderte Steuer-
summe aus der eigenen Tasche zur Gänze vorschießen mussten, wie Filippini annimmt, wird
durch nichts gestützt.
Die Aussage von Burton 2001, 208, «in Asia no text explicitly associates them with the col-
lection of the regular tribute,» ist in ihrer Beschränkung auf reguläre Steuern freilich richtig, aber
wieviele Texte über die Einhebung des «regular tribute» kennen wir schon?

48 Zur Problematik der Inschrift aus Iotape in Kilikien (122), die ebenfalls als Beleg für die
Zuständigkeit eines Dekaproten für Steuern herangezogen worden ist, s. den Eintrag im Katalog.
In der ephesischen Ehreninschrift für einen Dekaproten der Einkünfte der Artemis (60) schlägt
Filippini 2011, 312–313 vor, außerdem ein paar Zeilen zuvor (Z. 9–10) [deka]prvte÷santa
tân Åerâ[n ffirvn] (in der Bedeutung kaiserlicher Steuern) zu ergänzen.

49 In einem Text aus Thyateira (38) ist von kyriakaÏ Éphres›ai die Rede; der Verweis auf diese
und auf ãpidfisei« findet sich nach der Nennung der Dekaprotie und noch bevor ein weiteres
städtisches Amt angeführt wird, was eine Verbindung dieser Éphres›ai und ãpidfisei« zumindest
vermuten lässt; in einer Inschrift aus Hierapolis (66) steht nach der Auflistung aller Ämter (und
somit nicht direkt nach der Erwähnung der Dekaprotie) (Z. 21–23) kaÏ eå« xr›a« kyr[ia]k@«
e¾xrhsto[n] genfimenon. Vgl. die Auflistung einiger Texte, die Dekaproten mit kaiserlichen Steu-
ern in Verbindung bringen, bei Filippini 2011, 312–313.
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ihrer Amtstätigkeit bewiesen haben. Hier ist öfters von ãpie›keia/ãpieikâ« («[mit]
Angemessenheit/Nachsichtigkeit») die Rede (85, 86, 96, 98), was doch eine für einen
Steuereintreiber sehr wichtige Eigenschaft ist, um sich bei seinen Mitbürgern nicht
allzu unbeliebt zu machen.50 Daneben kommen auch Adverbien wie $mwmptv«, 4gnâ«
und pistâ« vor.51

Was die Dekaproten mit den von ihnen gesammelten Geldern konkret zu tun hat-
ten, dafür gibt es kaum Hinweise. In Lykien sind Bundesbeamte ($rxif÷lake«) be-
kannt, die gelegentlich dafür geehrt werden, das an den Fiscus fällige Geld aus eigener
Tasche vorgestreckt und danach selbst eingetrieben zu haben. Daraus lässt sich schlie-
ßen, dass auf Bundesebene oder auf der Ebene von Teilbezirken des Bundes ein
$rxif÷laj oder Épof÷laj52 das Steueraufkommen der Städte einsammelte und dann
an Rom weiterleitete, unter Mitwirkung und Vermittlung weiterer Bundesmagistrate
wie dem $rxiere÷«.53 Diese Bundesbeamten werden also das Geld von den jeweiligen
Dekaproten in Empfang genommen haben. Eine wahrscheinlich aus Ephesos stam-
mende Inschrift aus der Zeit Elagabals nennt einen Vorsteher für die Eintreibung der
kaiserlichen Steuern der Provinz Asia.54

Zwei Texte bringen die Dekaproten auch mit Zöllen in Verbindung. Ihre Rolle bei
der Neuverpachtung des städtischen Zolls von Palmyra ist bereits besprochen worden.
In einem Brieffragment aus Myra (94) aus der ersten Hälfte des 2. Jh. über die Einhe-
bung eines Einfuhrzolles durch Stadt und Bund könnten ebenfalls dekˇprvtoi oder
eåkosˇprvtoi ergänzt werden.55

50 Vgl. Wörrle 1988, 163 über Text 5, wo von «Vertrauenswürdigkeit, Korrektheit und
Milde» die Rede ist (Z. 12–13: t‹n te ãnxeirisùeÖsan a\tˆ dekaprvte›an pistâ« kaÏ 4gnâ« di-
oik‹s!a«" ãpe›keian a\tÕ p»san ãpede›jato). Dass das Wort ãpieik‹« tatsächlich eine wün-
schenswerte Eigenschaft eines Steuereintreibers bezeichnen konnte, beweist die Ehreninschrift
für einen Archiphylax des lykischen Bundes, der die Steuerleistung für seinen Bezirk an den Fis-
cus vorgeschossen hatte und dann von seinen Landsleuten diese Summe eintrieb. Er wird ganz
ausdrücklich dafür gelobt, diese Eintreibung «mit Augenmaß» durchgeführt zu haben (IGRR III
488 Z. 12–20: $rxifylak‹santa ãn tÕ prÌ« tˆ Krˇg8 syntel[e›<] kaÏ met@ pˇsh« eår‹nh«
k[aÏ] e\sebe›a« tÎn $rxÎn ãktelwsanta, plhrØsanta kaÏ [eå«] tÌ ÅerØtaton tameÖon toŒ« Åe-
roŒ« ffiroy« kaÏ tÎn pr»jin poihsˇmenon ãpeikâ« kaÏ teimhtikâ«). Als ãpieik‹« wird die Amts-
führung eines Archiphylax auch im Opramoasdekret und in TAM II 284 bezeichnet, die von Hy-
pophylakes in TAM II 831 und 838.

51 ¡mempto«: 103, 124, vgl. 102; 4gnfi«: 86, 106; pistfi«: 86, 122.
52 Vgl. Anm. 50.
53 Reitzenstein 2011, 83–84. S. den in Anm. 50 zitierten Text; daneben noch TAM II 905 E

Z. 9–14.
54 I.Ephesos 668A Z. 6–11: teteimhmwnon par@ toÜ ùeiotˇtoy A\tokrˇtoro« [[[ntvne›-

noy]] tÕ prostas›< [tá«] prˇjev« tân Åerân [ffir]vn toÜ lamprotˇtoy [t]á« [s›a« öùnoy«
(mit der Ergänzung [ffir]vn bei Robert 1937, 137). In Makedonien zahlt einmal der $rxiere÷«
den Betrag der Kopfsteuer für die ganze Provinz (EKM I 117), es ist hierbei aber nicht klar, ob das
im Zusammenhang mit fiskalischen Aufgaben steht, die diesem Amtsträger oblagen.

55 Das Zollwesen von Lykien ist unlängst durch die Neupublikation der Zollinschrift von
Kaunos aus hadrianischer Zeit (I.Kaunos 35) und der Vorpublikation eines neronischen Zollge-
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Es scheint also nunmehr erwiesen, dass die Dekaproten in aller Regel auch schon
im frühen 2. Jh., also bald nachdem sie in den Quellen erstmals erscheinen, für die
Eintreibung und Gewährleistung römischer Steuern herangezogen wurden. Die gele-
gentlich vertretene Meinung, dass dies erst im 3. Jh. ihre Hauptaufgabe wurde, wird
von den – zugegebenermaßen lückenhaften – Quellen nicht gestützt, vielmehr fällt so-
gar die Mehrheit der aussagekräftigen Texte in das 2. Jh.

Dass die juristischen Quellen die Dekaproten hauptsächlich hinsichtlich ihrer Mit-
wirkung an der Einhebung von Steuern nennen, ist nicht weiter überraschend.56 Auf-
grund der zwangsläufigen Konzentration der Juristen auf diejenigen Aspekte des Am-
tes, die für den römischen Staat am wichtigsten waren, können sie wenig Aufschluss
darüber geben, ob diese die alleinigen, wichtigsten oder ursprünglichen Aufgaben der
Dekaproten waren. Außerdem entstammen die Texte allesamt dem 3. und frühen
4. Jh. und sind somit über ein Jahrhundert von der Zeit entfernt, in der die Dekaprotie
in den meisten Regionen des Reiches erstmals in Erscheinung tritt.

Die juristischen Quellen belegen explizit, dass Dekaproten persönlich mit der Ein-
hebung der Steuern befasst waren, wobei sie außerdem auch für Ausfälle hafteten,
weshalb Arcadius Charisius (ca. 270–290) unter Berufung auf Modestin (ca. 220–240)
Dekaprotie und Eikosaprotie als munera mixta bezeichnet, die sowohl am Vermögen
des Liturgen hängen (munus patrimonii) als auch an seiner Person (munus personale
oder corporale).57 D. Liebs hat gezeigt, dass sich dieser Sachverhalt unter Diokletian
änderte und von da an die Dekaprotie als munus patrimonii galt, was wohl in erster
Linie den Zweck hatte, dass die vielen Befreiungen, die für munera personalia und
mixta existierten, für die Dekaprotie nicht in Anspruch genommen werden können.58

setzes aus Andriake (SEG 57,1666) neu beleuchtet worden, s. dazu vorläufig die Zusammenfas-
sungen und Anmerkungen bei Takmer 2007. In diesen beiden Texten kommen keine Dekapro-
ten vor.

56 Brandis 1901, 2420. Die juristischen Texte sind zusammengetragen bei Liebs 1973, 11.
57 Dig. 50, 4, 18, 26: Mixta munera decaprotiae et icosaprotiae, ut Herennius Modestinus et no-

tando et disputando bene et optima ratione decrevit: nam decaproti et icosaproti tributa exigentes et
corporale ministerium gerunt et pro omnibus defunctorum fiscalia detrimenta resarciunt, ut merito
inter mixta hoc munus numerari debeat.

58 Liebs 1973, 12. Die Texte, in denen die Auffassung von der Dekaprotie als rein am Vermö-
gen haftenden munus zum Ausdruck kommt, sind CJ 10, 42, 8 (Diokletian), Dig. 50, 4, 1, 1 (Her-
mogenian) und Dig. 50, 4, 3, 10, letzteres ein Zitat aus den Opinionen, die Ulpian zugeschrieben
werden, nach Liebs 1973, 2–17 aber zwischen 324 und 331 entstanden sein müssen. Liebs
meint, dass diese Auffassung als munus patrimonii rechtlich nicht unproblematisch war, da die
Steuereinziehung, das heißt die persönliche Leistung, stets der Hauptinhalt des Amtes gewesen
war und das damit verbundene finanzielle Risiko nur die Folge daraus. Die Hermogenianstelle,
die zwar nicht von Dekaprotie, sondern von Decemprimat spricht, aber wohl dasselbe Konzept
bezeichnet, zeigt zudem eindeutig, dass die Dekaproten weiterhin auch für die konkrete Eintrei-
bung verantwortlich waren: Patrimonii sunt munera rei vehicularis, item navicularis: decempri-
matus: ab istis enim periculo ipsorum exactiones sollemnium celebrantur.
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Weitere Kompetenzen

Es wurde bereits angesprochen, dass Dekaproten und Eikosaproten in Kleinasien und
Griechenland nicht nur für die Eintreibung und Haftung der an Rom abzuliefernden
Steuern verantwortlich waren. Zwei Inschriften und ein Rechtstext zeigen, dass sie
auch zur Verwaltung privater – aber einem öffentlichem Zweck dienenden – Stif-
tungen herangezogen werden konnten. In der großen Stiftung des Demosthenes aus
Oinoanda (87) wird jeweils ein eåkosˇprvto« von der Polis für den Zeitraum von drei
Jahren zwischen den Jahren, in denen die Demostheneia stattfinden, gewählt, der auf
eigene Haftung (tˆ åd›8 kind÷n8) als Verwalter des Stiftungskapitals zu fungieren hat
(Z. 15–18). Er nimmt die Verleihung des Stiftungskapitals vor oder behält es selbst
und zahlt dafür die Zinsen aus der eigenen Tasche. Sollte das Kapital durch Grundbe-
sitz ersetzt werden, so hat er den Pachtzins (ãkffirion) einzutreiben (prˇssein) und
darüber zu wachen, dass die Qualität des Landes nicht abnimmt und die Stiftungsein-
künfte somit ungemindert erhalten bleiben (Z. 28–30).

In einer Ölstiftung für das Gymnasium der nwoi in Iasos (69) wird bestimmt, dass
für fünf Jahre ein ãpimelht‹« aus den Dekaproten, den Eikosaproten oder «diesen
ähnlichen» (to÷toi« ÇmoÖoi) bestimmt werden soll,59 der ebenfalls für die Ausleihung
des Stiftungskapitals verantwortlich ist und wohl, auch wenn dies hier nicht aus-
drücklich gesagt wird, für eventuelle Ausfälle haftet (Z. 45–49). Ähnlich gestaltet ist
ein Fall, der uns durch Modestin überliefert ist: Eine gewisse Septicia stiftet 30000 De-
nare für einen tetraëterischen Wettkampf. Sie behält jedoch das Kapital selbst und
zahlt jährlich die entsprechenden Zinsen, wofür sie den Dekaproten hinreichend
Sicherheiten stellt.60 Ein Grund, weshalb man für solche Angelegenheiten auf diese
zurückgriff, lag wohl in deren Reichtum. Die Personen, die auch für staatliche Steuern
hafteten, mussten über ein beträchtliches Vermögen verfügen, weshalb auch private
Stifter es als praktisch erachteten, die Haftung für die Einkünfte ihrer Stiftungen die-
sen Männern zu übertragen.61

Allerdings finden wir Dekaproten auch noch in einem anderen Bereich der Stif-
tungsverwaltung eingesetzt. In der Demosthenesinschrift aus Oinoanda werden, ab-
gesehen von dem erwähnten ãpimelht‹«, aus den Eikosaproten auch drei e¾ùynoi er-
nannt, vor denen der $gvnoùwth« nach Durchführung der Spiele Rechenschaft
abzulegen hat (Z. 31–33). Warum auch zu dieser Aufgabe, die keinerlei persönliches
finanzielles Risiko mit sich brachte, nur Eikosaproten zugelassen waren, lässt sich
nicht mit deren Reichtum erklären, höchstens durch die Hoffnung, reiche Kontroll-
beamte seien weniger anfällig für Bestechung. Deshalb schloss Wörrle daraus, dass
die Eikosaproten in Oinoanda und andernorts auch in der «regulären» Stadtverwal-

59 Zu dieser Bestimmung s.u. S. 29–31.
60 Dig. 50, 12, 10: $sfalizomwnh par@ toÖ« dekaprØtoi« $jioxrwv« ãpÏ tˆ teleÖn me tÌn ãj

öùoy« triân myriˇdvn tfikon.
61 Wörrle 1988, 162.
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tung mit Rechenschaftsverfahren von Amtsträgern befasst waren und dies für ihre
analoge Verwendung auch in der Stiftungsverwaltung ausschlaggebend war.62

Wörrle vermutete weiters, dass die Dekaproten und Eikosaproten überhaupt für
alle Einnahmen der Städte, nicht nur für die an Rom abzuliefernden Steuern, hafteten,
und sah in ihnen somit auch eine Institution der innerstädtischen Finanzverwal-
tung.63 Angesichts ihrer Aufgaben im Bereich von Stiftungen ist eine solche These
durchaus reizvoll. Auch lässt sich die Verantwortung für die Einnahmen des römi-
schen Staates und der lokalen Verbände nicht immer klar trennen, wie die Inschrift
aus Dereköy (86) zeigt. Vom Eikosaproten wird zwar die sitikÎ dekˇth, offenbar eine
römische Steuer, eingehoben, die von ihm erzielten Überschüsse gehen jedoch wieder
an die Dorfbewohner zurück und werden von diesen gemeinschaftlich verwaltet.
Auch nach der Zollinschrift von Myra (94) sind die Deka- oder Eikosaproten zwar mit
den Zolleinnahmen befasst, die im Prinzip einen durch den Lykischen Bund an Rom
abzuliefernden Reichszoll darstellten, von diesen Einnahmen zahlen sie aber gemäß
den in der Inschrift festgehaltenen Bestimmungen nur eine Pauschale von 7000 De-
naren tatsächlich an den Bund, während darüber hinausgehende Gewinne, sofern sie
nicht den Zollpächtern verbleiben, der Stadt zugute gekommen sein müssen.

Es gibt aus Kleinasien allerdings abgesehen von den Stiftungen nur eine Inschrift,
die man eindeutig als Beleg für die reguläre Zuständigkeit von Dekaproten für nicht-
imperiale Finanzen anführen könnte: eine Ehreninschrift aus Ephesos, die einen de-
kaprvte÷sa« tân prosfidvn tá« kyr›a« [rtwmido« nennt (60). Da dieser explizit für
die Einnahmen des Artemisheiligtums zuständig war, lässt sich diese ungewöhnliche
Bezeichnung recht gut mit Wörrles Überlegung erklären, dass er eben für die Ver-
pachtung der Ländereien der Artemis (deren Haupteinnahmequelle) zuständig war
und letztlich auch für entgangene Einkünfte haftete.64

Dass die Dekaproten ausdrücklich auf dem Gebiet städtischer Finanzen tätig wa-
ren, zeigt weiters die Zollinschrift von Palmyra (134) (s.o.).

Auf den Inseln der Ägäis haben wir die Dekaproten noch in einer weiteren Eigen-
schaft kennen gelernt. In den Städten Aigiale und Minoa auf Amorgos treten ab der

62 Wörrle 1988, 163. Von einer Rechenschaftsablegung städtischer Amtsträger vor den De-
kaproten ging bereits Seeck 1901, 167 aus, einerseits aufgrund von drei Texten aus Thyateira
(32, 38, 41), in denen je ein Dekaprot geehrt wird, der auch $podoxeŒ« tân $rxe›vn bzw. tân
dhmos›vn grammˇtvn war, was Seeck wohl irrig als Beschreibung der Tätigkeit des Dekaproten
anstatt als eigenes Amt auffasst, andererseits aufgrund ähnlicher Aufgaben der quinqueprimi in
justinianischer Zeit.

63 Wörrle 1975, 291; 1998, 162–163; 2004, 295: «Die Dekaprotoi waren aus den Buleuten
[…] aufgrund besonderer Vermögensqualifikation erwählt und kontrollierten unter persön-
licher Haftung für Verluste, weswegen sie eben reich sein mußten, die gesamten städtischen Ein-
künfte, ordentliche wie Pachten, Zölle oder Steuern und außerordentliche, hier besonders Zu-
flüsse aus Stiftungsvermögen.» Vgl. Brandis 1901, 2420; Magie 1950, 648; Seeck 1901, 171.

64 Wörrle 1988, 163; ähnlich bereits die Erstherausgeber der ephesischen Inschrift
Knibbe – Engelmann 1984, 144.
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Mitte des 2. Jh. die Dekaproten regelmäßig gemeinsam mit den Strategen als Antrag-
steller von Ehrendekreten auf. Diese beiden Gremien besaßen laut Aussage der
Inschriften auch die prytanikÎ ãjoys›a, was sich vielleicht auf deren privilegierte
Stellung im Beschlussfassungsverfahren bezieht.65 Ein dekˇprvto« als Antragsteller
erscheint auch einmal in Chalkis (21), aber eben nur einer und zusammen mit einer
zweiten, keinen Amtstitel tragenden Person. Daher ist nicht davon auszugehen, dass
die Tätigkeit als Antragsteller in direktem Zusammenhang mit der Ausübung seines
Amtes steht.

Bestellung und Amtsdauer

Seeck war von der Dekaprotie als Liste der zehn ranghöchsten Ratsmitglieder ausge-
gangen, von der man jedoch nach einer gewissen Zeit zurücktreten konnte. Gegen
eine solche Auffassung spricht nun zuvorderst, dass die Existenz einer festen Rangord-
nung unter den Ratsmitgliedern in griechischen Städten der hohen Kaiserzeit nicht
belegt ist. Eine solche war überhaupt erst ab dem Zeitpunkt möglich, zu dem sich der
Rat von einem jährlich neu durch Wahl oder Los besetzten repräsentativen Gremium
der Bürgerschaft zu einer Ansammlung der gewesenen Amtsträger und reichen Bür-
ger mit lebenslänglicher Mitgliedschaft entwickelt hatte, ein Vorgang, der schon im
2. Jh. v. Chr. begann, aber erst im Laufe der hohen Kaiserzeit seinen Abschluss fand.66

Gleichwohl ist eine solche Rangordnung von irgendeiner Bedeutung in Kleinasien
und Griechenland nicht zu erkennen. Daneben wurde gegen Seecks Auffassung ein-
gewandt, dass Dekaproten wahrscheinlich nicht immer Ratsherren waren, dass das
Amt sehr häufig ganz gewöhnlich unter den anderen Ämtern ($rxa›) und Liturgien
erwähnt wird und dass sich Iteration nachweisen lässt, das Amt also jährlich neu be-
setzt wurde. Dieses Bild von der Dekaprotie als normale Liturgie hat sich heute weit-
gehend durchgesetzt.

Der Nachweis, dass auch Personen, die keine Ratsmitglieder waren, als Dekaproten
fungierten, ist naturgemäß schwierig.67 Eine von Brandis angeführte Steuerquittung
aus Ägypten, auf der nur drei der vier unterzeichnenden Dekaproten als boyleyta›
bezeichnet werden, ist ein Indiz dafür, allerdings können solche Signaturen schlicht
unvollständig oder ungenau sein.68 Ebenso interessant ist die von ihm herangezogene
Aussage in Dig. 50, 4, 3, 10, dass auch Personen unter 25 Jahren zur Dekaprotie

65 S. den Überblick über das Beschlussformular von Aigiale im Katalog.
66 Hamon 2001, XXI. Dieser Übergang ist in den Quellen leider kaum fassbar und erfolgte

wohl in verschiedenen Regionen und Städten zu unterschiedlichen Zeitpunkten.
67 Die hier besprochenen Argumente wurden ausführlich von Brandis 1901, 2418–2419

vorgebracht.
68 P.Fay. 85: A\r‹lioi V̂re›vn ãjhghte÷sa« prytane÷sa« kaÏ ^Hr»« gym(nasiarx‹sa«) kaÏ

To÷rbvn kosmht(e÷sa«) kaÏ ãjhghte÷sa« boyleytaÏ kaÏ Seráno« gym(nasiarx‹sa«) pˇnte«
tá« [rsi(noitân) pfil(ev«) dekˇprvtoi. Turner 1936, 17 Anm. 5 führt dagegen andere Quit-
tungen an, auf denen der nachweislich vorhandene Buleutentitel weggelassen ist.
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herangezogen werden dürfen.69 Zumindest in Bithynien mussten Ratsherren nach der
lex Pompeia mindestens dreißig Jahre alt sein,70 was eine derartige Bestimmung über-
flüssig machte, wenn ohnehin nur Ratsherren zur Dekaprotie herangezogen werden
konnten. Allerdings ist nicht bekannt, ob es entsprechende Regelungen in allen Pro-
vinzen gab und ob diese überhaupt in Bithynien noch zur Abfassungszeit der Diges-
tenstelle (wahrscheinlich in konstantinischer Zeit) gültig war.71 Schwerer lässt sich al-
lerdings die Erwähnung einer Frau als dekˇprvto« in Sillyon mit einer Beschränkung
auf Ratsmitglieder vereinbaren (120).72 Diese Menodora aus Sillyon ist die einzige be-
kannte weibliche Inhaberin des Amtes. R. van Bremen hat gezeigt, dass die auch
sonst außerordentliche Stellung und Ämterkumulation dieser Frau wohl darin be-
gründet war, dass sie die letzte lebende Vertreterin einer führenden Familie Sillyons
war und in Fortführung der Familientradition fast alle Ämter, die ihre männlichen
Vorfahren innegehabt hatten, auch selbst übernahm.73 Nichtsdestoweniger bleibt aber
der Umstand bestehen, dass man der Menodora die Übernahme dieses Amtes zuge-
stand, während eine Ratsmitgliedschaft für Frauen nirgends belegt ist und wohl auch
kaum vorstellbar war. Abgesehen von diesen Gegenargumenten gibt es im grie-
chischen Osten auch keine positiven Argumente für eine notwendige Verbindung von
Ratsmitgliedschaft und Dekaprotie, weshalb Seecks Überlegungen zu Recht wenige
Anhänger gefunden haben. Dass die Dekaproten, die aus der Gruppe der reichsten
Bürgern ernannt wurden, in einer Zeit, in der sich der Rat ebenfalls aus den führenden
Familien einer Stadt zusammensetzte, in aller Regel gleichzeitig Buleuten waren, ver-
steht sich von selbst.

Für Iterationsangaben, die als Argument gegen die von Seeck postulierte ur-
sprüngliche lebenslängliche Amtszeit angeführt wurden, gibt es keine sicheren Belege.
Die Amtszeit wird stets durch Jahresangaben und außer in einigen unsicheren Fällen
nie durch Iterationszahlen angegeben.74

69 Decaprotos etiam minores annis viginti quinque fieri, non militantes tamen, pridem placuit,
quia patrimonii magis onus videtur esse. Diese Stelle stammt aus dem zweiten Buch der Ulpian
zugeschriebenen Opinionen; zur Fragwürdigkeit dieser Zuschreibung s. Anm. 58.

70 Plin. ep. 10, 79.
71 Bereits von Menadier vorgebracht und von Brandis wiederholt als Argument gegen

verpflichtende Ratsmitgliedschaft der dekˇprvtoi wurde Dig. 50, 1, 17, 7 (Papinian): Exigendi
tributi munus inter sordida munera non habetur et ideo decurionibus quoque mandatur. Die Stelle
nimmt freilich nicht explizit auf die Dekaprotie Bezug, sondern nur auf Steuereintreibungen im
Allgemeinen.

72 Das gesteht auch Turner 1936, 17 Anm. 5 zu, der die übrigen Belege von Brandis für
nicht eindeutig hält. Er weist auch auf P.Fior. 76 hin, wo mehrmals ein(e?) dekaprfith erwähnt
wird.

73 Van Bremen 1996, 77; 111–112.
74 Hula 1902, 203 unternahm den Versuch, anhand von Iterationszahlen – im Gegensatz zur

bloßen Angabe der Dauer der Amtsausübung – die Annuität des Amtes nachzuweisen, ohne da-
für aber heute noch haltbare oder unbestreitbare Belege vorweisen zu können. Eine Inschrift aus
Iotape mit einem unsicher ergänzten Dekaproten (122) (s. Anm. 48) besagt, er habe dieses Amt
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Über die Art der Bestellung der Dekaproten ist auch sonst wenig bekannt. Es han-
delt sich um eine Liturgie, zu der man zwangsweise herangezogen werden konnte. Je-
denfalls ist angesichts der großen Verpflichtungen, die die Amtsausübung beinhaltete,
davon auszugehen. Das kommt, zumindest für das 3. Jh., auch klar in den Rechts-
texten zum Ausdruck, die sich mit dieser Frage befassen (s.o. S. 16 und Anm. 56).
Mehrere Inschriften aus Stratonikeia ehren M. Sempronius Clemens, der etliche Leis-
tungen versprochen und auch durchgeführt hatte, darunter auch die Dekaprotie,
obwohl er eigentlich Befreiung von Steuern ($twleia) und Liturgien ($leito÷rgeia)
genoss (27bcd).75 Auch zwei Ehreninschriften für einen anderen Dekaproten aus Stra-
tonikeia erwähnen, dass er dieses Amt auszuüben versprochen hatte, und verwenden
dafür die Formulierung ãngegrammwno« toÖ« dekaprØtoi« Ñ« ãphnge›lato (26ab).
Das ist insofern auffällig, als das Wort ãggrˇfesùai («eingeschrieben werden») m. W.
sonst nie für die Übernahme einer Liturgie oder eines Amtes verwendet wird.76 Auch
in manchen Ehreninschriften lykischer Städte ist die Dekaprotie oder Eikosaprotie im
Verbund mit freiwilligen Leistungen und Spenden (ãpidfisei«) genannt (90, 93, 110),
was darauf hinweisen könnte, dass auch die Ausübung dieser Liturgie aus freien Stü-
cken erfolgt war.

Es ist auffällig, wie oft im Gegensatz zu anderen Ämtern unter den Deka- und
Eikosaproten langjährige Amtsinhaber auftreten.77 Das Spektrum reicht von drei Jah-
ren in Stratonikeia (25) und Thyateira (45) über zehn Jahre, ebenfalls in Thyateira
(38), bis zu über 25 Jahre in Limyra (107), einer Familie in Patara, in der der Vater 20
und der Sohn 30 Jahre diente (91, 92), und einem 40 Jahre lang tätigem Dekaproten in
Balbura (103). Ein anderer Bürger Balburas hat die Eikosaprotie immerhin «genü-
gend Jahre» ausgeübt (102). In einer Inschrift aus Tlos ist die Angabe der Amtsdauer
möglicherweise verloren (85: dekaprvte÷santo« ö[th . .]). Den Rekord hält ein gewis-
ser Demetrios aus Arneai (105), der die Deka- und Eikosaprotie ab dem zarten Alter

(oder vielleicht doch ein anderes?) pleistˇki« ausgeübt. Hula noch nicht bekannt war die
Grabinschrift aus Kourion (129), die einen de[kaprvte÷s]a« · b2 nennt, auch hier ist die Ergän-
zung des Amtes freilich nicht zwingend. Zu Hulas Lesung von Text 21 aus Chalkis s. die Bemer-
kungen im Anhang.

75 Ansonsten sind Ehreninschriften nicht sehr hilfreich für die Einordnung von Funktionen
als Ehrenamt oder Liturgie, da sie die Begriffe leitoyrge›a und $rx‹ oft nicht in einem techni-
schen, komplementären Sinn verwenden, vgl. Dmitriev 2005, 17–18. So darf man aus einem
Text wie jenem aus Salamis (131: $goranom‹san[ta p]ronohte÷santa, dekaprvte÷s[anta]
[k]aÏ Ytwra« leitoyrg›a« tÕ pat[r›di] ãktelwsanta) alleine noch nicht mit Sicherheit schließen,
dass das Amt als «Liturgie» im engeren Sinne aufgefasst wurde. Zu den Dekaproten als Liturgie
s. Quass 1993, 177–178.

76 Diese Ausdrucksweise lässt an die These denken, dass die Dekaproten die ersten zehn der
Liste der Ratsmitglieder waren, in die man «eingeschrieben» werden konnte. Dass diese Liste je-
doch von einer etwaigen Rangordnung im Rat, die sich automatisch aus den Karrieren der je-
weiligen Ratsherren ergab, verschieden war, zeigt schon der Umstand, dass man sich offenbar
freiwillig in diese Liste der «ersten Zehn» eintragen lassen konnte.

77 Vgl. Wörrle 2004, 295.
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von 18 Lenzen ausübte und zum Zeitpunkt der Ehrung mit 86 Jahren noch immer
innehatte, also mindestens 68 Jahre hindurch. Ähnlich könnte der Fall des Ktesikles
aus Idebessos liegen, der sich in seiner Grabinschrift eåkosaprvte÷sa« $pÌ nwa«
Łlik›a« nennt (96). Daneben treten noch weitere postume Ehreninschriften aus Pha-
selis (108, 109) und Kyaneai (100), in denen die Honoranden gerühmt werden, diese
Funktion bis zu ihrem Tode ausgeübt zu haben. Ein dekˇprvto« di@ b›oy ist jedoch
nur in Gerasa belegt (133).

Natürlich ist die Hervorhebung dieser langen Amtszeiten auch ein Ausdruck dafür,
dass diese nicht als selbstverständlich erachtet wurden und als besonders lobenswert
galten. Es ist aber doch zu bemerken, dass so lange Amtszeiten bzw. so häufige Itera-
tion für Ämter und Liturgien ansonsten in griechischen Städten, abgesehen von Pries-
terämtern, ganz unüblich sind,78 und wenn es sich um Iteration handelt, wird diese
üblicherweise eben mit einem Zahladverb (d›«, tr›«, tetrˇki« etc. bzw. b2, g2, d2 etc.)
zum Ausdruck gebracht und nicht mit einer Angabe der Zeitdauer in Jahren.79 Ange-
sichts dessen muss man in Betracht ziehen, ob nicht zumindest in manchen Städten
die Mitgliedschaft im Gremium der Dekaproten üblicherweise mehrere Jahre währte.
Ein Hinweis darauf könnte auch sein, dass Stiftungsverwalter, die für drei (87) oder
fünf (69) Jahre amtierten, aus den Dekaproten oder Eikosaproten ernannt wurden.
Der Abschnitt der Inschrift von Dereköy (7), der über die Eintreibung des Getreide-
zehnten durch die Eikosaproten berichtet, beginnt mit der Bemerkung, dass bis zu
einem genannten Jahr die Steuer durch einen gewissen Masas eingetrieben wurde.
Erst für die gesondert aufgelisteten Folgejahre wird jedes Jahr ein anderer Eintreiben-
der genannt,80 Masas scheint jedoch mehrere Jahre diese Funktion erfüllt zu haben.81

Auch wenn man doch von einem jährlich erneuerten Amt ausgeht, muss man zumin-
dest zugeben, dass die fortwährende, ununterbrochene Iteration dieser Liturgie in
manchen Städten eher die Regel als die Ausnahme war.

Abgesehen von den expliziten Jahresangaben können weitere Indizien für eine oft
längerwährende Tätigkeit als Dekaprot angeführt werden. In manchen Inschriften er-
scheinen alle oder fast alle genannten Ämter als Aorist- oder Perfektpartizip und ein-

78 Dmitriev 2005, 223–226 bietet einen Überblick über häufige Iterationen städtischer Äm-
ter in der Kaiserzeit. Diese übersteigen fast nie die Zahl 10, öfters wird auch nur pleistˇki« oder
pleonˇki« geschrieben.

79 Eine Ausnahme ist etwa der auch bei Dmitriev (s. vorige Anm.) erwähnte oåkonfimo« aus
Kos (PH 310), der dieses Amt 23 Jahre lang ausgeübt hatte (oåkonom‹santo« öth kg2). Daneben
treten die «ewigen» Gymnasiarchen oder Agonotheten, die diese Aufgabe durch eine Stiftung
finanzierten und dafür ihr Leben lang dieses Amt ausübten oder sogar noch nach ihrem Tode
offiziell in dieser Funktion erscheinen, s. z.B. I.Laodikeia 42.

80 Das heißt nicht unbedingt, dass diese Eikosaproten, sofern es sich bei den Eintreibern um
diese handelt (s. Anm. 44), nur ein Jahr amtierten. Denkbar ist auch, dass sie für mehrere Jahre
amtierten, aber ihr Zuständigkeitsbereich jährlich wechselte.

81 Vgl. Wörrle 1997, 410.



Einführung der Dekaproten und Eikosaproten in Städten Kleinasiens und Griechenlands 23

zig das Amt des dekˇprvto« wird substantivisch82 oder durch ein Präsenspartizip
ausgedrückt, wie beim bereits erwähnten Demetrios von Arneai (105), der ja dieses
Amt nachweislich bis zur Ehrung (oder bis zum Tode) ausübte, aber auch bei einem
gewissen Hyperenor aus Kadyanda (89). Zumindest in den Fällen, wo ein Präsenspar-
tizip den Aoristpartizipien gegenübersteht, kann man wohl daraus schließen, dass der
Geehrte diese Funktion zum Zeitpunkt der Ehrung als einzige noch immer innehatte.

Aufschlussreich ist auch, dass die Deka- oder Eikosaprotie häufig als einziges städ-
tisches Amt in Ehreninschriften erwähnt wird.83 Vor allem Grabinschriften verzichten
gerne auf die Auflistung der sicher umfangreicheren öffentlichen Tätigkeiten der Ver-
storbenen und bezeichnen ihn ausschließlich als dekˇprvto« (22, 63, 81, 82, 84, so-
wie auf einem Familiendenkmal in Patara 91 und 92). Gerade der letzte Punkt darf als
Hinweis verstanden werden, dass sich die Dekaproten eher als eine besondere Gruppe
innerhalb der Bürgerschaft denn als normale Amtsträger verstanden, ähnlich wie man
ab einer gewissen Zeit vor allem im Landesinneren Kleinasiens auch den Titel boy-
leyt‹« gelegentlich auf Grabsteinen findet; ein Verstorbener in Apameia wird auch als
boyleytÎ« kaÏ dekˇprvto« betitelt (63). In dieselbe Richtung weist die Bezeichnung
als $nÎr dekˇprvto«, die außer in den beiden metrischen Grabinschriften aus Eretria
und Ikonion (22, 84) in einem postumen Ehrendekret für eine ùygˇthr $ndrÌ« deka-
prØtoy kaÏ $rxikoÜ aus Minoa auf Amorgos (14) und einer Ehreninschrift für einen
Mann in Laertes (121) belegt ist. Letzterem werden auch andere Amtsausübungen im
Laufe seines Lebens zugeschrieben (alle mit einem Partizip ausgedrückt), auf den Ba-
sen der Statuen seiner Verwandten wird er aber nur als dekˇprvto« bezeichnet, wäh-
rend auf die Nennung der anderen Funktionen verzichtet wird. Auch der Ausdruck
$nÎr dekˇprvto« findet seine Parallele in der Wendung $nÎr boyleyt‹«.84 Vergleich-

82 Freilich ist man versucht, diese Texte so zu deuten, dass alle anderen Ämter nur für je-
weils ein Jahr oder ein paar Jahre ausgeübt wurden, die Dekaprotie aber über längere Zeit bzw.
zum Zeitpunkt der Ehrung noch immer, doch hieße das vielleicht zuviel in die sprachlichen
Formen hineinzuinterpretieren. In einer Ehreninschrift aus Stratonikeia (27b) steht das Wort
dekˇprvton inmitten einer ganz gewöhnlichen Aufzählung von Ämtern aus lauter Aoristparti-
zipien, und es deutet sonst nichts darauf hin, dass es sich nicht wie bei allen übrigen um ein zeit-
lich begrenztes Amt handelt, das hier in einer zeitlich oder hierarchisch geordneten Aufzählung
von Polisämtern an der entsprechenden Position genannt wird; aus 27a ist sogar gesichert, dass
der Geehrte diese Funktion nur für begrenzte Zeit ausgeübt hatte; ähnlich wohl Nr. 112 aus
Etenna. Zu den Inschriften aus Prusias s. die Bemerkungen im Katalog.

83 So in einer Inschrift aus Peparethos (20), einer aus Panemuteichos (114), die sonst nur rit-
terliche Ämter auflistet, und in einer Inschrift aus Iotape (123), wo unter den Ämtern der Vor-
fahren lediglich die Dekaprotie hervorgehoben wird. Zwei Texte von der Peloponnes nennen als
Ämter des jeweiligen Geehrten nur die Dekaprotie und das besonders prestigeträchtige Amt des
Kaiserpriesters (17, 19).

84 Z.B. MAMA VI 73; 76 (Attuda); I.Klaudiupolis 117; Studia Pontica III 265 (Zela);
CIG 3885 = Ramsay 1895–1897 Nr. 204 (Eumeneia/Phrygien); Side Kitabeleri 114; ETAM 22 La-
ertes 35a; TAM II 301; 304 (Xanthos); FdXanth VII 21; offenbar – soweit bekannt – alle spätes
2. oder 3. Jh.
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bar ist eine Ehrung aus Pogla in Pisidien, die den Geehrten als ¡ndra gwnoy« $rxiera-
tikoÜ kaÏ dekaprvtikoÜ bezeichnet (115), zumindest macht sie deutlich, dass auch
hier die Dekaprotie gerne getrennt von den anderen Ämtern ($rxa›) gesehen und
eigens betont wurde. In zwei Inschriften aus Ariassos aus der Mitte des 3. Jhs. (113)
wirkt die Bezeichnung ÅppikÌ« dekˇprvto« beinahe wie ein Rangprädikat. Gleichsam
als eigener «Stand» zwischen Volk und Rat treten die dekˇprvtoi in einem Beschluss
aus Andros auf, ihre gesonderte Nennung könnte in diesem Fall jedoch darauf zu-
rückzuführen sein, dass der Beschluss maßgeblich die Frage der Steuerzahlung betrifft
(s.o. S. 13–14).85

Alle diese Texte legen die Vermutung nahe, dass zumindest in einigen dieser Städ-
ten die Dekaprotie früher oder später eine üblicherweise langfristige Tätigkeit wurde,
die mit einer gehobenen Stellung innerhalb der Bürgerschaft verbunden war. Ob die
Hervorhebung der Deka- bzw. Eikosaprotie als besondere oder zumindest besonders
bedeutende Funktion die Folge einer Entwicklung ist, wie dies Rostovtzeff und
andere postulierten, lässt sich anhand dieser Zeugnisse nicht sagen, da leider zu we-
nige genauer datiert werden können.86

Generell lässt sich höchstens feststellen, dass die genannten Beispiele für eine wie
auch immer geartete «Sonderstellung» der Deka- bzw. Eikosaprotie in den Ehren- und
Grabinschriften kaum aus den großen Städten des stärker urbanisierten Westens
Kleinasiens stammen. Überhaupt gehört nur einer der genannten Belege in die Pro-
vinz Asia (Apameia in Phrygien), obwohl aus dieser Provinz mit Abstand die meisten
Zeugnisse für dieses Amt erhalten sind. Die genannten Inschriften stammen hingegen
vornehmlich aus Lykien, Pisidien, Kilikien und Bithynien. In den Städten Westklein-
asiens, wie auch oft in Lykien, ist die Deka- bzw. Eikosaprotie hingegen viel häufiger
normaler Bestandteil einer Auflistung der ausgeübten Ämter, meist ohne dass man
daraus ablesen könnte, ob das Amt einen besonderen Stellenwert besaß.87 Lediglich

85 In einer sehr fragmentarischen Inschrift von der Insel Ikaria wird den Dekaproten mög-
licherweise ein bestimmter Betrag anlässlich einer Geldverteilung zugesprochen, wie das auch
für Buleuten und Archonten oft der Fall ist (15), allerdings ist die Ergänzung sehr unsicher.

86 Dies trifft etwa auf alle Texte zu, die einen $nÎr dekˇprvto« nennen. Unter den Texten, die
die Deka- oder Eikosaprotie getrennt von anderen «Ämtern und Liturgien» nennen, lässt sich
der Text aus Patara (93b) immerhin in hadrianische Zeit oder bald danach datieren, also in re-
lativ frühe Zeit. Die Ehreninschriften aus Pisidien (113, 114) und die Grabinschrift aus Apameia
(63), die die Dekaprotie jeweils als eine damals dem Buleutentitel vergleichbare Rangbezeich-
nung nennen, stammen, wie bereits erwähnt, aus der Mitte des 3. Jhs. Hier ist jedoch die geogra-
phische Verteilung auffällig, da diese Belege – zumindest in Kleinasien – fast ausschließlich
in spät hellenisierten Gebieten des Landesinneren auftreten. Dasselbe gilt übrigens auch für
die Nennung der Ratsmitgliedschaft in Ehren- oder Grabinschriften, s. etwa die Beispiele in
Anm. 84.

87 So vor allem in Thyateira, wo die Dekaprotie eines der häufigsten Ämter in den Ehren-
inschriften darstellt. Ebenso unauffällig sind die Nennungen der Dekaprotie oder Eikosaprotie
in Ephesos, Smyrna, Philadelpheia, Hierokaisareia, Laodikeia/Lykos, Stratonikeia, Tralleis, La-
rissa (?) in der Aiolis, Hierapolis, Akmonia; Kadyanda, Idebessos/Akalissos/Korma, Phaselis,
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für die Städte Pamphyliens lässt sich mit einiger Sicherheit sagen, dass die Dekaprotie
zu den höchsten städtischen Leistungen zählte.88

Sehr unauffällig und eher von geringer Bedeutung scheint diese Liturgie dagegen in
Ephesos und Smyrna gewesen zu sein. In Ephesos mit seinen Tausenden von Inschrif-
ten, die unzählige Male Ämter und Liturgien wie die Prytanie, Grammatie, Gymnasi-
archie etc. nennen, ist die Dekaprotie nur viermal belegt. Es sind dies Ehreninschrif-
ten, die auch sonst sehr selten genannte Ämter beinhalten, in ihrer Ausführlichkeit
also über den üblichen Kanon an bedeutenden Funktionen hinausgehen und auch
sonst als nebensächlich betrachtete Aktivitäten beinhalten. Dasselbe gilt für Smyrna.
Der einzige Beleg für einen dekˇprvto« in dieser Stadt (68) findet sich ebenfalls in
einer außergewöhnlich ausführlichen städtischen Ämterlaufbahn, die auch sonst viele
für Smyrna in anderen Texten nicht belegte Ämter nennt.

Mit Ausnahme der drei Inschriften aus Stratonikeia und Thyateira stammen alle
Texte, die über besonders lange Ausübung der Deka- oder Eikosaprotie berichten, aus
Lykien und sind auch gar nicht so wenige (9 Stück). Das überrascht nicht, wenn man
bedenkt, dass die Städte Lykiens einerseits meist nicht allzu groß waren und dort an-
dererseits statt Dekaproten häufig Eikosaproten auftreten, die also wohl aus zwanzig
Mitgliedern statt aus zehn bestanden, sofern der Titel noch einen Bezug zur tatsäch-
lichen Größe des Kollegiums hatte. Diese Liturgie betraf sicher nur die reichsten Mit-
glieder der Gemeinde. Nimmt man aber beispielsweise an, dass die Eikosaprotie nur
jeweils für ein Jahr ausgeübt worden wäre und die ehemaligen Liturgen sich danach
eine z.B. fünfjährige Pause hätten gönnen dürfen, so hätten mindestens 100 verschie-
dene Personen zur Eikosaprotie herangezogen werden müssen; bei 10 Jahren Pause
folglich 200 Personen usw. So groß wird das Angebot an wohlhabenden Bürgern in
diesen Städten wohl selten gewesen sein, und so war es fast unausweichlich, dass dieses
Gremium zumindest teilweise ständig aus denselben Personen bestand. Es waren also
die große Belastung und vor allem die mit mindestens zehn Mitgliedern ungewöhn-
liche Größe dieses Kollegiums, die eine ständige Iteration bzw. längere Amtsdauer in
vielen Städten gefördert haben muss, ob nun verpflichtend oder freiwillig. Die logi-
sche Folge war, dass die Liturgie zu den bedeutendsten Funktionen der Stadt zählte
und die Zugehörigkeit zu den Dekaproten bzw. Eikosaproten gleichbedeutend war
mit der Zugehörigkeit zur führenden Gruppe der Bürgerschaft. Es ist nur zu gut ver-
ständlich, dass sich diese Leute dann auch in ihren Grabinschriften unter Weglassung
ihres sonstigen Lebenslaufes stolz nur als dekˇprvto« oder eåkosˇprvto« bezeichne-

Limyra, Balbura, Perge, Aspendos, Sillyon (zu Pamphylien s.u. im Text), Etenna (s. Anm. 82);
Balanaia; und in den Städten Zyperns. Zu Prusias ad Hypium s. Anm. 82.

88 In den Ehreninschriften aus Side (117), Aspendos (118) und Sillyon (119, 120ab) steht die
Dekaprotie in der Auflistung der Ämter, die immer auf sehr wenige, besonders prestigeträchtige
beschränkt ist, stets an erster Stelle. In Sillyon ist klar eine Trias von höchsten Polisämtern er-
kennbar, die aus Dekaprotie, Demiurgie und Gymnasiarchie besteht. Auch in Perge begegnet
uns ein dhmioyrgÌ« kaÏ dekˇprvto« (116).
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ten oder in Ehreninschriften die Dekaprotie in besonderer Weise oder als einzige Tä-
tigkeit Erwähnung findet. In griechischen Großstädten wie Ephesos oder Smyrna hin-
gegen war das Reservoir an reichen Bürgern vielleicht groß genug, um diese Liturgie
wie jede andere jährlich neu zu besetzen, und entsprechend unauffällig erscheint diese
auch in den Ehreninschriften, ähnlich wie in einer Reihe anderer Städte vor allem des
westlichen Kleinasien (vgl. Anm. 87). Wie die Inschrift aus Dereköy zeigt (88), die die
jährlich von den Eikosaproten erzielten Überschüsse auflistet, brachte die Aufgabe
zwar ein finanzielles Risiko, aber im Normalfall wohl keine zusätzlichen Ausgaben
für den Amtsträger mit sich. In einem gewöhnlichen Erntejahr konnte die Gemeinde
das Steuersoll sogar mehr als erfüllen, und es gab somit keinerlei Gründe, auf das Ver-
mögen des Eikosaproten zurückzugreifen.89 Die häufigen Belege für gewesene Deka-
proten, auch noch im 3. Jh., machen auch deutlich, dass sich bei weitem nicht überall
eine De-facto-Lebenslänglichkeit des Amtes entwickelte.

Dekaproten und Eikosaproten

Neben den dekˇprvtoi sind in Lykien auch eåkosˇprvtoi, also «zwanzig Erste» be-
legt. Wie E. Hula bemerkt hat, legen je eine Inschrift aus Arneai und Idebessos den
Schluss nahe, dass zumindest in diesen Städten zu einem bestimmten Zeitpunkt
die Dekaproten durch Eikosaproten ersetzt wurden. Die Inschrift aus Arneai (105)
ehrt einen gewissen Demetrios, der ab dem Alter von 18 Jahren Dekaprot war und
dann, «seit die Eikosaproten eingesetzt worden waren», Eikosaprot, bis zum Zeit-
punkt der Aufstellung der Inschrift, als er 86 Jahre alt war (Z. 4–8: dekaprvte÷santa
$pÌ ãtân ih2, ãj oí dÍ katestˇù[h]san eåkosˇ[p]rvtoi, eåkosaprvte÷onta, ònta
[ãp]Ï $rxierwv« tân Sebastân Teimˇr[xoy] ãtân p«2). Die Grabinschrift aus Idebes-
sos (96) bezeichnet den Grabherren Ktesikles unter anderem als eåkosaprvte÷sa«
$pÌ nwa« Łlik›a«. In einem beigefügten Ehrendekret von Akalissos wird er eben-
falls für die Ausübung der Eikosaprotie geehrt, seine Vorfahren werden hingegen als
dekˇprvtoi bezeichnet. Hinzu kommen nun auch zwei unlängst publizierte Ehrenin-
schriften für Ti. Claudius Eudemos aus Patara. Die anlässlich seines Todes errichtete
Inschrift nennt ihn dekˇprvto« (93a); als offenbar einige Jahre oder Jahrzehnte nach
seinem Tod eine Statue des Eudemos im Theater errichtete wurde, wird er auf der Ba-
sis für seine Ausübung der eåkosaprvt‹a gerühmt (93b). Auch das ließe sich gut da-
mit erklären, dass das Amt in der Zwischenzeit seine Bezeichnung gewechselt hatte
und der Begriff dekˇprvto« nun nicht mehr geläufig war.90

Hula interessierte sich vor allem für die Frage, wann diese Reform stattfand, und
kam zu dem Schluss, dass beide ihm bekannten Texte auf eine Umstellung zur Zeit
Hadrians hinweisen, die folglich in ganz Lykien gleichzeitig stattgefunden habe. Der
entscheidende Anhaltspunkt für die zeitliche Einordnung dieser Inschriften ist in bei-

89 Wörrle 2004, 297.
90 Engelmann 2012, 183.
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den Fällen die Nennung des lykischen Bundespriesters. Allerdings ist in der Inschrift
aus Arneai der Bundespriester ohne Vatersnamen genannt, was eine Identifizierung
schwierig macht. Daher sind auch unterschiedliche Datierungen vorgeschlagen wor-
den. Besser zu fassen ist der Bundespriester in der Inschrift aus Arneai, ein gewisser
Pigres, Sohn des Killortes. Allerdings wurde auch für ihn eine Identifizierung sowohl
mit dem Vater, als auch mit dem Sohn des Bundespriesters von 134 angenommen.91

Der geehrte Ktesikles war von früher Jugend an Eikosaprot und das genannte Dekret
wurde beschlossen, als er zumindest schon einen Gutteil seiner Karriere absolviert
hatte und seine vier Söhne bereits Bundesämter bekleideten. Nimmt man also für das
Dekret die frühe Datierung (etwa trajanisch) an, so ergibt sich, dass er wohl noch im
späten 1. Jh. die Eikosaprotie übernommen hatte, während seine Vorfahren noch De-
kaproten gewesen waren. Unter dieser Voraussetzung ist es schwer, von einer einheit-
lichen Umstellung in ganz Lykien auszugehen, da man dann die zahlreichen Belege
für Dekaproten sämtlich in die ersten Jahrzehnte der Provinz datieren müsste, und
auch der Mann aus Balbura, der 40 Jahre lang die Dekaprotie ausgeübt hatte, müsste
dann ziemlich bald nach der Provinzwerdung 43 n. Chr. dieses Amt angetreten haben.
Darüber hinaus ist aus Kaunos die Dekaprotie in einer Ehreninschrift genannt, die
wahrscheinlich nach 111 gesetzt wurde (86).

Die beiden Texte, auf denen Hula seine Theorie von einer flächendeckenden Um-
stellung von der Dekaprotie auf die Eikosaprotie in ganz Lykien unter Hadrian grün-
dete, können also nach heutigem Wissensstand nicht zuverlässig datiert werden. Den-
noch ist seine Rekonstruktion in jüngerer Zeit vor allem von Wörrle befürwortet
worden, der mit der Inschrift über die Demosthenesstiftung aus Oinoanda aus dem
Jahre 124 n. Chr. den bisher frühesten Beleg für eåkosˇprvtoi publiziert hat, der so-
mit als Terminus ante quem für eine solche Umstellung zu gelten hat.92 Im Falle der
beiden neuen Texte aus Patara wird der spätere, welcher von Eikosaprotie spricht, we-
gen der darin genannten Bauarbeiten im Theater etwa in die 140er Jahre fallen.93

Diese Texte würden also einer Umstellung des Systems in Patara etwa in hadrianischer
Zeit durchaus nicht widersprechen. Aufgrund der dünnen Quellenbasis und der we-
nigen datierten Nennungen von Dekaproten und Eikosaproten ist der Schluss, dass in
ganz Lykien diese Reform geschlossen und gleichzeitig durchgeführt wurde, natürlich

91 Zur Diskussion über die Datierung dieser beiden Texte s. die Einträge im Katalog.
92 Wörrle 1988, 162 Amm. 63: «Die Demosthenes-Stiftung bestätigt E. Hulas […] scharf-

sinnige Vermutung, daß der Übergang von dwka- zu eåkosˇprvtoi in Lykien in den frühen Jah-
ren Hadrians erfolgt sein müsse, und gibt dafür mit dem Jahr 124 einen festen Terminus ante
quem.» Voraussetzung ist die unausgesprochene Annahme, dass dieser Übergang in allen Poleis
Lykiens zur gleichen Zeit erfolgte (vgl. auch Wörrle 2004, 295 Anm. 16). Als Tatsache be-
handeln den flächendeckenden Übergang vor 124 n. Chr. in der Nachfolge Wörrles auch
Zimmermann 1992, 134; Adak – Şahin 2004, 91; Marek 2006a, 163; Reitzenstein 2011,
85; 215.

93 Die frühere Inschrift (93a), die Eudemos als Dekaproten bezeichnet, datiert Engelmann
2012, 180 eben aufgrund dieser Nennung der Dekaprotie in die Zeit vor 124 n. Chr.
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gewagt. Doch fügen sich, abgesehen von den bereits genannten Neufunden aus Patara
und Oinoanda, auch die übrigen Inschriften aus Lykien, die in den über hundert Jah-
ren seit Hulas Aufsatz publiziert worden sind, problemlos in das von ihm gezeich-
nete Bild. Alle zeitlich einigermaßen bestimmbaren Belege für die Eikosaprotie fallen
durchwegs in die Zeit nach 124: Die Inschrift aus Dereköy bei Kadyanda (88) nennt
mehrere Eikosaproten in den 130er Jahren, eine Inschrift aus Kyaneai (99) wird auf-
grund der Namen in das späte 2. Jh. datiert, ein Eikosaprot aus Balbura (102) gehört in
die Zeit nach der Constitutio Antoniniana. Von den hinzugekommenen Belegen an
Dekaproten lässt sich hingegen keiner, etwa aufgrund von Namen, eindeutig der Zeit
nach Hadrian oder gar dem 3. Jh. zuweisen, während der wohl früheste Beleg des Am-
tes in Lykien aus Tlos (85) aus dem späten 1. Jh. und je eine Inschrift aus Aperlai (104)
und Kaunos (86) möglicherweise aus trajanischer Zeit stammen.

Die neu publizierten Inschriften widerlegen also Hulas Annahme einer «Reform»
in allen lykischen Städten in frühhadrianischer (oder trajanischer) Zeit, jedenfalls vor
124 n. Chr., nicht. Dmitriev hat jedoch dagegen vorgebracht, (1) dass es schwer zu
erklären sei, warum die Dekaproten bereits kurze Zeit nach ihrer Einführung aufge-
stockt worden sein sollten, (2) dass viele Städte nur Belege für Eikosaproten geliefert
haben und wohl nie Dekaproten gekannt hatten, und (3) dass es in etlichen Städten
Kleinasiens und in Ägypten belegtermaßen noch nach Hadrian Dekaproten gegeben
habe.94 Dazu ist folgendes zu sagen: (1) Die Dekaprotie existierte, folgt man Hulas
These, durchaus mehrere Jahrzehnte, einen keineswegs kurzen Zeitraum. Es gibt
keinen Grund, warum die Institution nicht ein bis zwei Generationen nach ihrer Ein-
führung modifiziert worden sein sollte, wenn sich, etwa aufgrund der sozialen Ver-
hältnisse der kleinen lykischen Poleis, die Zahl von zehn Amtsträgern als nicht ausrei-
chend herausgestellt haben sollte.95 Zumindest in Arneai ist ja ausdrücklich belegt,
dass es eine solche Reform gab, wenn auch der Zeitpunkt nicht mit Sicherheit festzu-
machen ist. (2) Dass in den meisten Städten Lykiens entweder nur Dekaproten oder
nur Eikosaproten belegt sind, liegt schlicht daran, dass es aus den meisten Städten nur
einen einzigen Beleg für dieses Amt gibt. Mit der Publikation neuer Inschriften wächst
jedoch die Zahl der Städte, in denen beide Ämter (hintereinander) belegt sind, so tre-
ten neben die bereits Hula bekannten Arneai und Idebessos nun auch Patara (91, 92,
93), Kyaneai (99, 100) und Balbura (101, 102, 103).96 Von den sieben Städten, in de-
nen mehr als ein Text die Institution erwähnt,97 sind somit in vier sowohl Dekaproten
als auch Eikosaproten bekannt. Mehr noch als zu Hulas Zeit legt also die Quellenlage
heute nahe, dass die Eikosaprotie eine zeitliche Entwicklung widerspiegelt und keine

94 Dmitriev 2005, 197–198.
95 Turner 1936, 16–17 sieht in der Umstellung unter Hadrian das Bemühen dieses Kaisers

um eine Entlastung der Untertanen von der Steuerlast.
96 Die eine Inschrift aus Balbura, die einen Dekaproten nennt (101), wird in die Zeit vor der

Constitutio Antoniniana datiert, diejenige mit dem Eikosaproten (102) fällt eindeutig danach.
97 Balbura, Idebessos, Kadyanda, Kyaneai, Patara, Phaselis und Sidyma.
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lokale Eigenheit ist. (3) Dass die dekˇprvtoi in anderen Teilen des Reiches fortbeste-
hen, hat auch Hula nie bestritten. Es zeigt sich nun auch deutlicher, dass die von ihm
beschriebene Reform wohl ausschließlich auf Lykien beschränkt war (s.u.).

Gegen die Theorie einer gleichzeitigen Aufstockung der dekˇprvtoi auf eå-
kosˇprvtoi vor 124 n. Chr. in allen lykischen Städten wäre vielleicht noch ein statis-
tischer Einwand vorzubringen: Angesichts der derzeit 15 Belege für Dekaprotie und
12 für Eikosaprotie müsste eine im Vergleich zu anderen Gebieten des Reiches unge-
wöhnlich hohe Zahl an Texten in die Frühzeit der Existenz dieses Amtes fallen.98 Dies
ist freilich nicht auszuschließen. Doch angesichts der allgemeinen zeitlichen Vertei-
lung der Inschriften mit einer großen Zahl von Texten aus dem (späteren) 2. Jh. und
auch im Vergleich zur zeitlichen Verteilung der Dekaprotenbelege in anderen Gegen-
den, wäre dies ein eher ungewöhnlicher Befund. Dagegen könnte man jedoch wie-
derum einwenden, dass in Lykien generell vergleichsweise viele Inschriften aus dem
späten 1. Jh., der Zeit nach der Provinzwerdung, erhalten sind. Mit Sicherheit lässt
sich also nur sagen, dass in vielen Städten Lykiens, vielleicht auch in allen, zu einem
gewissen Zeitpunkt Dekaproten durch Eikosaproten ersetzt wurden und dass dieser
Vorgang zumindest in Patara und Idebessos wohl in der ersten Hälfte des 2. Jh. statt-
fand, jedoch nicht notwendigerweise überall zur gleichen Zeit. Hervorzuheben ist
allerdings, dass dieses Phänomen offenbar streng auf Lykien begrenzt blieb.

Der einzige vermeintliche Beleg für Eikosaproten außerhalb Lykiens findet sich in
einer nicht näher datierten Inschrift aus Iasos in Karien (69). Ein gewisser C. Caninius
Synallasson verfügt über die Verwaltung seiner Stiftung (Z. 45–47): ãf ’ ˚ ãk tân de-
kaprØtvn Ó eåkosaprØtvn Ó tân to÷toi« Çmo›vn östai aåeÏ ãpimelhtÎ« a\tân ãpÏ
öth e2, ¯« paralabøn a\t@ ãgdan›sei («unter der Bedingung, dass aus den Dekapro-
ten oder Eikosaproten oder diesen ähnlichen jeweils ein Verwalter dieser (sc. Gelder)
ernannt wird für fünf Jahre, der sie (sc. die Stiftungsgelder) übernimmt und ver-
leiht»). Warum hier von Dekaproten oder Eikosaproten oder «diesen ähnlichen» die
Rede ist, wo doch anzunehmen ist, dass wohl kaum beide Institutionen gleichzeitig in
einer Stadt existiert haben,99 hat unterschiedliche Erklärungsversuche hervorgerufen.
Seeck, der davon ausging, dass die Umwandlung der Dekaproten in Eikosaproten
eine Gunst war, die manche Städte zu verschiedenen Zeiten vom Kaiser zur Minde-
rung der Belastung des Einzelnen zu erlangen versuchten, konstruiert folgenden Hin-
tergrund: «An der Spitze des Rates von Iasos standen Dekaproten, doch hatte er den
Übergang zur Eikosaprotie beschlossen. Dies war eine Verfassungsänderung, die der

98 Man müsste insbesondere auch alle 11 bisher nicht genauer datierten lykischen Belege für
Dekaproten in die Zeit vor 124 datieren, so tun dies etwa auch Wörrle 2004, 295 Anm. 16 und
Marek 2006a, 163.

99 So explizit zu dieser Inschrift Seeck 1901, 163: «Dekaproten und Eikosaproten können
in derselben Stadt wohl nacheinander bestanden haben, aber nicht nebeneinander, weil ihre
Obliegenheiten genau die gleichen sind, also die einen durch die anderen überflüssig gemacht
wurden.»
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Genehmigung des Kaisers bedurfte; aber bis diese eingeholt wurde und von Rom in
Kleinasien anlangte, mussten natürlich Monate vergehen. An höchster Stelle konnte
die Vermehrung der 10 auf 20 gebilligt oder abgeschlagen werden, oder man konnte
auch eine Vermittelung zwischen den beiden Ziffern versuchen, indem man Elf-
männer oder Fünfzehnmänner, wie sie ja gleichfalls vorkommen,100 in Iasos einführte.
War die Entscheidung noch ungewiss, als unser Volksbeschluss gefasst wurde, so blieb
nichts anderes übrig, als die Möglichkeit von Dekaproten oder Eikosaproten oder
einem Kollegium von unbestimmter Zahl, aber gleichem Charakter einstweilen offen
zu lassen, wie dies in der angeführten Stelle geschieht.»101

Hula, der von einer zumindest in Lykien einheitlichen und gut datierbaren Umstel-
lung von Dekaprotie auf Eikosaprotie ausging, führte die Formulierung der Inschrift
ebenfalls auf ein Stadium des Übergangs zurück und schloss daraus, dass diese Umstel-
lung nicht auf Lykien beschränkt war,102 was wiederum A. Wilhelm dazu führte, die
Inschrift aus Iasos Hulas Theorie folgend in hadrianische Zeit zu datieren.103

Da der von Seeck vorgeschlagene Fall konstruiert wirkt und bei einer Datierung
des Textes in die Zeit einer geordneten, überregional gleichzeitigen Umstellung nicht
ersichtlich ist, wer mit den to÷toi« ƒmoioi gemeint sein sollte, zudem das Vorkommen
von Eikosaproten außerhalb Lykiens singulär wäre, lässt sich die Stelle vielleicht besser
anders erklären: Da es sich um die Verfügung für die Verwaltung einer im Prinzip für
die Ewigkeit bestehenden Stiftung handelt, zielt die Formulierung auch auf eventuell
veränderte Bedingungen in der Zukunft ab. Es gab wohl, wie auch sonst in der Provinz
Asia und speziell in Karien nicht anders belegt, in Iasos Dekaproten, man kannte aber
aus dem nicht allzu weit entfernten Lykien auch die alternative Einrichtung der
Eikosaprotie. Daher nahm der Stifter auch diese Alternative in seine Verfügung auf,
damit es bei einer entsprechenden Reform nicht zu Streitigkeiten oder Unklarheiten
kommen konnte. Zusätzlich fügte er, für alle Fälle, auch noch die Möglichkeit hinzu,
dass irgendwelche anders benannten Amtsträger mit ähnlicher Funktion (to÷toi«
ƒmoioi) anstelle der Dekaproten geschaffen würden.104 Die Inschrift aus Iasos ist somit

100 Allerdings nur im lateinischen Westen (als undecimprimi oder quindecimprimi); es wurde
bereits darauf hingewiesen, dass die Situation in Munizipien im Westen des römischen Reiches
schwer mit der im griechischen Osten vergleichbar ist.

101 Seeck 1901, 163.
102 Hula 1902, 202.
103 Wilhelm 1915, 52–53 = Kleine Schriften I 1, 226–227.
104 Eine vergleichbare hypothetische Vorkehrung für die Zukunft findet sich beispielsweise

im späthellenistischen Dekret über die Verwaltung der Stiftung der Archippe aus Kyme (SEG 33,
1039, traditionell in das letzte Drittel des 2. Jh. v. Chr. datiert, van Bremen 2008 schlägt jedoch
eine Datierung in die 160er oder 150er Jahre vor) Z. 65–68: ã@n dÍ mÎ $podeikn÷vntai mhkwti oÅ
¡ndre«, oÅ xeiristaÏ oÅ ginfimenoi kat’ ãniaytÌn õkasta ãpitele›tvsan kaùfiti kaÏ toÖ« $ndrˇsin
ãpitwtaktai di@ to÷toy toÜ chf›smato« Ó ¯« ©n kat@ tÌn kairÌn öx[>] tÎn ãjoys›an («Wenn
die Männer [sc. die «Männer zur Rückzahlung der städtischen Darlehen», die zuvor mit der Ver-
waltung der Stiftung beauftragt worden waren] nicht mehr bestellt werden, sollen sich die jähr-
lich ernannten Verwalter um alles kümmern, wie es auch für die Männer durch diesen Beschluss
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kaum als Beleg für die Existenz von Eikosaproten außerhalb Lykiens aufzufassen und
sagt uns nur soviel, dass zumindest ihre Einführung in unbestimmter Zukunft in ei-
ner Stadt wie Iasos für möglich gehalten werden konnte.

Der einzige nicht eindeutig auf Lykien bezogene Beleg für die Eikosaprotie bleibt
somit Arcadius Charisius, der mit Verweis auf Modestin decaprotia et icosaprotia als
munera mixta bezeichnet.105 Diese Stelle bezeugt lediglich, dass im 3. Jh. im römischen
Reich sowohl dekˇprvtoi als auch eåkosˇprvtoi existierten. Letztere haben aber
außerhalb Lykiens zumindest keine Spuren hinterlassen.

Einführung und Verbreitung des Amtes

Die zeitliche und räumliche Verteilung der Belege, wie sie im einleitenden Abschnitt
über die Quellenlage skizziert wird und detailliert dem Katalog zu entnehmen ist, ist
nur mit Vorsicht für weitreichendere Schlüsse auszuwerten. Bei der Betrachtung der
Belege fällt auf, dass viele der frühen Nennungen von Dekaproten, also im 1. oder frü-
hen 2. Jh., aus Lykien stammen, dazu kommen die zwei Texte aus Syrien und ein Text
aus Makedonien, sowie zusätzlich ein Beleg aus Etenna und wahrscheinlich ein Deka-
prot hadrianischer Zeit in Stratonikeia.106 Danach finden sich einige Texte in der Re-
gierungszeit des Antoninus Pius, und eine sehr große Menge der Belege lässt sich un-
gefähr in severische Zeit (manche davon vielleicht auch noch in spätantoninische
Zeit) datieren.

Auch die Dichte an einschlägigen Belegen ist in Lykien und dem südlichen Klein-
asien im Allgemeinen deutlich größer als anderswo. In Lykien findet sich die Institu-
tion in 15 Städten bezeugt, in der ganzen Provinz Lycia et Pamphylia in 24 Städten. In
der wesentlich größeren und städtereicheren, auch inschriftenreicheren Provinz Asia
hingegen sind Dekaproten nur aus 14 oder 15 Städten bekannt.107 Während in Lykien
in fast jeder Stadt, in der auch nur einige Statuenbasen oder Grabinschriften gefunden
wurden, zumindest eine davon die Institution nennt, gibt es in Westkleinasien Städte
wie Aphrodisias oder Pergamon, die sehr reich an Inschriften aus dem 2. und 3. Jh.
n. Chr. sind, darunter auch viele mit Nennung von städtischen Ämtern, aber bisher
keine derartigen Belege hervorgebracht haben. Weiter im Westen, auf den Inseln, auf
dem griechischen Festland und der Peloponnes, sind die Belege noch spärlicher, was
aber auch daran liegen kann, dass aus diesen Gegenden generell viel weniger kaiser-
zeitliche Inschriften erhalten sind als aus Kleinasien. Immerhin aber ist in der Provinz
Achaea die Dekaprotie in acht bis zehn Städten bekannt, darunter finden sich aber we-

angeordnet ist, oder wer auch immer zu dieser Zeit diese Befugnis haben wird»); vgl. Picard
2006, 95.

105 Dig. 50, 4, 18, 26.
106 Geht man von einer schlagartigen Umstellung von Dekaprotie auf Eikosaprotie in Lykien

aus, müsste man sogar alle 15 Belege für Dekaproten in die Zeit vor 124 datieren.
107 Burton 2001, 209 geht noch von weniger als 50 Inschriften aus 12 Städten aus.
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der Athen noch Sparta, für die eine umfangreiche kaiserzeitliche Dokumentation vor-
liegt.

Das passt gut zu der bereits getroffenen Feststellung, dass das Amt in den kleinen
Gemeinden Lykiens und wohl auch den Städten Pamphyliens in der öffentlichen
Wahrnehmung eine andere Rolle einnahm als in den großen Städten der kleinasiati-
schen Westküste. Ferner kann man wohl davon ausgehen, dass die Institution in jeder
lykischen Stadt existierte. Was den übrigen griechischen Raum betrifft, so lässt sich
die Vermutung von Burton, dass z.B. in der Provinz Asia nur in manchen Städten
dieses Amt zur Steuereintreibung verwendet wurde, zwar nicht widerlegen, doch
bleibt dennoch Vorsicht geboten. Die Tatsache, dass der Dekaprotie mancherorts of-
fenbar eine geringere Bedeutung in öffentlichen Ehrungen beigemessen wurde,
könnte auch ihre Abwesenheit im Inschriftenmaterial mancher Städte erklären.108 Für
Griechenland (Achaea) kann man wohl festhalten, dass es die Institution in manchen
Städten gab (Messene, Tegea, Amorgos), in anderen (Athen, Sparta) wohl eher nicht,
was aber vielleicht einfach der altehrwürdigen Traditionen dieser Städte geschuldet
ist, in die der römische Staat nicht eingreifen wollte.109 Grundsätzlich ist die Institu-
tion in weiten Teilen der griechischen Welt bekannt, von Sizilien bis in die syrische
Wüste und vom Balkan bis an den Nil. Die einzigen Provinzen des Ostens, die bisher
keine Belege geliefert haben, sind Epirus, Creta et Cyrene, Cappadocia und Iudaea,
was durchaus bloßer Zufall sein kann, zumal die Texte zum städtischen Leben in die-
sen Regionen generell nicht besonders zahlreich sind. Es liegt somit die Vermutung
nahe, dass die Dekaprotie ab einem gewissen Zeitpunkt im gesamten griechischen Os-
ten – mit lokalen Ausnahmen – bekannt war.

Ebenso schwierig gestaltet sich die Interpretation der zeitlichen Verteilung der Be-
lege. In Lykien sind Deka- bzw. Eikosaproten ab dem frühen 2. Jh. gut belegt. Auf-
grund dieses relativ plötzlichen Auftretens an mehreren Orten und der möglicher-
weise flächendeckenden Ersetzung durch Eikosaproten ein paar Jahrzehnte später
liegt es nahe, darin einen von oben, also von römischen Behörden gesteuerten Prozess
zu sehen. Ein Terminus post quem für die Einführung der Dekaprotie in Lykien ist
dann die Einrichtung der Provinz im Jahr 43 n. Chr. Der unlängst edierte Stadiasmus
Patarensis zeigt, dass die Römer unmittelbar nach der Provinzgründung massiv in die

108 Burton 2001, 209 schreibt: «It is perhaps more plausible to assert that in the course of the
second century a relatively large, but unquantifiable, number of cities in Asia-Minor developed
the institution of boards of the first ten or twenty who both exercised an oversight over civic fi-
nances and come to be responsible for the collection of tribute. But this was not a universal phe-
nomenon.» Aufgrund des Fundzufalls ist es freilich anhand des erhaltenen Materials immer sehr
schwer zu entscheiden, ob eine Erscheinung in sehr vielen oder in allen Städten einer Region auf-
tritt. Zur Vorsicht gemahnt etwa der einzelne Beleg aus Smyrna (68, s.o. S. 25), ohne den man
vielleicht auch vorschnell den Schluss gezogen hätte, dass angesichts der reichen kaiserzeitlichen
Befundlage aus Smyrna das Schweigen der Inschriften auf eine Nichtexistenz des Amtes schlie-
ßen lässt.

109 Seeck 1901, 150–151.
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inneren Angelegenheiten der Städte eingriffen. So wurde die Macht in den Städten
aristokratischen Räten anvertraut, deren Mitglieder von römischen Autoritäten aus-
gewählt wurden.110 Wir wissen weiters aus der Demosthenesinschrift von Oinoanda,
dass es nomoùes›ai gab, die sich zumindest auf Regelungen zur Amtsverschonung für
städtische Ämter erstreckten. Lokale Änderung dieser Regelungen mussten durch den
Statthalter genehmigt werden.111 Es handelt sich hierbei aller Wahrscheinlichkeit nach
um die bei der Gründung der Provinz im Jahre 43 n. Chr. oder bei der Einrichtung der
Doppelprovinz Lycia et Pamphylia unter Vespasian etwa 70 n. Chr.112 erlassene lex pro-
vinciae, die sich in irgendeiner Form auch mit den Amtsträgern der Städte Lykiens be-
fasste und unter die wohl auch die an anderer Stelle der Inschrift (Z. 92) genannten
perÏ tân $rxairesiân nfimoi zu subsumieren sind.113 In den 40er Jahren und vielleicht
auch zu Beginn der 70er Jahre des 1. Jh. wurden also die Verfassungen der Städte Ly-
kiens, die schon aufgrund der bundesstaatlichen Vergangenheit der Region seit helle-
nistischer Zeit eine große Einheitlichkeit besaßen, von römischer Seite kodifiziert und
in manchen Belangen auch modifiziert.114 Es erscheint daher plausibel, die systemati-
sche Einführung der Dekaprotie in Lykien entweder mit der Schaffung der Provinz
Lycia 43 n. Chr. oder mit der Einrichtung der Doppelprovinz Lycia et Pamphylia und
einer in diesem Zusammenhang vielleicht erlassenen vespasianischen lex provinciae in
Verbindung zu bringen.115 Das System ist später für Lykien modifiziert worden, indem
man die Zahl der Verpflichteten von zehn auf zwanzig erhöhte. Die Gründe hierfür
können nur vermutet werden und sind, wie oben angesprochen, möglicherweise in
der Sozialstruktur dieser Städte zu suchen. Festzuhalten ist jedoch, dass sich die Erhö-

110 Stadiasmus Patarensis A Z. 25–30: tá« polite›a« toÖ« ãj $r›stvn ãpilelegmwnoi« boy-
leytaÖ« $pÌ toÜ $kr›toy pl‹ùoy¨ pisteyùe›sh«, vgl. Şahin – Adak 2007, 68–70. Die Aussage
des Stadiasmos wird nun auch durch Buleutenlisten aus Gagai und Patara ergänzt, die auf eine
Einrichtung eines Rates mit erblicher Mitgliedschaft auf römische Initiative hinweisen. Dieser
Prozess mit den Belegen dafür wird von Schuler – Zimmermann 2012, 616–618 dargestellt.

111 SEG 38, 1462 Z. 110–111: Der Statthalter wird gebeten, die Atelie für die Feste und die
dreijährige Amtsverschonung (skwph) für den Agonotheten zu gewähren mit dem Hinweis, ódh
kaÏ ¡llvn Łgemfinvn ŁmeÖn [diatˇgm]asin ãpitetroffitvn taÖ« ãpigenomwnai« met[@ t@«] nomo-
ùes›a« kainaÖ« $[rxaÖ« doÜn]ai skwphn Çmo›v« taÖ« proago÷sai« $rxaÖ«.

112 Für diese Datierung der Einrichtung der Doppelprovinz İplikçioğlu 2008, 13–19.
113 Wörrle 1988, 96–98; Burton 2001, 205–206.
114 Wörrle 1988, 123, der vor allem die Kontinuität aus hellenistischer Zeit betont; zu den

«Korrekturen» gehörte wohl, wie aus der Demosthenesinschrift hervorgeht, eine Reform des
Wahlrechts, d.h. der Rahmenbedingungen der Besetzung der städtischen Ämter; Burton 2001,
205–206 hält solche grundlegenden Regelungen durch Rom für weit verbreitet.

115 Das Fehlen von Dekaproten im neronischen Zollgesetz aus Andriake (SEG 57, 1666) kann
nicht als Argument für eine Schaffung der Institution erst unter Vespasian dienen. Das Gesetz
nennt lediglich die Zuständigkeiten von Pächtern und Bundesbeamten, städtische Amtsträger
werden darin nur an einer Stelle genannt (Z. 86: oÅ kat@ pfilin [¡r]xonte«). Bei einer Einfüh-
rung im Jahr 70 ergäbe sich, dass eine gleichzeitige Umstellung in allen Städten auf Eikosaproten
nicht vor 110 n. Chr. erfolgen konnte, da aus Balbura ein 40 Jahre lang amtierender Dekaprot be-
legt ist (103).
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hung von 10 auf 20 Liturgen auf Lykien beschränkte und in den anderen Gebieten der
Doppelprovinz nicht stattfand, ähnlich wie das Gebiet des lykischen Bundes auch im
römischen Zollsystem eine eigene Einheit bildete.116

So sehr die lykische Dokumentation auch heraussticht, die frühesten genau datier-
ten Belege stammen aus Syrien und Makedonien aus neronischer bzw. vespasiani-
scher Zeit, also jenen Jahren, in der man auch die Einführung der Institution in Lykien
spätestens vermuten würde. Leider kann man hier, wie auch in den meisten anderen
Gegenden, aufgrund der Spärlichkeit der Belege sonst wenig über die Entwicklung des
Amtes sagen. In den Provinzen Asia und Achaea spricht manches für eine etwas spä-
tere Einführung. Auch das kann natürlich an der ungleichen zeitlichen Verteilung der
Quellen liegen, da sich die erhaltenen Inschriften vieler westkleinasiatischer Städte
nun einmal auf das späte zweite und frühe 3. Jh. konzentrieren. Doch auch das frühe
2. Jh., etwa die Regierungsjahre Trajans und Hadrians, waren in vielen Städten eine
Zeit der Blüte, die eine beachtliche Menge an Bauwerken und auch Ehreninschriften
entstehen ließ. Es ist zumindest überraschend, dass mit der Ausnahme eines einzigen
Textes aus Stratonikeia keine Erwähnung eines Dekaproten in diese Zeit zu datieren
ist und das Amt dort im Wesentlichen erst ab Mark Aurel belegt ist.

Diese möglicherweise unterschiedlichen Entwicklungen in den verschiedenen Pro-
vinzen lassen sich mit deren Geschichte erklären. In Lykien bestand mit der Provinz-
gründung 43 n. Chr. oder der Neuorganisation 70 n. Chr. ein Anlass für starke Ein-
griffe von Seiten Roms. In den Teilen Kleinasiens, die schon länger zum römischen
Reich gehörten, blieben die bisherigen Strukturen zur Steuereintreibung bestehen. In
der Provinz Asia war diese zumindest, was die decuma solis betrifft, seit Caesar von
den publicani in die Eigenverwaltung der Städte übergegangen,117 auch wenn wir über
den genauen Modus der Steuererhebung nichts wissen.118 Dass die Dekaprotie dort
schon bei der Einführung der städtischen Selbstverantwortung in Steuerfragen unter
Caesar oder Augustus geschaffen worden war, ist angesichts der Lücke von fast zwei-
hundert Jahren bis zu den ersten Belegen sehr unwahrscheinlich.

Aus den spärlichen Belegen lassen sich kaum Aussagen über eventuelle Verände-
rungen machen, denen die Aufgaben der Dekaproten im Laufe der Zeit unterlagen.
Allerdings ist zu bemerken, dass die Deka- bzw. Eikosaprotie in manchen Städten
schon im frühen 2. Jh. als sehr wichtiges Amt galt und auch zu eben dieser Zeit bereits
mit römischen Steuern befasst war. Hingegen gibt es kaum Belege für die Tätigkeit
von Dekaproten in der internen Finanzverwaltung griechischer Städte. Auch das
spricht dafür, dass dieses Amt ursprünglich im Zusammenhang mit römischen Steu-

116 Zum lykischen Zollsystem: Marek 2006b; Takmer 2007, 170–178. Die Aufgaben diverser
lykischer Bundesbeamter ($rxiere÷«, $rxif÷laj, Épof÷laj, grammate÷«) bei der Ablieferung
der Steuersumme an Rom sind bei Reitzenstein 2011, 80–88 zusammenfassend besprochen.

117 Merola 2001, 72–84; vgl. Macro 1980, 668; Wörrle 1975, 294; Rostovtzeff 1926,
339.

118 Vgl. Burton 2001, 209 Anm. 34.
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ern geschaffen wurde und erst danach gelegentlich von Stiftern, vielleicht auch von
den Städten, ebenfalls für gewisse Gewährleistungen herangezogen wurde. Diese zu-
sätzlichen Aufgaben konnten natürlich von Stadt zu Stadt variieren, ebenso wie offen-
bar die übliche Dauer oder Frequenz der Amtsausübung, vielleicht auch der Bestel-
lungsmodus. Die enge Einbindung der Dekaproten in den Beschlussfassungsprozess
von Rat und Volk, wie er uns auf Amorgos begegnet, war wohl kaum mit der Aus-
übung des Amtes durch eine Frau, wie sie in Sillyon bezeugt ist, zu vereinbaren.119

Auch die Bedeutung, die dem Amt in der Öffentlichkeit beigemessen wurde, war in
verschiedenen Städten sehr unterschiedlich, möglicherweise abhängig vom Umfang
der Pflichten, die man diesen Liturgen aufbürdete.

Wie die Einführung dieser neuen Institution in den verschiedenen Regionen er-
folgte, lässt sich nur mutmaßen. Für Lykien wurde schon für eine gezielte und flächen-
deckende Einführung argumentiert. Auch für andere Regionen und Provinzen könnte
man Vergleichbares annehmen, und für Ägypten ist das in der Mitte des 3. Jhs. ja auch
belegt. Alternativ könnte man jedoch auch an eine Einführung in einzelnen Städten
zu unterschiedlichen Zeitpunkten denken, etwa aus Anlässen wie akuten Problemen
oder Missständen in der Steuererhebung. Das immanente Interesse, das der römische
Staat an einer Institution haben musste, die mit Steuereintreibung befasst war, sowie
das Auftauchen dieser Institution fast im gesamten östlichen Mittelmeerraum unter
demselben Namen ab der Mitte des 2. Jhs. sprechen stark dafür, dass die Schaffung der
Dekaprotie in aller Regel von römischen Autoritäten (Statthaltern?) ausging. Die an-
gebliche Uneinheitlichkeit des Amtes, die für eine meist lokale Entstehung dieser In-
stitution ins Treffen geführt wurde,120 spricht nicht unbedingt dagegen. Die Unter-
schiede (übliche Amtsdauer, zusätzliche innerstädtische Aufgaben) betreffen lediglich
ihre praktische Anwendung, die sich natürlich mit der Zeit den lokalen Erfordernis-
sen anpasste, nicht aber die grundsätzliche Konzeption.

Der Ursprung dieses Modells liegt im Dunkeln. Die verschiedenen Hypothesen
dazu, vor allem jene Seecks einer Entstehung aus einem Gremium für Verhandlun-
gen mit Rom, oder aus einem Finanzausschuss des Rates, wurden bereits angeführt.
Wirklich überzeugende Argumente gibt es aufgrund der mangelnden Quellen für
keine der Hypothesen. Grundsätzlich war die Heranziehung von Liturgen für Steuer-
leistungen, etwa in Form der proeisforˇ, schon lange bekannt. Das an sich nahelie-
gende System, die reichsten Bürger als Garanten für die Steuerleistung der Stadt
heranzuziehen, muss nicht unbedingt konkrete Vorbilder gehabt haben.121

119 Vgl. van Bremen 1996, 56: «they (sc. women) never had direct and formal access to any
of the civic bodies or magistracies which entailed (at least in theory) voting, deliberating, deci-
sion-making, the supervision of the market place, of buildings, of food-provision or the keeping
of public order.»

120 Turner 1936, 15.
121 Wie bereits in der Darstellung der Belege aus Syrien angesprochen, war die Heraushebung

oder Verpflichtung bestimmter «Erster» in den Städten des syropalästinischen Raums gängige
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Zusammenfassung

In manchen Provinzen wurde zum Zweck der Einhebung römischer Steuern die städ-
tische Institution der Dekaprotie eingeführt. Den Anfang machte hierbei vielleicht
Lykien, wo nach der Provinzeinrichtung im Jahr 43 n. Chr. zweifellos ein System für
die ab nun erforderliche Steuereintreibung geschaffen werden musste, und wo man
auch sonst nachweislich in die politische Verfassung der Städte eingriff. Alles spricht
dafür, dass das auf römische Initiative geschah.122 Daher muss man auch nicht unbe-
dingt nach städtischen Vorgängern für dieses Amt suchen. In anderen Provinzen des
Ostens wurde diese Liturgie vermutlich erst später eingeführt – sei es flächendeckend,
sei es in einzelnen Städten – so wahrscheinlich in Asia und Achaea und sicherlich in
Ägypten, wo es zuvor andere Systeme zur Steuererhebung gab, die man wohl, solange
sie funktionierten, nicht ändern wollte. Schließlich setzte sich jedoch die Dekaprotie
so gut wie im gesamten Osten durch. Unterschiedliche lokale Entwicklungen des Am-
tes blieben nicht aus. Manche, wie die offenbar in Lykien für notwendig erachtete
Erhöhung der Zahl der Amtsträger auf 20, wurden wahrscheinlich wiederum durch
römische Autoritäten abgesegnet oder angeregt, andere, wie die Heranziehung zu
städtischen Aufgaben oder in der Stiftungsverwaltung, konnten wohl auch auf lokaler
Ebene entschieden werden. Es zeigt sich somit das Bild einer Reichsadministration,
die in den Provinzen durchaus gezielt Innovationen einführt, besonders, wenn sich
diese bereits andernorts bewährt haben, aber genauso auch lokale Besonderheiten
oder Traditionen respektiert, um somit im Sinne einer möglichst effektiven Steuerver-
waltung auch den Bedürfnissen der Städte entgegenzukommen.
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Universität Wien
Universitätsring 1
1010 Wien
Österreich
christoph.samitz@univie.ac.at

Praxis. Dazu stammt auch der früheste Beleg für einen dekˇprvto« aus dieser Region (133).
Dies kann natürlich bloßer Zufall sein, schließlich ist der zeitlich nächste Beleg aus Makedonien
(23) nur wenige Jahre jünger.

122 Inwieweit hierbei der Statthalter selbst entschied, oder inwieweit es hier Vorgaben aus
Rom gab, ist schwer zu sagen. Die Liste der ersten Ratsherren von Gagai berichtet, dass diese
kat@ tÎn ùe›an a\toÜ (sc. Claudius) p[rfinoian di@?] toÜ presbeytoÜ a\toÜ kaÏ $ntistrat‹goy
Ko›ntoy [O\h]ran›oy ã[pi]lelegmwnoi waren (SEG 50, 1350 Z. 2–4, verbesserte Lesung bei
Schuler – Zimmermann 2012, 617).
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Anhang:
Katalog der inschriftlichen Belege für dekˇprvtoi und eåkosˇprvtoi

Die folgende Auflistung enthält, nach Provinzen geordnet, alle bisher publizierten Inschriften,
die dekˇprvtoi oder eåkosˇprvtoi erwähnen. Nicht aufgenommen sind einige spätantike
Zeugnisse (s. dazu S. 8–9). Inschriften, die sich auf dieselbe Person beziehen, erhalten dieselbe
Nummer und werden durch den Zusatz, a, b, etc. differenziert. Ein Stern nach der Nummer be-
deutet, dass diese Inschrift einen eåkosˇprvto« erwähnt. Der «Ort» bezieht sich auf die Stadt, in
der der Dekaprot vermutlich sein Amt ausgeübt hat. Weicht der Fundort der Inschrift vom Ort
der Tätigkeit ab, ist dies in Klammer angemerkt. Bei Inschriften, für die in bisherigen Publika-
tionen nur eine sehr grobe Datierung angegeben wird (z.B. «Kaiserzeit», «1.–3. Jh.»), wird auf
die Wiedergabe dieser Datierung verzichtet. Dasselbe gilt für Texte, deren Datierung in Editio-
nen einzig aufgrund der Nennung der Dekaprotie vorgenommen wurde.

Achaea

1: IG XII 5, 724. Volksbeschluss über die Befreiung von der Kopfsteuer
Ort: Andros
Zeit: Antoninus Pius

5 ãpeÏ synexÍ« kaÏ $dial[e›ptv« ãpwrxonta› tine« prfi« te]
boylÎn kaÏ ãkklhs›an ãk p[ollân ódh xrfinvn, zhtoÜnte«(?)]
Ñ« ©n oÅ boyleytaÏ kaÏ oÅ de[kˇprvtoi kaÏ oÅ ¡lloi po]-
leÖtai ãn toÖ« e\tyxestˇt[oi« kairoÖ« toÜ kyr›oy Łmân]
A\tokrˇtoro« Ka›saro« T›t[oy Aål›oy ]drianoÜ]

10 [ntvne›noy SebastoÜ E\seb[oÜ« d÷nvntai $teleÖ« eÚ]-
nai toÜ ãpikefal›oy, —ste ãk [tá« pvl‹sev« kaÏ mis]-
ùØsev« tân Épogegrammwnvn $[grân – – – – –]

2: IG XII 7, 396. Ehrendekret der Stadt Aigiale
Ort: Aigiale
Zeit: 153

Z. 2–3: gnØmh strathgân kaÏ dekaprØt!vn" ãxfintvn !dÍ" kaÏ tÎn prytanikÎn ãjoys›an
Nach der Beschlussformel (ödojen ¡rxoysi, boylÕ, d‹m8 vel. sim.) findet sich in den kaiserzeit-
lichen Volksbeschlüssen von Aigiale und Minoa auf Amorgos häufig ein Verweis auf die Amts-
träger, die formal den Beschlussantrag formuliert hatten, manchmal sind dies nur die Strategen,
in den meisten Fällen Strategen und Dekaproten.

Ausgedrückt wird das in den meisten Fällen durch die Formel gnØmh strathgân kaÏ deka-
prØtvn ãxfintvn dÍ kaÏ tÎn prytanikÎn ãjoys›an (2–4, 6–13, vgl. Nigdelis 1990, 56; der
Zusatz ãxfintvn dÍ kaÏ tÎn prytanikÎn ãjoys›an fehlt nur in 5). Neben den Strategen und
Dekaproten als Antragstellern tritt meist noch eine Person auf, die den Antrag «einführt»
(eåshghsamwnoy tÌ c‹fisma toÜ deÖno«), wahrscheinlich eine Art Sprecher der den Antrag stel-
lenden Strategen und Dekaproten, und ein Mann, der den Antrag formal zur Abstimmung
bringt (ãpichfisamwnoy dÍ toÜ deÖno«), vgl. Rhodes – Lewis 1997, 216.

Neben den zehn kaiserzeitlichen Volksbeschlüssen von Aigiale, in denen die Dekaproten
als Mitantragsteller erhalten sind, sind in drei Dekreten die Strategen allein als Antragsteller
genannt (IG XII 7, 399; 405 (erg.); 410), ebenfalls mit dem Zusatz ãxfintvn dÍ kaÏ tÎn prytani-
kÎn ãjoys›an, was zeigt, dass dieser auch in den anderen Texten nicht ausschließlich auf die
Dekaproten zu beziehen ist (vgl. Hula 1902, 203 Anm. 14). In den zwei erhaltenen Volks-
beschlüssen der Nachbarstadt Minoa, die dem gleichen Formular folgen wie die von Aigiale, tre-
ten einmal die Strategen allein als Antragsteller auf (14), einmal zusammen mit den Dekapro-
ten (13).
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Bis auf die Nummern 2 und 3 ist keiner der kaiserzeitlichen Volksbeschlüsse aus Aigiale da-
tiert. Delamarre beschreibt in IG XII 7 die Schrift der meisten dieser Dekrete lediglich als «lit-
terae serae aetatis». Es liegt aber wohl nahe, auch die anderen Dekrete, die die typische Be-
schlussformel mit Nennung der Dekaproten zeigen, grob in dieselbe Zeit, also das 2. und frühe
3. Jh. zu datieren. Auch Nigdelis 1990, 56 spricht vom Auftreten dieser Formulierung in den
Beschlussformularen von Amorgos ab der Mitte des 2. Jh.
3: IG XII 7, 397. Ehrendekret der Stadt Aigiale
Ort: Aigiale
Zeit: 207

Z. 0–2: [gnØmh strathgân kaÏ] deka[pr]Ø[t]vn, ãxfin[tvn dÍ kaÏ tÎn prytanikÎn ãjoys›]an
4: IG XII 7, *1. Ehrendekret der Stadt Aigiale
Ort: Aigiale

Z. 3–5: gnØmhi tân strathgân kaÏ dekaprØtvn ãxfintvn dÍ kaÏ tÎn prytanikÎn ãjoys›an
5: IG XII 7, 395. Ehrendekret der Stadt Aigiale
Ort: Aigiale

Z. 4–5: gnØmh strathgân kaÏ dekaprØtvn
6: IG XII 7, 400. Ehrendekret der Stadt Aigiale
Ort: Aigiale

Z. 2–3: gnØmh strathgân kaÏ [de]kaprØtvn, ãxfintvn dÍ kaÏ tÎn prytanikÎn ãjoys›an
7: IG XII 7, 401. Ehrendekret der Stadt Aigiale
Ort: Aigiale

Z. 2–3: [gnØ]mh strathgân kaÏ dekaprØtvn ãxfin[tvn dÍ kaÏ tÎn pryta]nikÎn ãjoys›an
8: IG XII 7, 402. Ehrendekret der Stadt Aigiale
Ort: Aigiale

Z. 2–4: gnØmh strathgân kaÏ dekaprØtvn ãxfintv[n d]Í kaÏ tÎn prytan[ik]În [ã]joys›an
9: IG XII 7, 406. Ehrendekret der Stadt Aigiale
Ort: Aigiale

Z. 2–3: gnØmh strathgân kaÏ dekaprØtvn [ãxfi]ntvn dÍ kaÏ tÎn prytanikÎn ãjoys›an
10: IG XII 7, 407. Ehrendekret der Stadt Aigiale
Ort: Aigiale

Z. 2–4: gnØmh strathgân kaÏ dekaprØtvn ãxfintvn dÍ kaÏ tÎn prytanikÎn ãjoys›an
11: IG XII 7, 408. Ehrendekret der Stadt Aigiale
Ort: Aigiale

Z. 2–3: gnØmh strathgân [kaÏ dekaprØtvn ãxfint]vn dÍ kaÏ tÎn prytanikÎn ãjoys›an
12: IG XII 7, 409. Ehrendekret der Stadt Aigiale
Ort: Aigiale

Z. 2–3: [gnØ]mh strathgân kaÏ dekaprØtvn ãxfintvn dÍ kaÏ tÎn prytanikÎn ã[joys›an]
13: IG XII 7, 240. Ehrendekret der Stadt Minoa
Ort: Minoa
Zeit: 207

Z. 2–3: gnØmh strathgân kaÏ dekaprØtvn ãxfintvn dÍ kaÏ tÎn prytanikÎn ãjoys›an
14: IG XII 7, 239. Postumes Ehrendekret der Stadt Minoa für Bryto, Tochter des Agathopus
Ort: Minoa
Im Gegensatz zum vorigen Dekret der Stadt Minoa treten in diesem Text nur die Strategen (mit
prytanischer Gewalt) als Verfasser der Beschlussvorlage (gnØmh) auf, allerdings ist die Geehrte
die Tochter eines Dekaproten.

Z. 10–13: ãpeÏ Brytø [gaùfipodo« toÜ [gaùfipodo« ùygˇthr $ndrÌ« dekaprØtoy kaÏ $rxi-
koÜ

15: SEG 53, 891. Fragment
Ort: Oinoe auf Ikaria? (gefunden in Keros)
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Zeit: 2./3. Jh.
Das Ende dieser sehr fragmentarischen Inschrift bezieht sich wahrscheinlich auf eine Stiftung
zur Geldverteilung am Geburtstag des Kaisers. Chaniotis schlug im app. crit. des SEG ver-
suchsweise die Ergänzung vor:

Z. 17: [Ykˇst8 tân dekapr]Øtvn? dhnˇrion
Demnach sollte bei dieser Geldverteilung jeder der Dekaproten einen Denar bekommen.
16: SEG 53, 494. Fragment
Ort: Stiris (gefunden in Osios Lukas)
Zeit: 2./3. Jh.
In Z. 3–4: tÌn e\erg[wthn – – -]| prâton T[- – – – – – – – – -], wäre eine der vom ed. pr. vorge-
schlagenen Ergänzungsmöglichkeiten [dekˇ]prvton
17: SEG 31, 372. Ehreninschrift für Ti. Claudius Kalligenes
Ort: Messene (gefunden in Olympia)
Zeit: spätes 2./frühes 3. Jh.

Z. 1–5: Ł pfili« Ł Messhn›vn Tib. Kl. Kalligwnhn tÌn $jifineikon dekˇprvton
18: IG V 2, 152. Ehreninschrift für P. Aelius Leonides
Ort: Tegea
Zeit: 3. Jh.

Z. 1–2: tÌn $jiologØtaton dekˇprvton pˇsh« $retá« kekosmhmwnon
19: IG V 2, 132, 2. Ehreninschrift für M. Aurelius Agathokles
Ort: Tegea
Zeit: nach 212

Z. 2–7: #Onhs›moy tÌn $jiologØtaton dekˇprvton kaÏ $rxierwa toÜ oúkoy tân Sebastân
kaÏ tân progfinvn a\tân, $rkadˇrxhn

20: IG XII 8, 646. Ehreninschrift für Aur. Dionysios, Sohn des Sosandros
Ort: Peparethos
Zeit: nach 212
Die Dekaprotie ist hier der einzige genannte Titel des Geehrten.

Z. 2–3: tÌn $jiol(ogØtaton) dek(ˇprvton) A\r. Dion÷sion Svsˇndroy
21: IG XII 9, 906. Ehrendekret der Stadt Chalkis
Ort: Chalkis
Zeit: nach 212
Einer der beiden Antragsteller des Dekrets trägt den Titel dekˇprvto«:

Z. 5–6: eåshghsamwnvn toÜ dekaprØtoy Kl(ayd›oy) [m÷ntoy kaÏ O\lp›oy Pamf›loy
Auch der amtierende Stratege trägt den Titel dekˇprvto«:

Z. 13–15: t@ chf›smata ãgwnonto grammate÷onto« #Ioyl›oy Mamerte›noy, strathgoÜnto«
toÜ dekaprØtoy L(eyk›oy) Nooy›oy Lysan›oy

Hula 1902, 203 berief sich in der Frage der Iterierbarkeit der Dekaprotie vor allem auf diese In-
schrift, in der möglicherweise der amtierende Stratege zugleich als dekˇprvto« á  bezeichnet
werde, allerdings ist diese Lesung wohl nicht aufrechtzuerhalten. Hula deutete die Zeilen
strathgoÜnto« toÜ dekaprØtoy á , im Anschluss an die ed. pr. von Lambros; anders gelesen
von Ziebarth in IG: strathgoÜnto« toÜ dekaprØtoy L(eyk›oy) Nooy›oy Lysan›oy. In ähn-
licher Weise hatte schon Seeck 1901, 152, wie Hula ohne Autopsie der Inschrift oder eines Ab-
klatsches, an A(¾loy) oder L(oyk›oy) gedacht. Ein Photo der Inschrift bei Bakhuizen 1985, 88
Abb. 57 zeigt ganz eindeutig ein L, allerdings mit einem waagerechten Strich darüber, wie er
sonst in der Inschrift, auch in den Abkürzungen der anderen Namen, nicht vorkommt. Hula
sprach sich aufgrund der Tatsache, dass in der Inschrift keine der anderen Personen ein Praeno-
men trägt, gegen die Abkürzung eines solchen an dieser Stelle aus, obwohl auch er eingesteht,
dass die explizite Bezeichnung einer ersten Amtszeit ungewöhnlich ist. Berücksichtigt man je-
doch, dass auf dem Stein eben kein A zu erkennen ist, man also auch noch einen Fehler des Stein-
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metzen postulieren müsste, so verliert die Interpretation als Iterationszahl doch stark an Attrak-
tivität und man wird sich eher der Auflösung in den IG anschließen müssen. Auch sei darauf
hingewiesen, dass die Angabe der Iteration bei derzeit ausgeübten Ämtern üblicherweise mit
dem Artikel tfi (z.B. tÌ ǵ , i. e. tÌ tr›ton) erfolgt. Theoretisch möglich, aber hochgradig unge-
wöhnlich wäre es, das L als Zahlzeichen für 30 zu sehen und tÌ triakostfin zu lesen.
22: IG XII 9, 295. Grabinschrift des Agathopous, Sohn des Paramonos
Ort: Eretria

Z. 2–4: toÜ synedr›oy dekˇprvto« $nÎr f›lo« ãnùˇde teÜjen [gaùfipoy« Paramfinoy a\tˆ
kaÏ tekwessi kaÏ tÕ a\toÜ parako›ti [rx@« e\s‹mv« ãktelwsa« pfile=

Macedonia

23: Nigdelis – Arvanitaki 2012, 276. Weihinschrift
Ort: unbekannt, gefunden in Palekklisi bei Elatochori
Zeit: 73/4

Z. 3–6: Teimfijeno« Teimojw[noy ÉpÍr] t[á]« dekaprvt›a« ùe[rape›]a« [te a]\toÜ tÌn naÌn
×k[odfimhs]en ãk tân åd›vn

Thracia

24: SEG 42, 646,b (verbessert in SEG 54, 638). Weihinschrift für das Wohl der Tetrarchen
Ort: Kabyle
Zeit: 309/10
Am Ende des Textes sind die Personen genannt, die für die Durchführung der Weihung verant-
wortlich sind:

Z. 11–13: ãpime[l]oym[wnvn] Mˇr(koy) A\r(hl›oy) Sy[– – –]ainoy dekap[rØtoy – – –]lia-
noÜ kaÏ [ . .]ibianoÜ kaÏ P÷ro[« – – –]

Asia

25: I.Stratonikeia 227. Priesterinschrift des Hierokles, [Sohn des Panaitios]
Ort: Stratonikeia (Panamara)
Zeit: ca. hadrianisch
Aus einer anderen Inschrift (I.Stratonikeia 1029) ist bekannt, dass dieser Hierokles, sofern die
Identifizierung korrekt ist, im hohen Alter von über siebzig Jahren nach dem Erdbeben zu Be-
ginn der Regentschaft des Antoninus Pius eine Gesandtschaft nach Rom unternommen hatte
(Laumonier 1937, 269–270 Nr. 97). Die Gesandtschaft wird in I.Stratonikeia 1029 genannt.
Das Erdbeben, das Laumonier noch in den Jahren zwischen 153 und 159 ansetzte, wird heute
auf 139 oder 140 n. Chr. datiert (s. Magie 1950, 631–632).

Z. 4–5: [kaÏ me]t@ dekaprvte›an ãpÏ öth tr›a
26a: I.Stratonikeia 229a. Priesterinschrift des [Leon Thrason]
Ort: Stratonikeia (Panamara)
Zeit: Mitte 2. Jh.
Nach der Rekonstruktion des Stemmas nach Laumonier 1937, 270 Nr. 98 und 99 mit der Er-
gänzung 1938, 170 handelt es sich um den Sohn des Priesters aus Nr. 25.
Die Inschrift zählt die Wohltaten auf, die er während seiner Priesterschaft vollbracht hat, ganz
am Ende:

Z. 10–11: ãngegrammwno« toÖ« dekaprØtoi« Ñ« ãphnge›lato
26b: I.Stratonikeia 229b. Priesterinschrift des [Leon Thrason]
Ort: Stratonikeia (Panamara)
Zeit: Mitte 2. Jh. (s. Nr. 26a)

Z. 8–9: [ãngegrammwno«] toÖ« dekaprØtoi« Ñ« ãphnge›lato
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27a: I.Stratonikeia 289. Priesterinschrift des M. Sempronius Clemens
Ort: Stratonikeia (Panamara)
Zeit: severisch
Es handelt sich hierbei um den «Ahnherrn» der im 3. Jh. n. Chr. prominentesten Familie Strato-
nikeias, der vermutlich in frühseverischer Zeit aktiv war, s. Laumonier 1937, 287–289 Nr. 131,
mit Stemma auf S. 288 und (vereinfacht) in I.Stratonikeia I S. 154–155.

Z. 3: met@ tÎn $rxiervs÷nhn kaÏ tÎn prØthn Åervs÷nhn [DiÌ«] Pa[na]mˇroy kaÏ tÎn deka-
prvte›an

27b: I.Stratonikeia 293. Ehreninschrift für M. Sempronius Clemens
Ort: Stratonikeia (Panamara)
Zeit: severisch (s. Nr. 27a)
Sehr lange Auflistung von städtischen Ämtern, davon alle im Partizip Perfekt, mittendrin Z. 21:
dekˇprvton
27c: I.Stratonikeia 16. Ehreninschrift für M. Sempronius Clemens
Ort: Stratonikeia (Panamara)
Zeit: severisch (s. Nr. 27a)
Sehr lange Auflistung von städtischen Ämtern, darunter Z. 14: dekˇprvt[on]
27d: I.Stratonikeia 296a. Priesterinschrift des [Sohnes des M. Sempronius Clemens]
Ort: Stratonikeia (Panamara)
Zeit: severisch (s. Nr. 27a)
Der Text enthält eine ausführliche Aufzählung der Ämter des Vaters des Priesters, Z. 3: de-
kapr[Øtoy]
28: TAM V 2, 982. Ehrendekret für Laibianos, Sohn des Kallistratos
Ort: Thyateira
Zeit: Mark Aurel
Die pr»ji« Basternik‹ ist wohl mit den Kämpfen Mark Aurels gegen die Bastarner in Verbin-
dung zu bringen. Zur Geschichte der Lesungen und Ergänzungen dieses Textes s. Filippini –
Gregori 2008, 79 Anm. 80.
Aufzählung städtischer Ämter,

Z. 13–15: [dek]aprvte÷santa tÎn ba[ryt]wran pr»jin Baster[nik]‹n
29: TAM V 2, 930. Ehreninschrift für den Dichter P. Aelius Menogenes
Ort: Thyateira
Zeit: nach 117
Aufzählung städtischer Ämter, Z. 8: dekˇprvton
30: TAM V 2, 1024. Ehreninschrift
Ort: Thyateira
Zeit: nach 138
Erhalten ist nur das Ende einer Aufzählung von Ämtern, Z. 4: dekaprvte÷santa
31: TAM V 2, 998. Ehreninschrift für C. Sallustius [– – –]pianos Aristephanos
Ort: Thyateira (gefunden in Selendi)
Zeit: nach ca. 140
Die genannten Tyrimneischen Spiele sind wahrscheinlich um 140 n. Chr. eingerichtet worden,
s. Herrmanns Kommentar zu TAM V 2, 960.
Städtische Ämter, Z. 5–6: dekaprv[te÷s]anta
32: TAM V 2, 942. Ehreninschrift für Aur. Abaskantos
Ort: Thyateira (gefunden in Karasonya)
Zeit: nach 212
Am Beginn der Aufzählung städtischer Ämter, Z. 1–2: [dekaprv]te÷santa
33: TAM V 2, 945. Ehreninschrift für Aur. Artemagoros, Sohn des Glykon
Ort: Thyateira
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Zeit: nach 212
Am Ende, nach der Erwähnung weniger Ämter, Z. 12: dekaprvte÷santa
34: TAM V 2, 946. Ehreninschrift für Aur. Artemidoros, Sohn des Artemidoros
Ort: Thyateira (gefunden in Moralı damları)
Zeit: nach 212
Am Ende, nach der Erwähnung der Agonothesie, Z. 9–11: d[e]kaprvte÷santa tÕ gl[y]kytˇt>
patr›di
35: TAM V 2, 947. Ehreninschrift für Aur. Asklepiades, Sohn des Marcus
Ort: Thyateira
Zeit: nach 212
Unter den städtischen Ämtern, Z. 6–7: dekaprvte÷santa
36: TAM V 2, 948. Ehreninschrift für Aur. Asklepiades, Sohn des Diogenes
Ort: Thyateira (gefunden in Köşk)
Zeit: nach 212
Unter den städtischen Ämtern, Z. 9–10: dekaprvte÷santa
37: TAM V 2, 939. Ehreninschrift für Artemidoros, Sohn des Methymnos
Ort: Thyateira
Unter den städtischen Ämtern, Z. 5–6: dekˇprvt[o]n
38: TAM V 2, 940. Ehreninschrift für Asklepiades, Sohn des Tryphon
Ort: Thyateira
In der Auflistung städtischer Ämter:

Z. 6–9: dekapr!v"te÷santa öth í kaÏ ãpidfisei kaÏ kyriakaÖ« Ép!h"res›ai« xrhsime÷santa
t!Õ" patr›d!i"

39: TAM V 2, 963. Ehreninschrift für Iulia Iuliane
Ort: Thyateira
Die Ämter des Vaters der Geehrten werden aufgezählt, darunter Z. 4–5: dekaprØtoy
40: TAM V 2, 964. Ehreninschrift für Iulianus
Ort: Thyateira

Z. 4–8: patrÌ« eårhnˇrxoy kaÏ dekapr[Ø]toy kaÏ ãn taÖ« [lo]ipaÖ« tá[«] pfilev« xr[e›ai«
e\xr‹stoy gegonfito« tÕ patr›di – – –]

41: TAM V 2, 970. Ehreninschrift für L. Iulius Nikomachos
Ort: Thyateira
Am Beginn der Aufzählung städtischer Ämter, Z. 3–4: dekaprvte÷santa
42: TAM V 2, 989. Ehreninschrift
Ort: Thyateira
Am Ende der Aufzählung städtischer Ämter

Z. 11–14: kaÏ dekaprvte÷santa kaÏ ãn pˇsai« taÖ« loipaÖ« tá« pfilev« xre›ai« filote›mv«
pˇnta paresxhmwnon

43: TAM V 2, 991. Ehreninschrift für Markos, Sohn des Menandros
Ort: Thyateira
Unter den städtischen Ämtern, Z. 11: dekˇprvton
44: TAM V 2, 999. Ehreninschrift
Ort: Thyateira
Die sehr fragmentarische Inschrift nennt wahrscheinlich die Ämter des Vaters des Geehrten,
darunter Z. 7: dekap[rØtoy]
45: SEG 49, 1702. Ehreninschrift für C. Valerius Menogenes Annianus
Ort: Thyateira
Unter den städtischen Ämtern, Z. 10: dekˇprvton triet[›]a«
46: SEG 57, 1177. Ehreninschrift für die Brüder Ti. Claudius Stratonikianos und Ti. Claudius
Kyrenios
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Ort: Thyateira? (gefunden bei Kayacık)
Zeit: Elagabal
Der Fundort liegt laut Herrmann – Malay 2007 auf dem Territorium von Iulia Gordos, sie
weisen allerdings darauf hin, dass einer der Geehrten in einer Inschrift von Thyateira (TAM V 2,
927) und der Vater (oder der andere Geehrte) auf einer Münze aus Thyateira aus der Zeit Elaga-
bals auftauchen.

Z. 6–9: kaÏ dekaprvte÷santa«, ÉoŒ« T. Kl. StratoneikianoÜ dekaprØtoy, strathgoÜ, sei-
tØnoy

47: TAM V 3, 1455. Ehreninschrift für T. Flavius Athenodoros
Ort: Philadelpheia
Zeit: 1./2. Jh.?
Die Ehreninschrift nennt nur zwei Ämter des Geehrten, Z. 15–16: dekaprvte÷santa kaÏ
tamie÷santa
48: TAM V 3, 1474. Ehreninschrift für P. Cornelius Priscus
Ort: Philadelpheia
Zeit: 2. Jh.?
Eine der beiden Personen, die für die Aufstellung der Statue Sorge trugen, war unter anderem
Dekaprot gewesen.

Z. 10–17: $naùwntvn tÎn teimÎn Kornhl›oy ZhlØtoy, $ndrÌ« d[e]dekaprvteykfito«
ã[pi]s‹mv«, kekoyratoreykfito« filote›mv«, panhgyriarx‹santo« ãktenâ«

49: TAM V 3, 1663. Bronzesiegel mit der Darstellung der Kaiser, Tyche und Artemis Anaitis
Ort: Philadelpheia
Zeit: 209–211
Das Siegel zeigt Septimius Severus, Caracalla und Geta als Augusti.

Kl(a÷dio«) Basile›dh« dekˇprvto«
Dedeoğlu – Malay 1986, 102 nahmen an, dass das Siegel der Versiegelung der Behälter
diente, in denen das Steueraufkommen nach Rom geschickt wurde, wohingegen Wörrle 1997,
450 vermutete, dass der Dekaprot damit Quittungen, wie sie aus Ägypten zahlreich bekannt
sind, beglaubigte. Allerdings ist von den aus Ägypten erhaltenen Quittungen, die von Dekapro-
ten ausgestellt wurden (großteils Ostraka), m. W. keine gesiegelt. Überhaupt sind nur sehr we-
nige Steuerquittungen mit Siegel erhalten (bei Zollquittungen häufiger).
50: TAM V 3, 1459. Statuenbasis der Frau des Crispus
Ort: Philadelpheia
Der Schwiegervater, der die Statue aufstellte, nennt sich mit all seinen Ämtern, Z. 4–5:
dekˇprvto«
51: TAM V 3, 1476. Ehreninschrift für L. Antonius Agathopus
Ort: Philadelpheia

Z. 6–10: koyratore÷santa, dekaprvte÷santa, panhgyriarx‹santa $gØnvn koinân tá«
[s›a« filote›mv«

52: I.Tralleis 77. Ehreninschrift für Ti. Claudius Panychos Eutychos Koibilos
Ort: Tralleis
In I.Tralleis wird die Inschrift mit der Datierung «etwa 2. Jahrhundert n. Chr.» gegeben, unter
Berufung auf Oliver 1941, 162, der an dieser Stelle aber nur sagt: «The reference to the institu-
tion of the decemprimi shows that the inscription cannot be dated earlier than the second cen-
tury after Christ.»
Unter den städtischen Ämtern, Z. 8–9: dekaprvte÷santa
53: I.Tralleis 120. Ehreninschrift
Ort: Tralleis
Unter den städtischen Ämtern, Z. 2–3: dekaprvte÷santa
54: I.Tralleis 66. Ehreninschrift für M. Aurelius Euarestos
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Ort: Tralleis
Zeit: nach 161, eher nach 212?
Aufgrund des Namens M. Aur.; Erwähnung der Klayd›a boyl‹, ein Epitheton, wie es eher im
3. Jh. üblich wird, s. Macro 1969, 123–124.
Unter den städtischen Ämtern, Z. 5–6: dekaprvte÷santa
55: I.Tralleis 90. Ehreninschrift für M. Nonius Eutyches
Ort: Tralleis
Zeit: nach 161, eher nach 212?
Unter den städtischen Ämtern, Z. 7: dekaprvte÷santa
56: I.Tralleis 145. Ehreninschrift für Ti. Iulius Claudianus
Ort: Tralleis
Zeit: frühes 3. Jh.
Klayd›a boyl‹, s. Nr. 54.
Unter den städtischen Ämtern, Z. 9: dekaprvte÷santa
57: I.Ephesos 802. Ehreninschrift für einen Gesandten
Ort: Ephesos
Zeit: 217/8
Der Text nennt eine Gesandtschaft zu Macrinus und Diadumenianus
Unter den städtischen Ämtern, Z. 20: dekˇprvton
58: SEG 34, 1093. Ehreninschrift für C. Mindius Hegumenos
Ort: Ephesos
Zeit: nach 132
Am Beginn der Aufzählung städtischer Ämter, Z. 3: dekaprvte÷santa
59: SEG 34, 1103. Ehreninschrift für Cornelius Gamos
Ort: Ephesos
Unter den städtischen Ämtern, Z. 8: [de]kˇprvton
60: SEG 34, 1107. Ehreninschriften
Ort: Ephesos
Am Ende der Aufzählung städtischer Ämter

Z. 12–13: dekaprvte÷sant[a tân] prosfidvn tá« kyr›a« [rtw[mido«]
vielleicht auch Z. 9–10: [deka]prvte÷santa tân Åerâ[n ffirvn] (Filippini 2011, 312–313)
61: IGRR IV 1531. Ehreninschrift
Ort: Larissa in der Aiolis? (gefunden in Mussabeyköy)
Unter den städtischen Ämtern, Z. 8: dekaprvte÷santa
62: I.Hadrianoi 46. Bauinschrift eines Odeions
Ort: Hadrianoi?
Zeit: 2. Jh.
Die Inschrift wurde in Hadrianoi gefunden. Schwertheim nahm in I.Hadrianoi an, dass der
Geehrte auch die Dekaprotie in Kaisareia (Germanike) in Bithynien ausgeübt hatte, wahrschein-
licher scheint jedoch die Annahme von Corsten 1990, 30, dass der Geehrte Bürger von Hadria-
noi war und lediglich die Funktionen des ãpistˇth« und logist‹« in Kaisareia bekleidet hatte.

Z. 2–3: ÉpÌ #Ioyn›oy Kornhl›oy Lys›oy ãpistˇtoy kÍ logistoÜ Kesarwvn pfilev« kÍ
Åerwv[«] di@ b›oy patr›vn ùeân, dekaprØtoy kÍ timhtoÜ kateskeyˇsùh

63: MAMA VI 216. Grabinschrift
Ort: Apameia in Phrygien (gefunden in Dikici)
Zeit: 237

Z.4–6: Fil›pp8 patrÏ boyleytÕ kaÏ dekaprØt8 [pamÖ
64: IGRR IV 657. Grabinschrift (Türstein) mit Ehrungen von Rat und Volk
Ort: Akmonia
Zeit: Mitte 3. Jh.
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Das Grabmonument zeigt Kränze verschiedener Körperschaften für einzelne Ämter, die der Ver-
storbene ausgeübt hatte, mehrere dieser Ehrungen erfolgten von Rat und Volk. Einer der Kränze
wurde ihm für die Dekaprotie verliehen.
Im Kranz: Ł boylÎ kaÏ Ç dámo« dekaprvte÷santa
65: SEG 53, 1464. Ehreninschrift für C. Memius Eutychos
Ort: Hierapolis in Phrygien
Zeit: Caracalla
Unter den städtischen Ämtern, Z. 10: dekaprvte÷sant[a]
66: Altertümer von Hierapolis 32. Ehreninschrift für C. Ageleius Apollonides
Ort: Hierapolis in Phrygien
Zeit: 3. Jh.
Die Ausdrücke nevkfiro«? boyl‹ (wohl korrekt ergänzt von Ritti, s. SEG 53, 1464) und
lamprfitato« dámo« dieser Inschrift begegnen in Hierapolis sonst nur in Texten der ersten Hälfte
des 3. Jh. (z.B. SEG 33, 1123).
Unter den städtischen Ämtern, Z. 14–15: d!e"kaprvte[÷]santa
67: I.Ilion 111. Fragment
Ort: Parion oder Alexandreia Troas (gefunden in Ilion)
Zeit: 3. Jh.?
Die Inschrift stammt aus Ilion, da aber von der «dekaprosis der Kolonie» die Rede ist, bezieht sich
diese Amtsausübung vielleicht auf eine der Kolonien in der Troas, Parion oder Alexandreia.

[– – –] kaÏ dekˇprvsin tá« kolv[n›a« – –]n e\xar›stoy teimá« to[– – –]
68: I.Smyrna 644. Ehreninschrift für Claudia Paulina
Ort: Smyrna
Zeit: nach 117
Der Text enthält eine lange Auflistung der Ämter des Vaters der Geehrten, Z. 12: dekaprØtoy
69: I.Iasos 248. Ehrendekret für C. Caninius Synallasson
Ort: Iasos
Hula 1902, 202 datiert die Inschrift aufgrund der Orthographie (kein Iota adscriptum, xe›lia,
ãt›a« für aåt›a«) später als das 1. Jh. n. Chr. Zur weiteren Diskussion über die Datierung s.o.
S. 29–31.
Das Ehrendekret beinhaltet eine ausführliche Wiedergabe der Bestimmungen einer Stiftung für
das Gymnasium der nwoi, die Synallasson eingerichtet hat und für die er diese Ehrung erhält.
Synallasson hatte bestimmt, dass der Epimelet der Stifungsgelder für jeweils 5 Jahre aus den De-
kaproten, Eikosaproten oder diesen ähnlichen ernannt wird.

Z. 45–47:ãf ’ ˚ ãk tân dekaprØtvn Ó eåkosaprØtvn Ó tân to÷toi« Çmo›vn östai aåeÏ ãpi-
melhtÎ« a\tân ãpÏ öth é , ¯« paralabøn a\t@ ãgdan›sei

70: TAM V 2, 1266. Ehreninschrift für Apellas, Sohn des Apellas
Ort: Hierokaisareia
Unter den städtischen Ämtern, Z. 4: dekˇprvton
71: I.Laodikeia 47. Ehreninschrift für Nikomachos
Ort: Laodikeia am Lykos
Unter den städtischen Ämtern, Z. 6: dekˇpr[vton]

Bithynia et Pontus

In den Ehreninschriften von Prusias ad Hypium erscheint die Dekaprotie öfters in Verbindung
mit dem Amt des koinfiboylo« und des politogrˇfo«/timht‹«, welche von den Worten di@ b›oy
gefolgt werden können (z.B. 79a: dekˇprvto[n] kaÏ koinfiboylon kaÏ poleitogrˇfon di@ b›oy;
77: timhtÎn kaÏ dekˇprvton kaÏ koinfiboylon di@ b›oy). Aus dem Umstand, dass diese drei Äm-
ter häufig in Kombination auftreten und anders als die anderen genannten Ämter nicht in par-
tizipialer Form genannt werden und ebenfalls in Abweichung der restlichen Ämterliste durch
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kaÏ verbunden sind, schloss Seeck 1901, 157, dass diese drei Ämter gewissermaßen zusammen-
gehörten, sich das di@ b›oy auf alle drei bezöge und die Dekaprotie daher in Prusias lebensläng-
lich wäre. Aber manche Texte sprechen auch gegen Seecks Schlussfolgerung: z.B. 73: polei-
togrˇ[f]on di@ b›oy, koinfiboylon, dekˇprvton; 72: dekˇprvton, grammatwa, koinfiboylon
di@ b›oy; 76: dekˇprvton, koinfiboylon di@ b›oy, timhte÷santa. Auch findet sich der Zusatz di@
b›oy nie direkt nach dem Wort dekˇprvto«, nur nach koinfiboylo« oder politogrˇfo«,
vgl. Brandis 1901, 2421. Möglicherweise wurde die Dekaprotie ähnlich wie das Zensoren- und
Koinobulenamt häufig für längere Zeit ausgeübt und daher manchmal mit diesen zusammen
genannt (Ameling 1985, 22–23 geht ohne nähere Begründung davon aus, dass es sich wahr-
scheinlich um eine einjährige Magistratur handelt). Gegen die allgemeineren Schlussfolgerun-
gen Seecks über die enge Verbindung der Einführung der Dekaprotie und der Zensur in grie-
chischen Städten s. Dmitriev 2005, 197.
72: I.Prusias 19. Phylenehrung für P. Domitius Iulianus
Ort: Prusias ad Hypium
Zeit: 2. Jh.
Unter den städtischen Ämtern, Z. 6–7: dekˇprvton
73: I.Prusias 17. Phylenehrung für T. Ulpius Aelianus Papianus
Ort: Prusias ad Hypium
Zeit: spätes 2. Jh.
Unter den städtischen Ämtern, Z. 16: dekˇprvton
74: I.Prusias 47. Ehreninschrift für Ti. Claudius Piso
Ort: Prusias ad Hypium
Zeit: spätes 2. Jh.
Der Errichter der Statue ist der Geehrte der Nr. 73.
Unter den städtischen Ämtern, Z. 4: kaÏ dekˇprvton
75: I.Prusias 3. Phylenehrung für T. Flavius Pomponius Domitianus Timokrates
Ort: Prusias ad Hypium
Zeit: 138–211
Unter den städtischen Ämtern, Z. 3–4: ka[Ï d]ekˇprvton
76: I.Prusias 2. Phylenehrung für Domitius Asteros
Ort: Prusias ad Hypium
Zeit: 138–212
Unter den städtischen Ämtern, Z. 4: dekˇprvton
77: I.Prusias 11. Phylenehrung für M. Aur. Asklepiodotianos Asklepiades
Ort: Prusias ad Hypium
Zeit: Elagabal
Unter den städtischen Ämtern, Z. 11: kaÏ dekˇprvton
78: I.Prusias 49. Ehreninschrift für Kallikleanos Kallikles
Ort: Prusias ad Hypium
Zeit: nach 211
Unter den städtischen Ämtern, Z. 5: dekˇprvton
79a: I.Prusias 10. Phylenehrung für L. Aurelius Diogenianus Kallikles
Ort: Prusias ad Hypium
Zeit: ca. Severus Alexander (s. zu 79b)
Zu Beginn der Aufzählung städtischer Ämter, Z. 2: dekˇprvto[n]
79b: I.Prusias 48. Ehreninschrift für L. Aurelius Diogenianus Kallikles
Ort: Prusias ad Hypium
Zeit: ca. Severus Alexander
L. Aurelius Diogenianos Kallikles wird in 79a durch die Phylarchen und in 79b durch seine Frau
geehrt, wobei letzere Ehrung wohl aufgrund der genannten Ämter später anzusetzen ist. Ame-
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ling datiert in I.Prusias (in Anlehnung an frühere Forscher) seine Nr. 10 (79a) auf die Zeit vor
der Constitutio Antoniniana, trotz der großen Zahl an Aurelii unter den Phylarchen, die «sich
also auf andere Art erklären muss», da er an dieser Stelle schreibt, I.Prusias 48 (79b) falle in die
Zeit zwischen 202 und 212. Im Kommentar zu I.Prusias 48 (79b) meint er dann jedoch (wohl
korrekt), dass Kallikles die dort erwähnte Agonothesie der Megˇla A\go÷steia Seoy‹reia un-
ter Severus Alexander ausgeübt haben muss. Dann hindert freilich nichts mehr, auch I.Prusias
10 (79a) in die Zeit nach der Constitutio Antoniniana zu setzen, wie dies bereits Oliver 1941,
160 getan hatte.
Unter den städtischen Ämtern, Z. 19–20: dekˇprvton
80: I.Heraclea Pontica 49. Ehreninschrift
Ort: Herakleia am Pontos?
Diese sehr fragmentarische Inschrift stammt aus Herakleia. Jonnes versteht in I.Heraclea Pon-
tica den Text so, dass der Geehrte «auch in der Metropolis Nikomedien» die Dekaprotie ausgeübt
hatte. Ich würde das kaÏ ãn t¹ matropfilei ktl. eher auf die Ehrung beziehen, d.h. der Honorand
ist «auch (d.h. abgesehen von dieser Statue, zu der die Inschrift gehört) in der Metropolis Niko-
medien per Dekret durch eine Statue geehrt worden.» Die Dekaprotie hätte er in diesem Fall nur
in seiner Heimat Herakleia ausgeübt.

Z. 4–5: [– – –] dekˇprvton kaÏ ãn t¹ matropfil[ei Nikomhd]e›< kat@ dfigma tetimamwnon
$ndri[ˇnto« $nastˇsei]

81: I.Kios 29. Grabinschrift des Antonius Marcus Pelleios
Ort: Kios
Der Titel dekˇprvto« ist der einzige, der den Namen des Grabherren begleitet.

Z. 1–3: [ntØnio« M»rko« Pwlleio«, dekˇprvto«, zân, Yaytˆ tÌ mnhmeÖon kateske÷asa
82: I.Klaudiu Polis 29. Grabinschrift des M. D(omitius) Philadelphos
Ort: Klaudiopolis
Weisen die Epitheta $jiologØtato« dekˇprvto« oder kr(at›sth) parùenikÎ gyn‹ (Z. 5) auf
eher späte Zeit hin?

Z. 1–3: M(»rko«) D(om›tio«) Filˇdelfo« Ç $jiologØtato« dekˇprvto« z‹sa« öth …

Galatia

83: Hadrianopolis I (Lafli – Christof 2012) 24. Grabinschrift für Antiochos, Sohn des An-
tiochos.
Ort: Hadrianopolis in Paphlagonien? (Kayaarkası/Yenice)
Zeit: 2. Jh.?
Der Fundort der Inschrift liegt laut den Editoren in der Chora von Hadrianopolis. Der Text
nennt jedoch syrgastische Spiele, und Zeus Syrgastes ist auf den Münzen des benachbarten
Tieion belegt. Möglicherweise war Antiochos also in dieser Stadt politisch aktiv.
Die Editoren geben Ende 2.–Anfang 3. Jh. als Datierung an. Die unsicher gelesene Jahreszahl 141
(in sehr ungewöhnlicher Schreibweise) wäre nach der lokalen Ära von Hadrianopolis das Jahr
136 n. Chr.

Z. 2–7: $gvnoùet‹sa« $gâna tÌn Syrgˇstion ãpÏ tân dekaprØtvn ãtân raḿ
Möglicherweise ist der Text aber auch anders zu lesen: $gvnoùet‹sa« … ãpÏ tân dwka prØtvn
ãtân, d.h. Antiochos war die ersten zehn Jahre (nach der Einrichtung der Spiele) Agonothet.
84: SGO III 14/07/06 = CIG 4000. Grabepigramm des Zotikos
Ort: Ikonion

Z. 1–2: $ndreiˇnt’ ©n [e]åsor»«, f›[le, Z]vtikoÜ eåkØn·
¯« dekˇpr[v]t[o« $n]Î[r] ãn [p]a[tr›di gÕ G]ala[t]e›<
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Lycia et Pamphylia

85: SEG 54, 1443. Ehreninschrift für Kleandros
Ort: Tlos
Zeit: spätes 1./frühes 2. Jh.
Ein in dieser Ehreninschrift genannter Demeas war als Lykiarch und Gesandter des lykischen
Bundes anscheinend in kriegerische oder bürgerkriegsähnliche Vorgänge verwickelt, die von den
Editoren der Inschrift mit den aus literarischen Quellen belegten inneren Unruhen (Suet. Claud.
25, 3; Cass. Dio 60, 17, 3) kurz vor der Provinzeinrichtung durch Claudius im Jahre 43 n. Chr. in
Verbindung gebracht werden (Adak – Şahin 2004, 90; zustimmend Pleket in SEG und Reit-
zenstein 2011, 34). Ein gewisser Antigenes, Sohn des Krateros, der in der Inschrift als ehema-
liger Dekaprot auftaucht, war nach der Rekonstruktion der Genealogie, wie sie die Erstheraus-
geber vornehmen (Adak – Şahin 2004, 89, vgl. das Stemma S. 91) und der auch Pleket im
SEG und Ph. Gauthier und Cl. Brixhe, BE 2006, 387 folgen, der Schwiegersohn dieses De-
meas. Reitzenstein 2011, 34–35 möchte in ihm lieber einen Urenkel desselben sehen. Diese
Interpretation geht jedoch davon aus, dass der Text eine Generation überspringt, und lässt sich
auch mit den Angaben, die der Text selbst macht (z.B. Z. 5), nicht ganz in Einklang bringen. Vor
allem der Vermutung, dass Demeas der Vater des geehrten Kleandros ist, ist nicht ohneweiters zu
folgen, da eben der Dekaprot Antigenes als Vater, wohl des Geehrten, genannt wird. Der Vater
des Dekaproten hatte Geschenke an die Städte Lykiens und Pamphyliens gemacht, was zeigt, dass
er noch nach der Errichtung der Doppelprovinz Lycia et Pamphylia um das Jahr 70 aktiv war
(vgl. Adak – Şahin 2004, 90; Reitzenstein 2011, 35). Die Aktivitäten des Dekaproten Anti-
genes sind somit eher gegen Ende des 1. oder zu Beginn des 2. Jh. zu datieren.

Z. 10–11: dekaprvte÷santo« ö[th . .]
86: I.Kaunos 30. Postumes Ehrendekret für Agreophon, Sohn des Agreophon
Ort: Kaunos
Zeit: trajanisch/hadrianisch?
Der Geehrte ist möglicherweise identisch mit dem Urheber einer Stiftungsepangelie (I.Kaunos
34), die auf das Jahr 111 n. Chr. datiert ist (s. den Kommentar von Marek in I.Kaunos ad loc.)
Unter der Aufzählung vieler Wohltaten wird auch die Dekaprotie genannt.

Z. 7: dekaprvte›an met@ ãpeike›a« pˇsh« telwsa«
Z. 12–13: t‹n te ãnxeirisùeÖsan a\tˆ dekaprvte›an pistâ« kaÏ 4gnâ« dioik‹s!a«"

87*: SEG 38, 1462. Dossier über die Feststiftung des Demosthenes
Ort: Oinoanda (gefunden in Kemerarası)
Zeit: 124
Stiftung von 1000 Denaren für einen penteterischen Wettkampf. In der Stiftungsepangelie wer-
den ausführlich die Pflichten der Eikosaproten bei der Ausrichtung des Festes dargelegt. Die
Stadt wählt aus den Eikosaproten einen Epimeleten der Stiftung, der die Verleihung des Stif-
tungskapitals vornimmt oder es selbst behält und dafür Sicherheiten stellt, bzw. (für den Fall,
dass in Zukunft das Kapital in Grundstücke umgewandelt wird) den Pachtzins eintreibt und ver-
leiht. Drei Eikosaproten werden mit der Überprüfung des Agonotheten bei dessen Rechen-
schaftsablegung betraut.

14 eå« Än pan‹gyr[in] kaù# õkaston ãniaytÌn dØsomen ãgø Ó oÅ klhronfimoi moy $n@ X– ´a
mhnÌ« De›oy $pÌ toÜ eåsifinto« ötoy«

mwxri oí $pode›jvmen xvr›a tosa÷thn prfisodon s”zein dynˇmena, ´tina X– ´a ãkda-
ne›sei kaù# Ykˇsthn triet›an eë« tân eåkosaprØ-

tvn tˆ åd›8 kind÷n8, ¯n ©n Ł pfili« õlhtai, Ó a\tfi«, ã@n bo÷lhtai, kaùwjei diasfa-
lizfimeno« $jifixrev« tfikon toÜ ãnùˇde syn‹ùoy« $ll@

prÌ« tÎn ãmÎn kaÏ ãn to÷t8 filoteim›an ãpÏ tˆ tân ŕ X–  s”zesùai tfikoy Ac í ·
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28 6Otan dÍ t@ xvr›a $potˇjvmen Ó oÅ klhronfimoi moy, tfite Ç eåkosˇprvto« tá[«] mÍn
prØth« triet›a« Simvn›dh« tân dÍ ¡llvn trietiân ¯n

©n kat@ xrfinoy« Ł pfili« õlhtai kaÏ tÌ ãk[f]firion a\tân eåsprˇjei kaÏ ãkdan[e›s]ei,
kaùø« ãpˇnv gwgraptai, kaÏ prono‹sei toÜ t@ $gre›dia mÎ xe›r[o]-

na genwsùai mhdÍ meivùána› pote tÎn [pr]fisodon a\tân. De‹sei dÍ ãn toÖ« $rxaires›oi«
toÖ« prÌ toÜ tá« panhg÷rev« ötoy« aÅreÖsùai $gvnoùwth[n]

ãk tân boyleytân mhdÍn ãk toÜ åd›oy $nal›s[ko]nta $ll@ logoùet‹sonta tÎn prfiso-
don kaÏ tÎn öjodon kaÏ $podØsonta tÌn lfigon ãpÏ ǵ eåkosa-

32 prØtvn, o?« ©n Ł pfili« $pode›j>, ãn tˆ A\dna›8 mhnÏ toÜ met@ tÎn pan‹gyrin ötoy«,
o¬tine« krinoÜsin ãn tˆ Åerˆ toÜ patr”oy ùeoÜ [pfillvno«, ¬n[a]

tˆ f÷sei dika›8 prosgwnhtai kaÏ t@ tá« deisidaimon›a« toÜ ùeoÜ.
88*: SEG 47, 1806. Dokument über die Finanzierung des lokalen Zeuskultes
Ort: Dereköy (antiker Name des Dorfes unbekannt, vermutlich auf dem Territorium von
Kadyanda)
Zeit: 135–137 und davor
In dem langen Dokument über die Organisation und Finanzierung des lokalen Zeuskultes
einer kØmh findet sich am Ende ein Abschnitt über die sitikÎ dekˇth, also den Getreidezehent.
Dieser wurde offenbar jährlich von einer anderen Person eingetrieben. Es wird in der Inschrift
nicht ausdrücklich gesagt, dass der Eintreibende ein eåkosˇprvto« ist, es heißt jeweils nur
pepr»xùai ÉpÌ toÜ deÖno«, mit Nennung eines Personennamens, aber ohne Amtsbezeichnung.
Da das eingetriebene Geld dem «pfiro«, der dem Eikosaproten zugewiesen ist» zufiel, liegt die
Vermutung nahe, dass eben dieser Eintreiber der Eikosaprot ist (so die überzeugende Inter-
pretation von Wörrle 1997, 449–450). Der Text nennt für die vergangenen Jahre den jeweils
zuständigen Eintreiber und die Summe, die am Jahresende als Überschuss (also wohl nach Ab-
lieferung des fälligen Steuerbetrages an Rom) übrig geblieben ist, bzw. wozu dieser verwendet
wurde.
Block B Z. 49 – Block C Z. 15:

PerÏ dÍ tá« seitiká« katelabfimeùa m[w]- vac.
50 xri mÍn $rxierwo« Klayd›oy [ttˇlo[y] vac.

pepr»xùai tÎn seitikÎn $pomo›ran ÉpÌ Ma-
soy toÜ [rte›moy kaÏ t@ tân Éperox[â]n toÜ ãk-
keimwnoy pfiroy tˆ eåkosaprØt8 $nhlâs-
ùai eå« ãpiskeyÎn tân ãn tÕ kØm> Åerân

55 ìn tin@ mÍn ÉpÌ ãnprhsmân diwfùartai,
tin@ dÍ ÉpÌ tân önan[xo« g]egonfitvn seismân,
ãpÏ $rxierwo« Opram[o]oy toÜ [pollvn›oy [dÍ]
pepr»xùai ÉpÌ Ermadortoy toÜ [rte›moy kaÏ loip@
ãn a\tˆ eÚnai X– ´fń vac.

60 ãpÏ $rxierwo« Klayd›oy Uraswoy pepr»x[ù]ai
ÉpÌ Êrma›oy toÜ [ttˇloy kaÏ periss@ eÚnai
ãn a\tˆ X– ´fń vac.

Nebenblock = Text C
------------------------ ENTA ãn tÕ kØ-
[m> -------]KAIHSO . AS a\toŒ« ºrhtai
[----l]ogoùet‹soysin tÎn öjodon. vac.
TÎn dÍ progegrammwnhn dio›khsin Dio-

5 fˇnh« Ç eåsiøn ÅereŒ« toÜ ãn ¡kr< DiÌ«
$nagrˇcei ã[n s]t‹l> liù›n> Än kaÏ $na-
st‹sei ãn tÕ ¡kr< geinomwnh« a\-
tˆ tá« ãjfidoy eå« tÎn st‹lhn ãpÏ
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tá« ãf ’ ötoy« teùe›sh« c‹foy tá«
10 seitiká« dekˇth«, vac.

ûntina kaÏ öprajen Lys›maxo« tr›«,
kaÏ perissân ãn a\t[ˆ] òntvn X– qé Ac i«́
$nenenkˇtv a\t@ ãpÏ tÌn progegram-
mwnon Diofˇnhn mwxri tá« á toÜ

15 L”oy mhnÌ« toÜ ãnestâto« ötoy«.
89*: TAM II 661. Ehreninschrift für Hyperenor, Sohn des Klobulos
Ort: Kadyanda
Diese Ehreninschrift nennt eine große Zahl an städtischen Ämtern, als letztes davon:

Z. 21–25: eåkosaprvte÷onta kaÏ t@« loip@« $rx@« kaÏ leitoyrg›a« telwsanta e\arwstv«.
90*: TAM II 671. Ehreninschrift für einen Unbekannten
Ort: Kadyanda
Die Ehreninschrift listet Wohltaten des Geehrten gegenüber der Stadt und dem lykischen Bund
auf.

Z. 4–7: o\ mfinon eåkosapr[vte÷santa], $ll@ kaÏ ãg deytwroy kaÏ [tr›toy?] tetelekfita pa-
raprˇsei« [se›toy] kaÏ ãla›oy

91: Engelmann 2012, 191 Nr. 10c. Ehreninschrift für T. Flavius Basileides (I)
Ort: Patara

Z. 3–4: dekaprvte÷sa[nta] öth ḱ , telwsanta pˇsa« t@« $r[xˇ«]
92: Engelmann 2012, 189–190, Nr. 10a. Ehreninschrift für T. Flavius Basileides (II)
Ort: Patara
Sohn des in der vorangehenden Nummer genannten

Z. 3–4: dekaprvte÷santa öth ĺ , telwsanta pˇsa« t@« $rxˇ«
93a: Engelmann 2012, 179–180 Nr. 1. Postume Ehreninschrift für Tib. Claudius Eudemos
Ort: Patara
Zeit: trajanisch-hadrianisch?
Zur Datierung seiner Bundespriesterschaft vielleicht in die 120er Jahre Reitzenstein 2011,
184. Engelmann setzt die Inschrift aufgrund der Dekaprotie in die Zeit vor 124.
Der Geehrte hatte der Stadt testamentarisch eine Stiftung hinterlassen, durch die das öffentliche
Bauwesen gefördert werden sollte (vgl. folgende Nr.). Die Statue wurde wohl anlässlich seines
Todes von seiner Frau errichtet.
Am Ende der Aufzählung städtischer Ämter, Z. 12–13: dekaprvte÷santa
93b*: SEG 54, 1436. Postume Ehreninschrift für Tib. Claudius Eudemos im Theater
Ort: Patara
Zeit: 140er Jahre?
Die Inschrift erwähnt, dass aus der testamentarischen Stiftung des Eudemos (s. vorangehende
Nr.) inzwischen umfangreiche Umbauten im Zuschauerraum des Theaters durchgeführt wur-
den. Die wohl gleichzeitig durchgeführten, von einer anderen Familie finanzierten Arbeiten am
Bühnenhaus wurden im Jahr 147 fertiggestellt (TAM II 408, s. Engelmann 2004, 293). Jedoch
schreibt Engelmann 2012, 181 Nr. 2, die Inschrift gehörte in hadrianische Zeit. Offenbar
nimmt er an, dass seit dem Tod und der Einrichtung der Stiftung nicht allzu viel Zeit vergangen
ist. Jedenfalls war in der Zwischenzeit auch die Frau des Eudemos gestorben (s. Engelmann
2012, 183–185 Nr. 3).

Z. 7–10: poll@ kaÏ megˇla parasxfimenon ön te $rxaÖ« kaÏ eåkosaprvt‹< kaÏ litoyrg›ai«
kaÏ ãpidfisesin kaÏ e\erges›ai«

In der Inschrift, die anlässlich des Todes des Eudemos angefertigt wurde, wird dieser nur als
Dekaprot bezeichnet, hier ist hingegen von der Eikosaprotie die Rede.
94: SEG 35, 1439. Ende eines Kaiser- oder Stadthalterbriefes über die Zolleinhebung
Ort: Myra



Einführung der Dekaproten und Eikosaproten in Städten Kleinasiens und Griechenlands 51

Zeit: 1. Hälfte 2. Jh.
Auf nach Myra eingeführte und dort verkaufte Ware wurde von der Stadt ein 2,5-prozentiger
Zoll erhoben. Dafür, dass die Stadt das Recht hatte, diesen Zoll einzuheben, musste sie dem
lykischen Bund jährlich eine Pauschalsumme von 7000 Denaren zahlen, dies geschah entwe-
der durch die Zollpächter oder durch eine andere Institution, die im Text nicht erhalten ist.
Wörrle 1975, 290 vermutete, dass es sich dabei um dekˇprvtoi oder eåkosˇprvtoi handeln
könnte (Z. 8–9: [– – – prØ]|tvn).

Z. 2–10:
[– – – – toŒ]« eåsfwrontˇ« ti eå« tÎn M[yrwvn]
pfilin $pÌ tá« jwnh« eå« tÌ dihnekÍ[« $po]–
grafomwnvn pˇntvn tân eåsagomwn[vn prÌ« tÌ]

5 dhmosiØnion kaÏ d›dosùai ÉpÌ tá« p[filev« tˆ]
öùnei eúte di@ tân ènhtân eúte di@ tân – – ca. 8 – –
TVN ÉpÍr toÜ ãn M÷roi« mfinoy dhmosiv[n›oy $pÌ]
tá« tesserakostá« tân eåsagomwnvn [$pÌ tá«]
jwnh« kaÏ katapipraskomwnvn ãn tÕ My[rwvn pfi]–

10 lei Ykˇstoy ötoy« (dhnˇria) Yptakisxe›lia.
95: E. Petersen – F. v. Luschan, Reisen in Lykien, Milyas und Kibyratien (1889) 38 Nr. 68.
Grabinschrift
Ort: Myra (Kocademre)

Z. 1: [– – –]ˇprvto« ka[Ï – – –]
96(*): TAM II 838. Grabinschrift und Ehrendekret der Stadt Akalissos für Ktesikles alias Ktasadas
Ort: Idebessos/Akalissos
Zeit: trajanisch oder Mitte 2. Jh.?
Der Ehrenbeschluss ist im Jahr des Priesters Pigres, Sohn des Killortes, gefasst worden. Dieser ge-
hörte einer gut bekannten Familie aus Arykanda an, die mehrere Bundespriester stellte und in
der die Namen Pigres und Killortes alternierten (ein hypothetisches Stemma der Familie bei
Schuler 2004, 696–698, vgl. Zimmermann 2007, 117 mit Anm. 48 und Reitzenstein 2011,
246 Stemma 4), was die Identifizierung dieses Pigres erschwert. Reitzenstein 2011, 175 Nr. 15
sieht in ihm den Vater des Bundespriesters von 134, eines Killortes (II.), Sohn des Pigres, Enkel
des Killortes, und setzt ihn folglich in trajanische Zeit (ähnlich bereits Şahin in I.Arykanda
S. 57). Hula 1902, 201–202 wollte in ihm hingegen einen Sohn des besagten Bundespriesters
von 134 erkennen, seine Argumentation ist allerdings wenig tragfähig: Die Grabinschrift eines
Sohnes des Ktesikles (TAM II 839) weise eine sehr ähnliche Schrift auf wie eine andere Inschrift
aus Idebessos, die den Vater des Cassius Dio als Statthalter nennt (TAM II 856) und daher etwa
in die späten Jahre Mark Aurels fällt. Inzwischen ist auch ein (wahrscheinlicher) Sohn dieses
Bundespriesters bekannt geworden, der den Namen M. Aur. Pigres trug, also frühestens 161 das
Bürgerrecht erhalten hatte (I.Arykanda 46 mit Ergänzung von Schuler 2004, 696). Auch dieser
kommt als der Pigres in der Datierung des Dekrets von Akalissos in Frage, da Praenomen und
Gentilnamen in Datierungsformeln gelegentlich ausgelassen werden (vgl. Zimmermann 2007,
116). Zur Sympolitie s. Nr. 98.
In der Grabinschrift findet sich die Eikosaprotie in der Aufzählung von Stadt- und Bundesäm-
tern, die der Verstorbene innegehabt hatte.

a Z. 8–10: kaÏ eåkosaprvte÷sa« $pÌ nwa« Łlik›a«, Ñ« pollˇki« teteimásùai kaÏ memarty-
rásùai ÉpÌ tá« patr›do«

Im Ehrendekret werden zunächst die Leistungen der Vorfahren des Verstorbenen gelobt.
f Z. 6–7: kaÏ megˇla paresxhmwnvn tÕ pfilei ön te aë« ãtwlesan $rxaÖ« prytane›ai« gram-

mate›ai« Åeros÷nai« Sebastân gymnasiarx›ai¨ tam›ai« parafylak›ai« ãpimelh-
te›ai« dekaprvte›ai¨
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Danach werden die Leistungen des Verstorbenen selbst aufgezählt, unter anderem:
f Z. 12: eåkosaprvte÷vn ãpeikâ« ka[Ï f]ilagˇùv«

97*: TAM II 848. Grabinschrift des Kondion alias Attalos, Sohn des Aphaios
Ort: Idebessos
Aufzählung von Ämtern, Z. 4–5: prytane÷s[a]« d›[«], tamie[÷]sa« d›«, eåkosaprote÷sa« (sic!)
98: TAM II 834. Ehreninschrift für Perikles, Sohn des Trebemos
Ort: Idebessos
Aufzählung der Ämter des Verstorbenen, Z. 5–9: prytane÷santa filote›mv«, tamie÷santa
Ç[s]›v«, gymnasiarx‹santa dapanhrâ«, Épofylak‹santa Lyk›vn, dekaprvte÷santa tá«
synpolite›a« ãpeikâ«
Die sympolitia besteht aus den Städten Akalissos, Idebessos und Kormoi, vgl. Nr. 96.
99*: SEG 48, 1692. Ehreninschrift für Nikostratos alias Stratonides, Sohn des Xanthippos
Ort: Kyaneai
Zeit: nach 161
Postum errichtete Statue, gemäß dem Testament des Verstorbenen. Der Verantwortliche für die
Aufstellung trägt den Titel eåkosˇprvto«.

Z. 6–9: di# ãrgepistˇtoy A\r. ]rpˇloy toÜ kaÏ Filoklwoy« eåkosaprØtoy
100: IGR III 707. Ehreninschrift
Ort: Kyaneai

Z. 3–4: deka[prvte÷santa] mexrÏ teleytá«
101: SEG 41, 1365. Ehreninschrift für Diogenes, Sohn des Sillos
Ort: Balbura
Zeit: vor 212?

Z. 3–7: dekaprvte÷santa kaÏ Åerate÷santa toÜ meg›stoy ùeoÜ Difi« #Olymp›oy
102*: SEG 41, 1360. Ehreninschrift
Ort: Balbura
Zeit: nach 220
Dieselbe Person wird auch in der Inschrift SEG 41, 1361 geehrt. Da er dort auch als Panegyriarch
eines Agons erscheint, dessen erster Agonothet bis ca. 220 belegt ist (SEG 41, 1351–1353), geht der
Erstherausgeber Milner 1991, 57 davon aus, dass diese Inschriften in die Zeit nach 220 fallen.
Aufgrund der häufigen Nennung von Aurelii gehören sie auf jeden Fall der Zeit nach 212 n. Chr.
an.

Z. 14–17: eåkosaprvte÷santa ötesin ÅkanoÖ« Ñ« mÎ memfùánai Épfi tino«
Der Nachsatz, «so dass er von niemandem getadelt wird» bezieht sich nicht auf die Dauer, son-
dern auf die korrekte Ausführung des Amtes, vgl. das gelegentlich im Zusammenhang mit der
Dekaprotie (auch in Balbura, s. folgende Nr.) in Ehreninschriften verwendete Adverb $mwmptv«,
s. Anm. 51.
103: unpubl. (Milner 1991, 55).
Ort: Balbura

deka[pr]vte÷onta öth ḿ  $mwmptv«
104: IGR III 693. Postume Ehreninschrift für den Arzt Lysandros
Ort: Aperlai (gefunden in Sıçak İskelesi)
Zeit: spätflavisch/trajanisch?
Erpidase alias Sarpedonis, welche diese Ehrung für ihren Urgroßvater aufstellte, war Bundes-
priesterin. Die Priesterschaft der Erpidase bzw. ihres Mannes Ti. Claudius Ptolemaios wird auf-
grund paläographischer und inhaltlicher Überlegungen zu einer anderen Inschrift in die Zeit
Domitians oder Trajans datiert (s. Reitzenstein 2011, 172).

Z. 8–11: kaÏ ãn tˆ Lyk›vn öùnei kaÏ [tÕ] patr›di pˇsa« [t]@« $[rx]@« telwsanta kaÏ
dekapr[vt]e÷santa

105(*): TAM II 765. Ehreninschrift für Demetrios, Sohn des Hermapios
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Ort: Arneai
Zeit: hadrianisch? Commodus?
Die Inschrift für Demetrios von Arneai ist auf das Jahr des Priesters Timarchos datiert, den
Hula 1902, 199–201 mit dem Vater einer gewissen Lalla in Verbindung brachte, deren Aktivi-
täten in Arneai in frühtrajanischer Zeit gut bezeugt sind. Er datierte diese Inschrift daher in tra-
janische oder eher hadrianische Zeit. Dem folgte auch Zimmermann 1992, 134 mit Anm. 45,
der weiters die Priesterschaft des Timarchos auf die 120er Jahre präzisierte und darauf hinwies,
dass in den Fasten der Bundespriester im in Frage kommenden Zeitraum nur die Jahre 119/20
oder 126/8 frei sind. Folglich würde der Beginn der Dekaprotentätigkeit des Demetrios in die
Jahre 51/2 oder 58–60 fallen und somit den frühesten Beleg für die Dekaprotie überhaupt dar-
stellen. Allerdings ist bei der Identifizierung des ohne Vatersnamen genannten Bundespriesters
Vorsicht angebracht. Reitzenstein 2011, 215 Nr. 74 spricht sich daher gegen diese Datierung
aus, auch weil die Priesterfasten in hadrianischer Zeit kaum mehr Platz bieten. Sie erklärt die ge-
nauen Altersangaben und die ausdrückliche Nennung der Dekaprotie vor der Umstellung da-
mit, «dass es für Demetrios vielleicht einen besonderen Stolz darstellte, in jungen Jahren noch
unmittelbar vor der Umwandlung des Amtes Dekaprot geworden zu sein», und datiert die In-
schrift folglich in die Zeit des Commodus, da die Umwandlung vor 124 stattgefunden haben
müsse. Sie schlägt selbst vorsichtig die Identifizierung des Timarchos mit einem Timarchos,
Sohn des Archepolis, aus Podalia vor, der in der ersten Hälfte des 3. Jhs. geehrt wird.

Z. 4–8: dekaprvte÷santa $pÌ ãtân ih́ , ãj oí dÍ katestˇùh]san eåkosˇ[p]rvtoi, eåko-
saprvte÷onta, ònta [ãp]Ï $rxierwv« tân Sebastân Teimˇr[xoy] ãtân p«́ .

Wenn auch häufig so verstanden, geht aus der Inschrift nicht sicher hervor, dass der Mann zum
Zeitpunkt der Aufstellung bereits tot war. Hula 1902, 199 hat darauf hingewiesen, dass die An-
gabe des Alters und die Datierung nach dem Bundespriester sehr nach der Angabe des Todes-
jahres aussieht, weshalb er in dem ònta in Zeile 6 einen Fehler des Steinmetzen sah, der eigent-
lich $poùanfinta hätte schreiben sollen; ein ähnliches Verständnis (ohne sich konkret zu dieser
Emendation zu äußern) auch bei Zimmermann 1992, 134 und Reitzenstein 2011, 215. Al-
lerdings nennt die Inschrift den Geehrten mit Präsenspartizipien eåkosaprvte÷onta bzw. ein-
mal auch (ungenau) dekaprvte÷onta, während alle anderen Ämter, die er im Laufe seiner Kar-
riere ausgeübt hatte, mit Aoristpartizipien bezeichnet werden. Es scheint also, dass Demetrios
dieses Amt zum Zeitpunkt der Ehrung noch immer ausübte, was dafür spricht, dass er noch am
Leben war (vgl. 89); davon geht auch Wörrle 2004, 295 aus.
106: TAM II 902. Postume Ehreninschrift für Kondosas, Sohn des Parpolingis
Ort: Kormoi
Aufzählung vieler Stadt- und Bundesämter, am Ende:

Z. 8–10: kaÏ dekaprvte÷[santa 4gn]â« kaÏ t@« loip@« $rx@« [¡rjanta 4]pˇsa«
107: SEG 54, 1406. Ehreninschrift für Ermandyberis, Sohn des Ermandimis
Ort: Limyra
Aufzählung städtischer Ämter, am Ende:

Z. 8–12: kaÏ dekaprvte÷santa ÉpÍr öth ké  kaÏ t@« loip@« telwsanta $rx@« kaÏ litoyrg›a«
kaÏ diode÷santa ãn pˇsai« 4gnâ« kaÏ filote›mv«.

108*: TAM II 1200. Ehreninschrift für Ptolemaios, Sohn des Ptolemaios
Ort: Phaselis
Am Beginn der Aufzählung von Stadt- und Bundesämtern:

Z: 6–7: eåkosaprvte÷santa k[– – –] mwxri toÜ tá« zvá« xrfino[y]
109*: TAM II 1202
Ehreninschrift für Kolalemis, Sohn des Exakestos
Ort: Phaselis
Ähnlichem Formular folgend wie die Nummer 108, am Beginn der Ämterliste:

Z. 7–8: eåkosaprvte[÷sant]a mwxri twloy«
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110: TAM II 191. Ehreninschrift
Ort: Sidyma
Am Ende der Auflistung der Stadt- und Bundesämter:

Z. 5–6: kaÏ dekaprvte÷santa kaÏ pˇsa« t@« $rx@« te[lwsanta tÕ patr›di?]
111: TAM II 201. Ehreninschrift
Ort: Sidyma
Erhalten ist nur das Ende der Inschrift mit Aufzählung gewisser Wohltaten, ganz am Ende zwei
Ämter:

Z. 4–6: tÌn Åerwa di@ b›oy tá« pfilev« Łmân Dion÷soy kaÏ dekˇprvton
112: SEG 42, 1214. Ehreninschrift
Ort: Etenna
Zeit: trajanisch/hadrianisch
Die Inschrift erwähnt eine Gesandtschaft des Geehrten zu Kaiser Trajan, der jedoch zur Zeit der
Inschriftensetzung bereits verstorben war (Z. 6–7: [pr]esbe÷santa prÌ« ùe[Ìn] Traianfin).
Am Beginn des erhaltenen Textes, vor der Nennung anderer Ämter im Partizip Aorist:

Z. 1–3: [– – – ¡ndra] kalÌn k$gaùÌn [– – –] kaÏ de[kˇ]prvton
113a: I.Central Pisidia 128. Ehreninschrift für Aur. Trokondianos Thoas und Aur. Kallippianos
Ort: Ariassos
Zeit: 264/5
Die Statuen der Geehrten wurden von einem Agonotheten errichtet.

Z. 1–8: $gv[noùe]tâ[n] di# aåâno« kaÏ gwno[y«] M. A\r. Kyin[ti]lianÌ[«] Dio[ti]mianÌ«
M[hni«] ÅppikÌ« [dekˇ]prvto«

113b: I.Central Pisidia 131. Statuenbasis
Ort: Ariassos
Zeit: ähnlich wie 113a
Die Statuenbasis trägt den Beginn eines älteren Textes (vor 212?), der einen Namen im Akkusativ
enthält, und einen jüngeren Text, der im Nominativ den Namen und Titel des aus 113a bekann-
ten Dekaproten enthält:

M. · A\r. · Kyintillia[nÌ« Dioti]mianÌ« Mhni« Å[ppikÌ« dekˇ]prvto« ãk xrhmˇ[tvn – –]
114: SEG 44, 1110. Ehreninschrift für den Veteranen C. Vibius? Sempronius Visellius
Ort: Panemuteichos (gefunden in Boğazköy)
Zeit: Mitte 3. Jh.
Mitchell 1994, 140–142 datiert diese Inschrift vor allem aufgrund des Umstandes, dass der
Geehrte aus der lokalen Elite auch im römischen Heer Karriere gemacht hat, wofür es in Pisidien
und Pamphylien im mittleren und späten 3. Jh. Parallelen gibt, auf die Jahre 240 bis 270. Darüber
hinaus ist auch ein Fragment der Statue gefunden worden, die auf dieser Basis stand, und die
diese Datierung stützt.

Z. 6–10: ÉÌn pfilev«, dekˇprvton, gwnoy« $rxa›oy, s[y]ngená Épatikân kaÏ synklhtikân
115: IGR III 406. Ehreninschrift für Attes, Sohn des Hermaios
Ort: Pogla

Z. 4–5: ¡ndra gwnoy« $rxieratikoÜ kaÏ dekaprvtikoÜ
116: I. Perge 254. Ehreninschrift für Aphrodisios, Sohn des Dionysios
Ort: Perge
Zeit: 2. Jh.?

Ł boylÎ kaÏ Ç dámo« ãte›mhsen [frode›sion Dionys›oy [lej›vno« gwnoy« toÜ prvte÷onto«
ãn tái ãparxe›< [d]hmioyrgÌn kaÏ dekˇprvton

117: I.Side 103. Statuenbasis mit Ehreninschrift für Bruder und Schwester
Ort: Side
Zeit: frühe bis hohe Kaiserzeit
In der Inschrift für die Frau: a Z. 6–8: [$delfÎn d]ekaprØtoy [kaÏ eå« tÌn aå]âna gymna[s›arxon].
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In der Inschrift für den Mann: b Z. 0–3: [dekˇpr]vton, filfipatrin, p[anˇ]reton kaÏ eå« tÌn
aåâna [gy]mnas›arxon
118: IGR III 804. Ehreninschrift für Ti. Claudius Erymneus
Ort: Aspendos

Z. 1–10: Tib. Kl. Kyre›na #Erymn[w]a dekˇprvton, gymnas[i]arx‹santa $le›mmasi[n]
ãlkystoÖ«, yÅÌn Tib. Kl. #ItalikoÜ dekaprØtoy, $rxierwv«, dhmioyrgoÜ, gymna-
siˇrxoy kaÏ $gvnoùwtoy tân megˇ[l]vn pentaethrikân Kaisar‹vn $gØnvn

119: Side Kitabeleri 191. Ehreninschrift für Aur.? Megakles
Ort: Sillyon (gefunden in Side? Zur Zuweisung an Sillyon s. BE 1967, 606)
Zeit: 2. Jh.
Datiert aus prosopographischen Überlegungen, s. die Diskussion bei van Bremen 1994, 43
Anm. 1. Der Geehrte ist der Sohn der Menodora in Nr. 120.

Z. 3–6: yÅÌn k[aÏ ökgon]on dekaprØtvn [te kaÏ dh]mioyrgân kaÏ gym[nasiˇr]xvn
120a: IGR III 801. Ehreninschrift für Menodora
Ort: Sillyon
Zeit: 2. Jh. (s. Nr. 119)

Z. 2–8: Åwreian ùeân pˇntvn kaÏ [Åero]fˇntin di@ b›oy kaÏ dekˇ[prvton] MhnodØran Me-
gaklwoy«, [dhmi]oyrgÌn kaÏ gymnas›arxon [ãla›]oy ùwsei, ùygatwra dhmioyr[goÜ
kaÏ] dekaprØtoy kaÏ gymnasiˇ[rxoy] ãla›oy ùwsei

120b: IGR III 802. Ehreninschrift für Menodora
Ort: Sillyon
Zeit: 2. Jh. (s. Nr. 119.)

Z. 9–14: [M]hnodØran Megaklwoy« t[elesam]wnhn dekaprvt›an, ùyga[twra kaÏ] ãggfinhn
kaÏ $pfigonon [$rxierw]vn kaÏ dhmioyrgân [kaÏ gymnas]iˇrxvn ãla›oy ùwsei kaÏ
dekaprØtvn

121: ETAM 22 Laertes 6. Statuenbasis mit Ehreninschriften für Kalolos, Sohn des Ubrangeros,
und seine Familie
Ort: Laërtes
Der erste Text ehrt Kalolos selbst, als:

a Z. 4–11: ¡ndra dekˇprvton, dhmioyrg‹santa dÏ« kaÏ gymnasiarx‹santa polytelâ«,
genfimenon dÍ kaÏ $rxiprfiboylon kaÏ pˇsa« t@« $rx@« kaÏ presbe›a« telwsanta
spoyda›v«

Drei weitere Beschriftungen beziehen sich auf seine Verwandten, unter anderem:
b Z. 4–6: gynaÖka Kaloloy O\brangeroy dekaprØtoy
c Z. 3–4: patwra Kaloloy dekaprØtoy

Cilicia

122: ETAM 22 Iotape 1a. Ehreninschrift für Kendeas
Ort: Iotape
Zeit: 140–161
Die Inschrift auf einer Statuenbasis aus Iotape befindet sich in einer Reihe von insgesamt sieben
Basen, die ursprünglich 18 Statuen trugen. Eine der Inschriften dieser Reihe (ETAM 22 Iotape 19)
nennt die vergöttlichte Faustina als Frau des noch lebenden Antoninus Pius, fällt also in die Zeit
zwischen dem Tod der Faustina (140/1) und dem des Antoninus Pius (161). Nimmt man an, dass
die Statuen der ganzen Reihe etwa zur selben Zeit errichtet wurden, wovon Bean – Mitford
1970, 150 auszugehen scheinen, fällt also auch die vorliegende Inschrift in diese Zeitspanne.
Die Inschrift zählt die Ämter und Wohltaten des Sohnes des Geehrten auf.

Z. 9–11: [dekaprv]te÷santo« pleistˇ[ki«] ãpÏ tá[« eåsagv]gá« tân kyriakân ffirvn
pistâ«

Robert 1966, 77 sprach sich gegen die Ergänzung des Dekaprotenamtes in diesem Text aus.
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123: ETAM 22 Iotape 3c. Ehreninschrift für Konon, Sohn des Nineis
Ort: Iotape

Z. 3–4: progfinvn panarwtvn kaÏ dekaprØtvn
124: ETAM 22 Iotape 5b. Ehreninschrift
Ort: Iotape
Unter den städtischen Ämtern, Z. 6–7: dekaprvte÷santo« $mwmptv«
125: ETAM 22 Seleukeia 137. Ehreninschrift
Ort: Seleukeia am Kalykadnos?
Die Inschrift befindet sich im Museum von Silifke, die Herkunft ist unbekannt. Der Text verweist
zweimal auf eine kØmh, die offenbar Ausstellerin der Ehrung war.
Unter den städtischen Ämtern und Wohltaten, Z. 5: [dek]aprvte÷sa«
126: ETAM 22 Asar Tepe 2. Ehreninschrift
Ort: Iuliosebaste oder Lamos
sehr fragementarisch, die Ergänzungen sind äußerst unsicher

Z. 1–3: [dekaprvte]÷sa[« ÉpÍr toÜ $delfoÜ Br]eyajev[« filostorg›a« x]ˇrin

Cyprus

127: I.Kourion 100. Ehreninschrift
Ort: Kourion
Zeit: spätes 2. Jh.?

Z. 5–6: [kaÏ tân] deka[prØt]vn, R[– – –]
128: I.Kourion 101
Ehreninschrift
Ort: Kourion
Zeit: severisch?, nach 161
Aufgrund der Schrift und des (teilweise ergänzten!) Namensbestandteils M. Aurelius.

Z. 5–6: ¡[rja«, $gor]anom‹[sa«], [dekaprvte÷sa]«?
Diese Ergänzung ist freilich sehr unsicher, wenn nicht sogar willkürlich.
129: I.Kourion 103. Ehreninschrift
Ort: Kourion
Zeit: spätseverisch?
Nach der Schrift, nach den Namen (mehrmals M. Aur.) zumindest nach 161, wenn nicht 212

Z. 4–6: [¡rj]a« · b’, [grammate]÷sa«, $gora[n]o[m‹s]a«, de[kaprvte÷s]a« · b́
130: ABSA 42, 1947, 201 Nr. 1 = IGR III 930. Grabinschrift des Apollonios
Ort: Soloi
Zeit: severisch?
Diese Inschrift ist in die Statthalterschaft eines Prokonsul Paulus und in ein nicht näher be-
zeichnetes 10.(?) Jahr datiert. Die genaue Datierung der Inschrift ist öfters diskutiert worden,
da die Möglichkeit in Betracht gezogen wurde, diesen mit dem Statthalter Sergius Paullus der
Apostelgeschichte (13, 4–14; zu diesem Weiss 2009 und 2011, 57–80) zu identifizieren, der
zwischen 45 und 48 n. Chr. amtiert haben muss; zu einem Überblick über die Literatur
s. Weiss 2011, 62f., der sich gegen eine Identifizierung mit dem Mann der Apostelgeschichte
ausspricht. Mitford 1947, 205–206, der sich bei seinem Datierungsversuch nicht vor dem
frühen 2. Jh. vorwiegend auf die Erwähnung der Dekaprotie stützt, erwähnt, dass auch die auf-
fällige Quadratschrift dieser Inschrift auf eine Entstehung deutlich nach der Zeit der Apostel-
geschichte hinweist. Die laut Mitford S. 205 Anm. 19 einzigen beiden anderen zypriotischen
Inschriften, die eine ausgebildete Quadratschrift aufweisen, stammen aus der Zeit des Septi-
mius Severus.
Die Inschrift zählt mehrere Ämter des Grabherren auf:

Z. 6: dekaprvte[÷]s[a«]
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131: Test.Salaminia 128. Ehreninschrift
Ort: Salamis
Zeit: 2. Jh.

Z. 3–6: $goranom‹san[ta, p]ronohte÷santa, dekaprvte÷s[anta, k]aÏ Ytwra« leitoyrg›a«
tÕ pat[r›di] ãktelwsanta.

132: Test.Salaminia 129. Ehreninschrift
Ort: Salamis
Zeit: nicht vor dem spätem 2. Jh.
Am Ende der Auflistung städtischer Ämter:

Z. 4–5: dekaprvt[e÷sant]a

Syria

133a: Welles 1938, 45. Bauinschrift auf einem Stadttor
Ort: Gerasa
Zeit: 66/7
Die Inschrift enthält neben der Ärendatierung einen Verweis auf die drei amtierenden Archonten:

Z. 3–7: [ãpÏ t]á« $rxá« [pollvn›o[y ^Hfai!s"]t›vno« prowdroy kaÏ […]oy Dhmhtr›oy de-
kapr(Øtoy) [di@ b]›oy pfilev« kaÏ [ntifix[oy [r›st]vno« $rxfintvn

133b: Welles 1938, 46. Bauinschrift auf einem Stadttor
Ort: Gerasa
Zeit: 66/7
beinahe identisch mit 133a

Z. 2–6: ãpÏ tá« $rx[á« [poll]vn›oy ^Hfai!s"t›vno« prowdroy [kaÏ …].oy Dhmhtr›oy deka-
prØtoy [… pfile]v« kaÏ [ntifixoy [r›stvno« [$rxfintv]n

Die Form dekˇprvto« di@ b›oy pfilev« kann nur in 133a ergänzt werden. In der Inschrift 133b,
deren Text im erhaltenen Teil ansonsten mit dem von 133a identisch ist, ist dekˇprvto« ausge-
schrieben und die Lücke am Beginn der nächsten Zeile zu klein, um darin [di@ b›oy pfile]v« zu
ergänzen (daher auch nur [… pfil]ev« in der ed. pr.).
134 OGIS 629. Ratsbeschluss der Stadt Palmyra über Steuertarife
Ort: Palmyra
Zeit: 137
Der Text ist auf Griechisch und Palmyrenisch erhalten. (Die Standardedition des palmyreni-
schen Textes ist CIS II 3913, zuletzt abgedruckt in Hillers – Cussini 1996, 57–63.)

Z. 10–15: dedfixùai, toŒ« ãnestâta« ¡rxonta« kaÏ dekaprØtoy« diakre›nonta« t@ mÎ
$neilhmmwna tˆ nfim8 ãngrˇcai tÕ öngista misùØsei kaÏ Épotˇjai Ykˇstˆ eúdei tÌ
ãk synhùe›a« twlo«, kaÏ ãpeid@n kyrvùÕ tˆ misùoymwn8, ãngrafánai met@ toÜ
prØtoy nfimoy st‹l> liù›n> tÕ o¾s> $ntikrŒ« [Å]er[oÜ] legomwnoy R̂abase›rh,
ã[p]imeleÖsùai dÍ toŒ« tygxˇnonta« kat@ kairÌn ¡rxonta« kaÏ dekaprØtoy« kaÏ
synd›k[oy« toÜ] mhdÍn paraprˇssein tÌn misùo÷menon.

In den Übersetzungen von Teixidor und Sartre erscheinen die Dekaproten in der Beschluss-
fassungsformel. Teixidor 1983, 238 übersetzt den palmyrenischen Text (auf Grundlage der In-
terpretation des griechischen Textes): «il a paru bon à la boulè des archontes actuels et à la dè-
curie (= dekˇprvtoi).» Sartre 1996, 403 Anm. 125 rekonstruiert den Sinn des griechischen
Textes als «il a plu !au conseil et" aux magistrats (ou archonts) et aux décaprôtes.» Beide Über-
setzungen gehen von einem falschen Verständnis des griechischen Textes aus: Z. 10–11 muss
natürlich heißen «(der Rat) soll beschließen, dass die amtierenden Archonten und Dekaproten
die nicht im Gesetz aufgenommenen (Tarife) festsetzen und in den nächsten Pachtvertrag auf-
nehmen;» (vgl. die englische Übersetzung bei Matthews 1984, 174–175).
135: IGLS IV 1303. Ehreninschrift für [– – –]doros, Sohn des Antiochos
Ort: Balanaia
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Zeit: 2. Jh.
Auflistung städtischer Ämter, Z 12–13: deka[prvte÷]santi

Sicilia

136: IGUR I 60. Ehreninschrift für Betitius Perpetuus (Arzygius)
Ort: Städte Siziliens (gefunden in Rom)
Zeit: 312–324
Der geehrte Betitius Perpetuus Arzygius war irgendwann in diesem Zeitraum corrector Siciliae
(s. PLRE I S. 682, Perpetuus 2).
AÅ Sikelân boylaÏ kaÏ Ç dámo« ehren den gewesenen Amtsträger mit einer Statue in Rom, zur
Überbringung der Ehre werden zwei dekˇprvtoi entsandt.

Z. 12–15: di@ presbeytân R̂od›noy kaÏ #Ioyl›noy tân diashmotˇtvn dekaprØtvn

Addendum

Andrew Lepke publiziert in diesem Band (S. 487–496) eine neue Ehreninschrift aus Patara,
die einen weiteren Dekaproten aus dieser Stadt nennt. Die Bezeichnung als dekˇprvto¨
filˇnùrvpo¨ fügt sich in die bisherigen Ehrungen, die Dekaproten eine besondere Milde bei
der Eintreibung attestieren (vgl. S. 15). Aufgrund der Nennung der Gerusie von Patara datiert
Lepke den neuen Text in die Zeit nach 126, was auch auf den Beleg Nr. 93a zutreffen würde.
Akzeptiert man diese Datierung, so müsste man sich von der Vorstellung eines Ersatzes der
Dekaproten durch Eikosaproten gleichzeitig in allen lykischen Städten vor dem Jahr 124 verab-
schieden.
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C. Schuler – K. Zimmermann, Neue Inschriften aus Patara I: Zur Elite der Stadt in Hellenis-

mus und Kaiserzeit, Chiron 42, 2012, 567–626.
O. Seeck, Decemprimat und Dekaprotie, Klio 1, 1901, 147–187.
K. B. Stark, Gaza und die philistäische Küste, 1852.
B. Takmer, Lex Portorii Provinciae Lyciae. Ein Vorbericht über die Zollinschrift aus Andriake

aus neronischer Zeit, Gephyra 4, 2007, 165–188.
J. Teixidor, Le Tarif de Palmyre. I. – Un Commentaire de la Version Palmyrénienne, Aula

Orientalis 1, 1983, 235–252.
J. D. Thomas, The Disappearance of the Dekaprotoi in Egypt, BASP 11, 1974, 60–68.
J. D. Thomas, The Introduction of Dekaprotoi and Comarchs into Egypt in the Third Century

A.D., ZPE 19, 1975, 111–119.



Einführung der Dekaproten und Eikosaproten in Städten Kleinasiens und Griechenlands 61

E. G. Turner, Egypt and the Roman Empire. The DEKAPRVTOI, JEA 22, 1936, 7–19.
A. Weiss, Sergius Paullus, Statthalter von Zypern, ZPE 169, 2009, 188–192.
A. Weiss, «… nicht viele Mächtige, nicht viele Wohlgeborene …». Studien zu ordo-Angehöri-

gen unter den frühen Christen. Habil.-Schrift Leipzig 2011.
C. B. Welles, The Inscriptions, in: C. H. Kraeling (Hrsg.), Gerasa. City of the Decapolis,

1938, 355–494.
A. Wilhelm, Neue Beiträge zur griechischen Inschriftenkunde. Teil 4, SAWW 179, 1915 =

Kleine Schriften, Abteilung I, Teil 1, 1974, 177–244.
M. Wörrle, Zwei neue griechische Inschriften aus Myra zur Verwaltung Lykiens in der Kaiser-

zeit, in: J. Borchhardt (Hrsg.), Myra. Eine lykische Metropole in antiker und byzantini-
scher Zeit, 1975, 254–300.

M. Wörrle, Stadt und Fest im kaiserzeitlichen Kleinasien. Studien zu einer agonistischen Stif-
tung aus Oinoanda, 1988.

M. Wörrle – W. Wurster, Dereköy: eine befestigte Siedlung im nordwestlichen Lykien und
die Reform ihres dörflichen Zeuskultes, Chiron 27, 1997, 393–469.

M. Wörrle, Ermandyberis von Limyra, ein prominenter Bürger aus der Chora, in: F. Kolb –
E. Müller-Luckner (Hrsg.), Chora und Polis, 2004, 291–302.

M. Zimmermann, Untersuchungen zur historischen Landeskunde Zentrallykiens, 1992.
M. Zimmermann, Die Archiereis des lykischen Bundes. Prosopographische Überlegungen zu

den Bundespriestern, in: C. Schuler (Hrsg.), Griechische Epigraphik in Lykien. Eine Zwi-
schenbilanz; Akten des Int. Kolloquiums München, 24.–26. Februar 2005, 2007, 111–120.

S. Zoumbaki, On the Vocabulary of Supremacy: the Question of Proteuontes revisited, in:
A. D. Rizakes (Hrsg.), Pathways to Power. Civic Elites in the Eastern Part of the Roman
Empire. Proceedings of the international Workshop held at Athens, Scuola Archeologica Ita-
liana di Atene, 2008, 221–240.


